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Hinweis 

Die nachfolgenden Informationen geben einen 
allgemeinen Überblick. Daraus getroffene Ableitungen 

geben ausschließlich die persönliche Meinung des 
Vortragenden wieder.
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Aufsichtsbehörden 
gemäß DSGVO 
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Kapitel VI –
Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden

• Eine oder mehrere Aufsichtsbehörde(n) in jedem 
Mitgliedstaat (Art. 51)

• Mitglieder der Aufsichtsbehörden unterliegen keinen 
externen Weisungen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
und Befugnisse (Art. 52 Abs. 2)

• Aufsichtsbehörde hat Personalhoheit (Art. 52 Abs. 5)
• Sicherstellung der personellen, räumlichen und 

technischen Ausstattung (Art. 52 Abs. 4)
• Eigenes Budget, das aber auch Teil eines 

übergeordneten Budgets sein kann (Art. 52 Abs. 6)

www.dsb.gv.at dsb@dsb.gv.at

Kapitel VI –
Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden

• Mitglied/er der Aufsichtsbehörden wird/werden im 
Rahmen eines transparenten Verfahrens ernannt

 vom Parlament
 von der Regierung
 vom Staatsoberhaupt
 oder von einer unabhängigen Stelle, die nach dem 

Recht des Mitgliedstaats mit der Ernennung betraut 
wird (Art. 53 Abs. 1)

www.dsb.gv.at dsb@dsb.gv.at

Kapitel VI –
Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden

• Funktionsperiode: zumindest vier Jahre (Art. 54 
Abs. 1)

• Mitglied/er der Aufsichtsbehörde muss/müssen 
entsprechende Qualifikationen aufweisen (Art. 53 
Abs. 2)

• Beendigung der Funktion durch Zeitablauf, Rücktritt, 
Versetzung in den Ruhestand oder Amtsenthebung 
(Art. 53 Abs. 3 und 4)
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Kapitel VI –
Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden

• Ausübung der hoheitlichen Befugnisse im eigenen 
Staatsgebiet (Art. 55 Abs. 1)

• Keine Zuständigkeit für die Überwachung der von 
Gerichten im Rahmen ihrer gerichtlichen Tätigkeit 
vorgenommenen Verarbeitungen (Art. 55 Abs. 3)

• Sofern keine Zuständigkeit der federführenden (ff) 
Aufsichtsbehörde  (One-Stop-Shop) gegeben ist, 
führt die zuständige Aufsichtsbehörde die 
(grenzüberschreitenden) Verfahren

www.dsb.gv.at dsb@dsb.gv.at

Kapitel VI –
Räumliche Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde 

(Art. 55)
• Zuständigkeit für die Ahndung von Rechtsverletzung auf dem 

eigenen Staatsgebiet, v.a. wenn
- der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter seinen Sitz im 

Staatsgebiet hat
- es sich um eine Behörde oder einen beliehenen Rechtsträger 

des Mitgliedsstaates handelt
- eine Datenverarbeitung von einem Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeiter mit Sitz in einem Drittstaat betrieben wird 
und die Datenverarbeitung auf Betroffene im eigenen 
Staatsgebiet abzielt

- ggf. Abstimmung mit ff Aufsichtsbehörde im OSS-
Mechanismus notwendig

www.dsb.gv.at dsb@dsb.gv.at

Aufgaben „neu“ f. DSB (Art. 57)

Internationale Amts- u. Rechtshilfe
One – Stop – Shop
Kohärenzverfahren

Stellungnahmen zu 
G/V-Entwürfen, 

Beratung des 
Parlaments, der BReg

und der LRegen

Beschwerdewesen,
Verfahrensführung

Entwicklung von
SVK / IDVK Abnahme v. Verhaltens-

Regel und 
Stellungnahmen zu

Entwürfen

Kriterien f. 
Zertifizierungs-/ 

Überwachungsstellen 
erarbeiten

Stellen akkreditieren

Information an 
Betroffene über ihre 

Rechte

„Konsultation“

Entgegennahme v. 
Meldungen über 

Datenschutzverletzungen
Data Breach Notification Verwaltungsstrafverfahren

Erstellung einer Liste v. 
DAN, für die eine DSFA 

durchzuführen
ist / nicht notwendig ist

SZR

E-Privacy VO ?
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Kapitel VI –
Befugnisse der Aufsichtsbehörde (Art. 58)

Art. 58 normiert
• Untersuchungsbefugnisse
• Abhilfebefugnisse (einschließlich Geldbußen)
• Genehmigungs- und beratende Befugnisse

Befugnisse sind gemäß den nationalen 
Verfahrensvorschriften und in Übereinstimmung mit 
der EU-GRC auszuüben

www.dsb.gv.at dsb@dsb.gv.at

Kapitel VIII –
Geldbußen

• Art. 83
• Je nach Verstoß bis zu 20 000 000 Euro od. im Fall 

eines Unternehmens 4% des gesamten weltweit 
erzieltes Jahresumsatzes des vorangegangenen 
Geschäftsjahres, je nachdem, welcher Betrag höher 
ist.

www.dsb.gv.at dsb@dsb.gv.at

Kapitel VIII –
Rechtsschutz

• Recht auf Beschwerde an ein Gericht gegen 
verbindliche Entscheidungen der Aufsichtsbehörde 
(Bescheidbeschwerde) und gegen Säumnis der 
Aufsichtsbehörde (Säumnisbeschwerde) (Art. 78)
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Kapitel VII –
Zusammenarbeit und Kohärenz 

ff Aufsichtsbehörde

Betr. 
AB

Betr. 
AB

VA/
AV

NL

MS A

MS BMS C

NL

Pos. Entscheidung

Neg. Entscheidung

www.dsb.gv.at dsb@dsb.gv.at

Kapitel VII –
Zusammenarbeit und Kohärenz 

• Gegenseitige Amtshilfe ohne Notwendigkeit 
zusätzlicher zwischenstaatlicher Übereinkommen 
(Art. 61) 

• Gemeinsame Maßnahmen (inkl. Mitwirken an 
Amtshandlungen auf fremden Staatsgebiet, wenn es 
das Recht des Staates, auf dessen Territorium die 
Amtshandlung durchgeführt wird, zulässt; Art. 62)

• Möglichkeit der Ergreifung einstweiliger 
Maßnahmen, wenn Amtshilfeersuchen/Ersuchen um 
gemeinsame Maßnahme nicht entsprochen wird 

www.dsb.gv.at dsb@dsb.gv.at

Die Datenschutzbehörde und das 
Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 –
DSG, BGBl. I Nr. 165/1999 idF BGBl. I 

Nr. 120/2017
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Allgemeines 1

• Achtung! Neue Adresse: Wickenburggasse 8, 1080 
Wien

• DSB wird als nationale Aufsichtsbehörde eingerichtet
• Struktur wie bisher (monokratische, unabhängige 

Behörde)
• Leiterin, stv. Leiter: Ernennung und Abberufung 

durch BPräs auf Vorschlag der BReg

www.dsb.gv.at dsb@dsb.gv.at

Allgemeines 2

• Sonstige organisatorische Regelungen der DSB wie im 
DSG 2000

• Personalzugänge geplant
• Detailbudget seit 01.03.2018 (Verordnung des 

BMVRDJ, BGBl. II Nr. 22/2018)
• Legistische Änderungen möglich (2 Initiativanträge 

im Parlament; 188/A und 189/A XXVI. GP)

www.dsb.gv.at dsb@dsb.gv.at

Aufgaben

• Alle Aufgaben gemäß DSGVO werden der DSB übertragen
• Beratungsbefugnis der Ausschüsse des NR, des BR, der 

BReg und der LRegen über deren Ersuchen
• Verordnungskompetenz hinsichtlich der Listen nach      

Art. 35 Abs. 4 und 5 sowie der Kriterien nach Art. 57    
Abs. 1 lit. p DSGVO (Kundmachung im BGBl.)  Entwurf 
für V über die Ausnahmen von der Datenschutz-
Folgenabschätzung wurde am 26.03.2018 zur 
Begutachtung versendet!

• Rechtsschutz: Formgebundene Beschwerde an DSB, 
keine Zuständigkeiten der Zivilgerichte; Rechtszug an 
BVwG und VfGH/VwGH
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Befugnisse

• Einschau (wie bisher)
• Mandatsbescheide (wie bisher)
• Verhängung von Geldbußen gegenüber natürlichen 

und juristischen Personen (Sonderstrafbarkeit einer 
juristischen Person!); keine Geldbußen gegenüber 
Behörden und öffentlichen Stellen

• Zur Zulässigkeit der Verhängung auch hoher 
Geldstrafen durch eine Verwaltungsbehörde siehe 
das Erkenntnis des VfGH vom 13.12.2017, 
G408/2016 u.a.

www.dsb.gv.at dsb@dsb.gv.at

Was geschieht am 25.05.2018?

• DSGVO tritt in Geltung, DSG tritt in Kraft
• Verfahren gem. DSGVO und DSG können ab dem 

25.05.2018 eingeleitet werden (insbesondere 
Verwaltungsstrafverfahren); d.h., die erste Geldbuße 
wird NICHT am 25.05.2018 verhängt!

• „Altverfahren“ werden fortgeführt, sofern sie nach den 
Bestimmungen der DSGVO/des DSG fortzuführen sind

• Verwaltungsstrafverfahren nach dem DSG 2000: 
Zuständigkeitsübergang von BVB auf DSB; es gilt das 
Günstigkeitsprinzip

• Jede Entscheidung = Einzelfallentscheidung!

www.dsb.gv.at dsb@dsb.gv.at

Weiterführende Informationen

• Website der DSB: www.dsb.gv.at
• Leitfaden zur DSGVO (abrufbar über die Website der 

DSB)
• Leitlinien der Art. 29-Gruppe auf Website der DSB
• Newsletter der DSB: erscheint vierteljährlich und 

kann unter dsb@dsb.gv.at bestellt werden
• Datenschutzbericht 2017: demnächst abrufbar auf 

der Website der DSB
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Bezughabende gerichtliche 
Entscheidungen

• VfGH: G408/2016 u.a.
• EuGH: C-518/07; C-614/10; C-288/12; C-73/16

www.dsb.gv.at dsb@dsb.gv.at

Bezughabende Bestimmungen der DSGVO 
und des DSG

• DSGVO: Art. 51 bis 59, 60 bis 62, 77 bis 79 und 83
• DSG: §§ 18 bis 33 und 35

www.dsb.gv.at dsb@dsb.gv.at

Fragen & Antworten



 



1 

Datenschutz-Grundverordnung 

KAPITEL VI  
Unabhängige Aufsichtsbehörden  
 
Abschnitt 1  
Unabhängigkeit  
 
Artikel 51 
Aufsichtsbehörde 

(1)   Jeder Mitgliedstaat sieht vor, dass eine oder mehrere unabhängige Behörden für die Überwachung 
der Anwendung dieser Verordnung zuständig sind, damit die Grundrechte und Grundfreiheiten 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung geschützt werden und der freie Verkehr personenbezogener 
Daten in der Union erleichtert wird (im Folgenden „Aufsichtsbehörde“). 

(2)   Jede Aufsichtsbehörde leistet einen Beitrag zur einheitlichen Anwendung dieser Verordnung in 
der gesamten Union. Zu diesem Zweck arbeiten die Aufsichtsbehörden untereinander sowie mit der 
Kommission gemäß Kapitel VII zusammen. 

(3)   Gibt es in einem Mitgliedstaat mehr als eine Aufsichtsbehörde, so bestimmt dieser Mitgliedstaat 
die Aufsichtsbehörde, die diese Behörden im Ausschuss vertritt, und führt ein Verfahren ein, mit dem 
sichergestellt wird, dass die anderen Behörden die Regeln für das Kohärenzverfahren nach Artikel 63 
einhalten. 

(4)   Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens 25. Mai 2018 die Rechtsvorschriften, die 
er aufgrund dieses Kapitels erlässt, sowie unverzüglich alle folgenden Änderungen dieser Vorschriften 
mit. 

Artikel 52 
Unabhängigkeit 

(1)   Jede Aufsichtsbehörde handelt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und bei der Ausübung ihrer 
Befugnisse gemäß dieser Verordnung völlig unabhängig. 

(2)   Das Mitglied oder die Mitglieder jeder Aufsichtsbehörde unterliegen bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben und der Ausübung ihrer Befugnisse gemäß dieser Verordnung weder direkter noch 
indirekter Beeinflussung von außen und ersuchen weder um Weisung noch nehmen sie Weisungen 
entgegen. 

(3)   Das Mitglied oder die Mitglieder der Aufsichtsbehörde sehen von allen mit den Aufgaben ihres 
Amtes nicht zu vereinbarenden Handlungen ab und üben während ihrer Amtszeit keine andere mit 
ihrem Amt nicht zu vereinbarende entgeltliche oder unentgeltliche Tätigkeit aus. 

(4)   Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde mit den personellen, technischen und 
finanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und Infrastrukturen ausgestattet wird, die sie benötigt, um 
ihre Aufgaben und Befugnisse auch im Rahmen der Amtshilfe, Zusammenarbeit und Mitwirkung im 
Ausschuss effektiv wahrnehmen zu können. 

(5)   Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde ihr eigenes Personal auswählt und 
hat, das ausschließlich der Leitung des Mitglieds oder der Mitglieder der betreffenden 
Aufsichtsbehörde untersteht. 

(6)   Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde einer Finanzkontrolle unterliegt, die 
ihre Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt und dass sie über eigene, öffentliche, jährliche 
Haushaltspläne verfügt, die Teil des gesamten Staatshaushalts oder nationalen Haushalts sein können. 
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Artikel 53 
Allgemeine Bedingungen für die Mitglieder der Aufsichtsbehörde 

(1)   Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jedes Mitglied ihrer Aufsichtsbehörden im Wege eines 
transparenten Verfahrens ernannt wird, und zwar 

− vom Parlament, 
− von der Regierung, 
− vom Staatsoberhaupt oder 
− von einer unabhängigen Stelle, die nach dem Recht des Mitgliedstaats mit der Ernennung betraut 

wird. 

(2)   Jedes Mitglied muss über die für die Erfüllung seiner Aufgaben und Ausübung seiner Befugnisse 
erforderliche Qualifikation, Erfahrung und Sachkunde insbesondere im Bereich des Schutzes 
personenbezogener Daten verfügen. 

(3)   Das Amt eines Mitglieds endet mit Ablauf der Amtszeit, mit seinem Rücktritt oder 
verpflichtender Versetzung in den Ruhestand gemäß dem Recht des betroffenen Mitgliedstaats. 

(4)   Ein Mitglied wird seines Amtes nur enthoben, wenn es eine schwere Verfehlung begangen hat 
oder die Voraussetzungen für die Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht mehr erfüllt. 

Artikel 54 
Errichtung der Aufsichtsbehörde 

(1)   Jeder Mitgliedstaat sieht durch Rechtsvorschriften Folgendes vor: 

a) die Errichtung jeder Aufsichtsbehörde; 

b) die erforderlichen Qualifikationen und sonstigen Voraussetzungen für die Ernennung zum Mitglied 
jeder Aufsichtsbehörde; 

c) die Vorschriften und Verfahren für die Ernennung des Mitglieds oder der Mitglieder jeder 
Aufsichtsbehörde; 

d) die Amtszeit des Mitglieds oder der Mitglieder jeder Aufsichtsbehörde von mindestens vier Jahren; 
dies gilt nicht für die erste Amtszeit nach 24. Mai 2016, die für einen Teil der Mitglieder kürzer sein 
kann, wenn eine zeitlich versetzte Ernennung zur Wahrung der Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde 
notwendig ist; 

e) die Frage, ob und — wenn ja — wie oft das Mitglied oder die Mitglieder jeder Aufsichtsbehörde 
wiederernannt werden können; 

f) die Bedingungen im Hinblick auf die Pflichten des Mitglieds oder der Mitglieder und der 
Bediensteten jeder Aufsichtsbehörde, die Verbote von Handlungen, beruflichen Tätigkeiten und 
Vergütungen während und nach der Amtszeit, die mit diesen Pflichten unvereinbar sind, und die 
Regeln für die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses. 

Abschnitt 2  
Zuständigkeit, Aufgaben und Befugnisse  

Artikel 55 

Zuständigkeit 

(1)   Jede Aufsichtsbehörde ist für die Erfüllung der Aufgaben und die Ausübung der Befugnisse, die 
ihr mit dieser Verordnung übertragen wurden, im Hoheitsgebiet ihres eigenen Mitgliedstaats 
zuständig. 

(2)   Erfolgt die Verarbeitung durch Behörden oder private Stellen auf der Grundlage von Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe c oder e, so ist die Aufsichtsbehörde des betroffenen Mitgliedstaats zuständig. In 
diesem Fall findet Artikel 56 keine Anwendung. 
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(3)   Die Aufsichtsbehörden sind nicht zuständig für die Aufsicht über die von Gerichten im Rahmen 
ihrer justiziellen Tätigkeit vorgenommenen Verarbeitungen. 

Artikel 56 

Zuständigkeit der federführenden Aufsichtsbehörde 

(1)   Unbeschadet des Artikels 55 ist die Aufsichtsbehörde der Hauptniederlassung oder der einzigen 
Niederlassung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters gemäß dem Verfahren nach 
Artikel 60 die zuständige federführende Aufsichtsbehörde für die von diesem Verantwortlichen oder 
diesem Auftragsverarbeiter durchgeführte grenzüberschreitende Verarbeitung. 

(2)   Abweichend von Absatz 1 ist jede Aufsichtsbehörde dafür zuständig, sich mit einer bei ihr 
eingereichten Beschwerde oder einem etwaigen Verstoß gegen diese Verordnung zu befassen, wenn 
der Gegenstand nur mit einer Niederlassung in ihrem Mitgliedstaat zusammenhängt oder betroffene 
Personen nur ihres Mitgliedstaats erheblich beeinträchtigt. 

(3)   In den in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Fällen unterrichtet die Aufsichtsbehörde 
unverzüglich die federführende Aufsichtsbehörde über diese Angelegenheit. Innerhalb einer Frist von 
drei Wochen nach der Unterrichtung entscheidet die federführende Aufsichtsbehörde, ob sie sich mit 
dem Fall gemäß dem Verfahren nach Artikel 60 befasst oder nicht, wobei sie berücksichtigt, ob der 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter in dem Mitgliedstaat, dessen Aufsichtsbehörde sie 
unterrichtet hat, eine Niederlassung hat oder nicht. 

(4)   Entscheidet die federführende Aufsichtsbehörde, sich mit dem Fall zu befassen, so findet das 
Verfahren nach Artikel 60 Anwendung. Die Aufsichtsbehörde, die die federführende 
Aufsichtsbehörde unterrichtet hat, kann dieser einen Beschlussentwurf vorlegen. Die federführende 
Aufsichtsbehörde trägt diesem Entwurf bei der Ausarbeitung des Beschlussentwurfs nach Artikel 60 
Absatz 3 weitestgehend Rechnung. 

(5)   Entscheidet die federführende Aufsichtsbehörde, sich mit dem Fall nicht selbst zu befassen, so 
befasst die Aufsichtsbehörde, die die federführende Aufsichtsbehörde unterrichtet hat, sich mit dem 
Fall gemäß den Artikeln 61 und 62. 

(6)   Die federführende Aufsichtsbehörde ist der einzige Ansprechpartner der Verantwortlichen oder 
der Auftragsverarbeiter für Fragen der von diesem Verantwortlichen oder diesem Auftragsverarbeiter 
durchgeführten grenzüberschreitenden Verarbeitung. 

Artikel 57 

Aufgaben 

(1)   Unbeschadet anderer in dieser Verordnung dargelegter Aufgaben muss jede Aufsichtsbehörde in 
ihrem Hoheitsgebiet 

a) die Anwendung dieser Verordnung überwachen und durchsetzen; 

b) die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung sensibilisieren und sie darüber aufklären. Besondere Beachtung finden dabei spezifische 
Maßnahmen für Kinder; 

c) im Einklang mit dem Recht des Mitgliedsstaats das nationale Parlament, die Regierung und andere 
Einrichtungen und Gremien über legislative und administrative Maßnahmen zum Schutz der Rechte 
und Freiheiten natürlicher Personen in Bezug auf die Verarbeitung beraten; 

d) die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter für die ihnen aus dieser Verordnung entstehenden 
Pflichten sensibilisieren; 

e) auf Anfrage jeder betroffenen Person Informationen über die Ausübung ihrer Rechte aufgrund 
dieser Verordnung zur Verfügung stellen und gegebenenfalls zu diesem Zweck mit den 
Aufsichtsbehörden in anderen Mitgliedstaaten zusammenarbeiten; 
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f) sich mit Beschwerden einer betroffenen Person oder Beschwerden einer Stelle, einer Organisation 
oder eines Verbandes gemäß Artikel 80 befassen, den Gegenstand der Beschwerde in angemessenem 
Umfang untersuchen und den Beschwerdeführer innerhalb einer angemessenen Frist über den 
Fortgang und das Ergebnis der Untersuchung unterrichten, insbesondere, wenn eine weitere 
Untersuchung oder Koordinierung mit einer anderen Aufsichtsbehörde notwendig ist; 

g) mit anderen Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, auch durch Informationsaustausch, und ihnen 
Amtshilfe leisten, um die einheitliche Anwendung und Durchsetzung dieser Verordnung zu 
gewährleisten; 

h) Untersuchungen über die Anwendung dieser Verordnung durchführen, auch auf der Grundlage von 
Informationen einer anderen Aufsichtsbehörde oder einer anderen Behörde; 

i) maßgebliche Entwicklungen verfolgen, soweit sie sich auf den Schutz personenbezogener Daten 
auswirken, insbesondere die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie und der 
Geschäftspraktiken; 

j) Standardvertragsklauseln im Sinne des Artikels 28 Absatz 8 und des Artikels 46 Absatz 2 Buchstabe 
d festlegen; 

k) eine Liste der Verarbeitungsarten erstellen und führen, für die gemäß Artikel 35 Absatz 4 eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen ist; 

l) Beratung in Bezug auf die in Artikel 36 Absatz 2 genannten Verarbeitungsvorgänge leisten; 

m) die Ausarbeitung von Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 Absatz 1 fördern und zu diesen 
Verhaltensregeln, die ausreichende Garantien im Sinne des Artikels 40 Absatz 5 bieten müssen, 
Stellungnahmen abgeben und sie billigen; 

n) die Einführung von Datenschutzzertifizierungsmechanismen und von Datenschutzsiegeln und -
prüfzeichen nach Artikel 42 Absatz 1 anregen und Zertifizierungskriterien nach Artikel 42 Absatz 5 
billigen; 

o) gegebenenfalls die nach Artikel 42 Absatz 7 erteilten Zertifizierungen regelmäßig überprüfen; 

p) die Kriterien für die Akkreditierung einer Stelle für die Überwachung der Einhaltung der 
Verhaltensregeln gemäß Artikel 41 und einer Zertifizierungsstelle gemäß Artikel 43 abfassen und 
veröffentlichen; 

q) die Akkreditierung einer Stelle für die Überwachung der Einhaltung der Verhaltensregeln gemäß 
Artikel 41 und einer Zertifizierungsstelle gemäß Artikel 43 vornehmen; 

r) Vertragsklauseln und Bestimmungen im Sinne des Artikels 46 Absatz 3 genehmigen; 

s) verbindliche interne Vorschriften gemäß Artikel 47 genehmigen; 

t) Beiträge zur Tätigkeit des Ausschusses leisten; 

u) interne Verzeichnisse über Verstöße gegen diese Verordnung und gemäß Artikel 58 Absatz 2 
ergriffene Maßnahmen und 

v) jede sonstige Aufgabe im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten erfüllen. 

(2)   Jede Aufsichtsbehörde erleichtert das Einreichen von in Absatz 1 Buchstabe f genannten 
Beschwerden durch Maßnahmen wie etwa die Bereitstellung eines Beschwerdeformulars, das auch 
elektronisch ausgefüllt werden kann, ohne dass andere Kommunikationsmittel ausgeschlossen werden. 

(3)   Die Erfüllung der Aufgaben jeder Aufsichtsbehörde ist für die betroffene Person und 
gegebenenfalls für den Datenschutzbeauftragten unentgeltlich. 

(4)   Bei offenkundig unbegründeten oder — insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung — 
exzessiven Anfragen kann die Aufsichtsbehörde eine angemessene Gebühr auf der Grundlage der 
Verwaltungskosten verlangen oder sich weigern, aufgrund der Anfrage tätig zu werden. In diesem Fall 
trägt die Aufsichtsbehörde die Beweislast für den offenkundig unbegründeten oder exzessiven 
Charakter der Anfrage. 
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Artikel 58 

Befugnisse 

(1)   Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche folgenden Untersuchungsbefugnisse, die es ihr 
gestatten, 

a) den Verantwortlichen, den Auftragsverarbeiter und gegebenenfalls den Vertreter des 
Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters anzuweisen, alle Informationen bereitzustellen, die für 
die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind, 

b) Untersuchungen in Form von Datenschutzüberprüfungen durchzuführen, 

c) eine Überprüfung der nach Artikel 42 Absatz 7 erteilten Zertifizierungen durchzuführen, 

d) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter auf einen vermeintlichen Verstoß gegen diese 
Verordnung hinzuweisen, 

e) von dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter Zugang zu allen personenbezogenen Daten 
und Informationen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sind, zu erhalten, 

f) gemäß dem Verfahrensrecht der Union oder dem Verfahrensrecht des Mitgliedstaats Zugang zu den 
Geschäftsräumen, einschließlich aller Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, des Verantwortlichen 
und des Auftragsverarbeiters zu erhalten. 

(2)   Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche folgenden Abhilfebefugnisse, die es ihr gestatten, 

a) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu warnen, dass beabsichtigte 
Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich gegen diese Verordnung verstoßen, 

b) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu verwarnen, wenn er mit 
Verarbeitungsvorgängen gegen diese Verordnung verstoßen hat, 

c) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, den Anträgen der betroffenen 
Person auf Ausübung der ihr nach dieser Verordnung zustehenden Rechte zu entsprechen, 

d) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, Verarbeitungsvorgänge 
gegebenenfalls auf bestimmte Weise und innerhalb eines bestimmten Zeitraums in Einklang mit dieser 
Verordnung zu bringen, 

e) den Verantwortlichen anzuweisen, die von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
betroffenen Person entsprechend zu benachrichtigen, 

f) eine vorübergehende oder endgültige Beschränkung der Verarbeitung, einschließlich eines Verbots, 
zu verhängen, 

g) die Berichtigung oder Löschung von personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der 
Verarbeitung gemäß den Artikeln 16, 17 und 18 und die Unterrichtung der Empfänger, an die diese 
personenbezogenen Daten gemäß Artikel 17 Absatz 2 und Artikel 19 offengelegt wurden, über solche 
Maßnahmen anzuordnen, 

h) eine Zertifizierung zu widerrufen oder die Zertifizierungsstelle anzuweisen, eine gemäß den Artikel 
42 und 43 erteilte Zertifizierung zu widerrufen, oder die Zertifizierungsstelle anzuweisen, keine 
Zertifizierung zu erteilen, wenn die Voraussetzungen für die Zertifizierung nicht oder nicht mehr 
erfüllt werden, 

i) eine Geldbuße gemäß Artikel 83 zu verhängen, zusätzlich zu oder anstelle von in diesem Absatz 
genannten Maßnahmen, je nach den Umständen des Einzelfalls, 

j) die Aussetzung der Übermittlung von Daten an einen Empfänger in einem Drittland oder an eine 
internationale Organisation anzuordnen. 

(3)   Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche folgenden Genehmigungsbefugnisse und 
beratenden Befugnisse, die es ihr gestatten, 

a) gemäß dem Verfahren der vorherigen Konsultation nach Artikel 36 den Verantwortlichen zu 
beraten, 
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b) zu allen Fragen, die im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten stehen, von sich 
aus oder auf Anfrage Stellungnahmen an das nationale Parlament, die Regierung des Mitgliedstaats 
oder im Einklang mit dem Recht des Mitgliedstaats an sonstige Einrichtungen und Stellen sowie an 
die Öffentlichkeit zu richten, 

c) die Verarbeitung gemäß Artikel 36 Absatz 5 zu genehmigen, falls im Recht des Mitgliedstaats eine 
derartige vorherige Genehmigung verlangt wird, 

d) eine Stellungnahme abzugeben und Entwürfe von Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 Absatz 5 zu 
billigen, 

e) Zertifizierungsstellen gemäß Artikel 43 zu akkreditieren, 

f) im Einklang mit Artikel 42 Absatz 5 Zertifizierungen zu erteilen und Kriterien für die Zertifizierung 
zu billigen, 

g) Standarddatenschutzklauseln nach Artikel 28 Absatz 8 und Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe d 
festzulegen, 

h) Vertragsklauseln gemäß Artikel 46 Absatz 3 Buchstabe a zu genehmigen, 

i) Verwaltungsvereinbarungen gemäß Artikel 46 Absatz 3 Buchstabe b zu genehmigen 

j) verbindliche interne Vorschriften gemäß Artikel 47 zu genehmigen. 

(4)   Die Ausübung der der Aufsichtsbehörde gemäß diesem Artikel übertragenen Befugnisse erfolgt 
vorbehaltlich geeigneter Garantien einschließlich wirksamer gerichtlicher Rechtsbehelfe und 
ordnungsgemäßer Verfahren gemäß dem Unionsrecht und dem Recht des Mitgliedstaats im Einklang 
mit der Charta. 

(5)   Jeder Mitgliedstaat sieht durch Rechtsvorschriften vor, dass seine Aufsichtsbehörde befugt ist, 
Verstöße gegen diese Verordnung den Justizbehörden zur Kenntnis zu bringen und gegebenenfalls die 
Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zu betreiben oder sich sonst daran zu beteiligen, um die 
Bestimmungen dieser Verordnung durchzusetzen. 

(6)   Jeder Mitgliedstaat kann durch Rechtsvorschriften vorsehen, dass seine Aufsichtsbehörde neben 
den in den Absätzen 1, 2 und 3 aufgeführten Befugnissen über zusätzliche Befugnisse verfügt. Die 
Ausübung dieser Befugnisse darf nicht die effektive Durchführung des Kapitels VII beeinträchtigen. 

Artikel 59 
Tätigkeitsbericht 

Jede Aufsichtsbehörde erstellt einen Jahresbericht über ihre Tätigkeit, der eine Liste der Arten der 
gemeldeten Verstöße und der Arten der getroffenen Maßnahmen nach Artikel 58 Absatz 2 enthalten 
kann. Diese Berichte werden dem nationalen Parlament, der Regierung und anderen nach dem Recht 
der Mitgliedstaaten bestimmten Behörden übermittelt. Sie werden der Öffentlichkeit, der Kommission 
und dem Ausschuss zugänglich gemacht. 

KAPITEL VII  
Zusammenarbeit und Kohärenz  

Abschnitt 1  
Zusammenarbeit  

Artikel 60 

Zusammenarbeit zwischen der federführenden Aufsichtsbehörde und den anderen betroffenen 
Aufsichtsbehörden 

(1)   Die federführende Aufsichtsbehörde arbeitet mit den anderen betroffenen Aufsichtsbehörden im 
Einklang mit diesem Artikel zusammen und bemüht sich dabei, einen Konsens zu erzielen. Die 
federführende Aufsichtsbehörde und die betroffenen Aufsichtsbehörden tauschen untereinander alle 
zweckdienlichen Informationen aus. 
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(2)   Die federführende Aufsichtsbehörde kann jederzeit andere betroffene Aufsichtsbehörden um 
Amtshilfe gemäß Artikel 61 ersuchen und gemeinsame Maßnahmen gemäß Artikel 62 durchführen, 
insbesondere zur Durchführung von Untersuchungen oder zur Überwachung der Umsetzung einer 
Maßnahme in Bezug auf einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter, der in einem anderen 
Mitgliedstaat niedergelassen ist. 

(3)   Die federführende Aufsichtsbehörde übermittelt den anderen betroffenen Aufsichtsbehörden 
unverzüglich die zweckdienlichen Informationen zu der Angelegenheit. Sie legt den anderen 
betroffenen Aufsichtsbehörden unverzüglich einen Beschlussentwurf zur Stellungnahme vor und trägt 
deren Standpunkten gebührend Rechnung. 

(4)   Legt eine der anderen betroffenen Aufsichtsbehörden innerhalb von vier Wochen, nachdem sie 
gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels konsultiert wurde, gegen diesen Beschlussentwurf einen 
maßgeblichen und begründeten Einspruch ein und schließt sich die federführende Aufsichtsbehörde 
dem maßgeblichen und begründeten Einspruch nicht an oder ist der Ansicht, dass der Einspruch nicht 
maßgeblich oder nicht begründet ist, so leitet die federführende Aufsichtsbehörde das 
Kohärenzverfahren gemäß Artikel 63 für die Angelegenheit ein. 

(5)   Beabsichtigt die federführende Aufsichtsbehörde, sich dem maßgeblichen und begründeten 
Einspruch anzuschließen, so legt sie den anderen betroffenen Aufsichtsbehörden einen überarbeiteten 
Beschlussentwurf zur Stellungnahme vor. Der überarbeitete Beschlussentwurf wird innerhalb von 
zwei Wochen dem Verfahren nach Absatz 4 unterzogen. 

(6)   Legt keine der anderen betroffenen Aufsichtsbehörden Einspruch gegen den Beschlussentwurf 
ein, der von der federführenden Aufsichtsbehörde innerhalb der in den Absätzen 4 und 5 festgelegten 
Frist vorgelegt wurde, so gelten die federführende Aufsichtsbehörde und die betroffenen 
Aufsichtsbehörden als mit dem Beschlussentwurf einverstanden und sind an ihn gebunden. 

(7)   Die federführende Aufsichtsbehörde erlässt den Beschluss und teilt ihn der Hauptniederlassung 
oder der einzigen Niederlassung des Verantwortlichen oder gegebenenfalls des Auftragsverarbeiters 
mit und setzt die anderen betroffenen Aufsichtsbehörden und den Ausschuss von dem betreffenden 
Beschluss einschließlich einer Zusammenfassung der maßgeblichen Fakten und Gründe in Kenntnis. 
Die Aufsichtsbehörde, bei der eine Beschwerde eingereicht worden ist, unterrichtet den 
Beschwerdeführer über den Beschluss. 

(8)   Wird eine Beschwerde abgelehnt oder abgewiesen, so erlässt die Aufsichtsbehörde, bei der die 
Beschwerde eingereicht wurde, abweichend von Absatz 7 den Beschluss, teilt ihn dem 
Beschwerdeführer mit und setzt den Verantwortlichen in Kenntnis. 

(9)   Sind sich die federführende Aufsichtsbehörde und die betreffenden Aufsichtsbehörden darüber 
einig, Teile der Beschwerde abzulehnen oder abzuweisen und bezüglich anderer Teile dieser 
Beschwerde tätig zu werden, so wird in dieser Angelegenheit für jeden dieser Teile ein eigener 
Beschluss erlassen. Die federführende Aufsichtsbehörde erlässt den Beschluss für den Teil, der das 
Tätigwerden in Bezug auf den Verantwortlichen betrifft, teilt ihn der Hauptniederlassung oder 
einzigen Niederlassung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters im Hoheitsgebiet ihres 
Mitgliedstaats mit und setzt den Beschwerdeführer hiervon in Kenntnis, während die für den 
Beschwerdeführer zuständige Aufsichtsbehörde den Beschluss für den Teil erlässt, der die Ablehnung 
oder Abweisung dieser Beschwerde betrifft, und ihn diesem Beschwerdeführer mitteilt und den 
Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter hiervon in Kenntnis setzt. 

(10)   Nach der Unterrichtung über den Beschluss der federführenden Aufsichtsbehörde gemäß den 
Absätzen 7 und 9 ergreift der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die erforderlichen 
Maßnahmen, um die Verarbeitungstätigkeiten all seiner Niederlassungen in der Union mit dem 
Beschluss in Einklang zu bringen. Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter teilt der 
federführenden Aufsichtsbehörde die Maßnahmen mit, die zur Einhaltung des Beschlusses ergriffen 
wurden; diese wiederum unterrichtet die anderen betroffenen Aufsichtsbehörden. 

(11)   Hat — in Ausnahmefällen — eine betroffene Aufsichtsbehörde Grund zu der Annahme, dass 
zum Schutz der Interessen betroffener Personen dringender Handlungsbedarf besteht, so kommt das 
Dringlichkeitsverfahren nach Artikel 66 zur Anwendung. 
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(12)   Die federführende Aufsichtsbehörde und die anderen betroffenen Aufsichtsbehörden übermitteln 
einander die nach diesem Artikel geforderten Informationen auf elektronischem Wege unter 
Verwendung eines standardisierten Formats. 

Artikel 61 

Gegenseitige Amtshilfe 

(1)   Die Aufsichtsbehörden übermitteln einander maßgebliche Informationen und gewähren einander 
Amtshilfe, um diese Verordnung einheitlich durchzuführen und anzuwenden, und treffen 
Vorkehrungen für eine wirksame Zusammenarbeit. Die Amtshilfe bezieht sich insbesondere auf 
Auskunftsersuchen und aufsichtsbezogene Maßnahmen, beispielsweise Ersuchen um vorherige 
Genehmigungen und eine vorherige Konsultation, um Vornahme von Nachprüfungen und 
Untersuchungen. 

(2)   Jede Aufsichtsbehörde ergreift alle geeigneten Maßnahmen, um einem Ersuchen einer anderen 
Aufsichtsbehörde unverzüglich und spätestens innerhalb eines Monats nach Eingang des Ersuchens 
nachzukommen. Dazu kann insbesondere auch die Übermittlung maßgeblicher Informationen über die 
Durchführung einer Untersuchung gehören. 

(3)   Amtshilfeersuchen enthalten alle erforderlichen Informationen, einschließlich Zweck und 
Begründung des Ersuchens. Die übermittelten Informationen werden ausschließlich für den Zweck 
verwendet, für den sie angefordert wurden. 

(4)   Die ersuchte Aufsichtsbehörde lehnt das Ersuchen nur ab, wenn 

a) sie für den Gegenstand des Ersuchens oder für die Maßnahmen, die sie durchführen soll, nicht 
zuständig ist oder 

b) ein Eingehen auf das Ersuchen gegen diese Verordnung verstoßen würde oder gegen das 
Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten, dem die Aufsichtsbehörde, bei der das Ersuchen 
eingeht, unterliegt. 

 (5)   Die ersuchte Aufsichtsbehörde informiert die ersuchende Aufsichtsbehörde über die Ergebnisse 
oder gegebenenfalls über den Fortgang der Maßnahmen, die getroffen wurden, um dem Ersuchen 
nachzukommen. Die ersuchte Aufsichtsbehörde erläutert gemäß Absatz 4 die Gründe für die 
Ablehnung des Ersuchens. 

(6)   Die ersuchten Aufsichtsbehörden übermitteln die Informationen, um die von einer anderen 
Aufsichtsbehörde ersucht wurde, in der Regel auf elektronischem Wege unter Verwendung eines 
standardisierten Formats. 

(7)   Ersuchte Aufsichtsbehörden verlangen für Maßnahmen, die sie aufgrund eines 
Amtshilfeersuchens getroffen haben, keine Gebühren. Die Aufsichtsbehörden können untereinander 
Regeln vereinbaren, um einander in Ausnahmefällen besondere aufgrund der Amtshilfe entstandene 
Ausgaben zu erstatten. 

(8)   Erteilt eine ersuchte Aufsichtsbehörde nicht binnen eines Monats nach Eingang des Ersuchens 
einer anderen Aufsichtsbehörde die Informationen gemäß Absatz 5, so kann die ersuchende 
Aufsichtsbehörde eine einstweilige Maßnahme im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats gemäß 
Artikel 55 Absatz 1 ergreifen. In diesem Fall wird von einem dringenden Handlungsbedarf gemäß 
Artikel 66 Absatz 1 ausgegangen, der einen im Dringlichkeitsverfahren angenommenen verbindlichen 
Beschluss des Ausschuss gemäß Artikel 66 Absatz 2 erforderlich macht. 

(9)   Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Form und Verfahren der 
Amtshilfe nach diesem Artikel und die Ausgestaltung des elektronischen Informationsaustauschs 
zwischen den Aufsichtsbehörden sowie zwischen den Aufsichtsbehörden und dem Ausschuss, 
insbesondere das in Absatz 6 des vorliegenden Artikels genannte standardisierte Format, festlegen. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 93 Absatz 2 genannten Prüfverfahren 
erlassen. 
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Artikel 62 

Gemeinsame Maßnahmen der Aufsichtsbehörden 

(1)   Die Aufsichtsbehörden führen gegebenenfalls gemeinsame Maßnahmen einschließlich 
gemeinsamer Untersuchungen und gemeinsamer Durchsetzungsmaßnahmen durch, an denen 
Mitglieder oder Bedienstete der Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten teilnehmen. 

(2)   Verfügt der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter über Niederlassungen in mehreren 
Mitgliedstaaten oder werden die Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich auf eine bedeutende Zahl 
betroffener Personen in mehr als einem Mitgliedstaat erhebliche Auswirkungen haben, ist die 
Aufsichtsbehörde jedes dieser Mitgliedstaaten berechtigt, an den gemeinsamen Maßnahmen 
teilzunehmen. Die gemäß Artikel 56 Absatz 1 oder Absatz 4 zuständige Aufsichtsbehörde lädt die 
Aufsichtsbehörde jedes dieser Mitgliedstaaten zur Teilnahme an den gemeinsamen Maßnahmen ein 
und antwortet unverzüglich auf das Ersuchen einer Aufsichtsbehörde um Teilnahme. 

(3)   Eine Aufsichtsbehörde kann gemäß dem Recht des Mitgliedstaats und mit Genehmigung der 
unterstützenden Aufsichtsbehörde den an den gemeinsamen Maßnahmen beteiligten Mitgliedern oder 
Bediensteten der unterstützenden Aufsichtsbehörde Befugnisse einschließlich 
Untersuchungsbefugnisse übertragen oder, soweit dies nach dem Recht des Mitgliedstaats der 
einladenden Aufsichtsbehörde zulässig ist, den Mitgliedern oder Bediensteten der unterstützenden 
Aufsichtsbehörde gestatten, ihre Untersuchungsbefugnisse nach dem Recht des Mitgliedstaats der 
unterstützenden Aufsichtsbehörde auszuüben. Diese Untersuchungsbefugnisse können nur unter der 
Leitung und in Gegenwart der Mitglieder oder Bediensteten der einladenden Aufsichtsbehörde 
ausgeübt werden. Die Mitglieder oder Bediensteten der unterstützenden Aufsichtsbehörde unterliegen 
dem Recht des Mitgliedstaats der einladenden Aufsichtsbehörde. 

(4)   Sind gemäß Absatz 1 Bedienstete einer unterstützenden Aufsichtsbehörde in einem anderen 
Mitgliedstaat im Einsatz, so übernimmt der Mitgliedstaat der einladenden Aufsichtsbehörde nach 
Maßgabe des Rechts des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet der Einsatz erfolgt, die 
Verantwortung für ihr Handeln, einschließlich der Haftung für alle von ihnen bei ihrem Einsatz 
verursachten Schäden. 

(5)   Der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet der Schaden verursacht wurde, ersetzt diesen Schaden 
so, wie er ihn ersetzen müsste, wenn seine eigenen Bediensteten ihn verursacht hätten. Der 
Mitgliedstaat der unterstützenden Aufsichtsbehörde, deren Bedienstete im Hoheitsgebiet eines anderen 
Mitgliedstaats einer Person Schaden zugefügt haben, erstattet diesem anderen Mitgliedstaat den 
Gesamtbetrag des Schadenersatzes, den dieser an die Berechtigten geleistet hat. 

(6)   Unbeschadet der Ausübung seiner Rechte gegenüber Dritten und mit Ausnahme des Absatzes 5 
verzichtet jeder Mitgliedstaat in dem Fall des Absatzes 1 darauf, den in Absatz 4 genannten Betrag des 
erlittenen Schadens anderen Mitgliedstaaten gegenüber geltend zu machen. 

(7)   Ist eine gemeinsame Maßnahme geplant und kommt eine Aufsichtsbehörde binnen eines Monats 
nicht der Verpflichtung nach Absatz 2 Satz 2 des vorliegenden Artikels nach, so können die anderen 
Aufsichtsbehörden eine einstweilige Maßnahme im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats gemäß 
Artikel 55 ergreifen. In diesem Fall wird von einem dringenden Handlungsbedarf gemäß Artikel 66 
Absatz 1 ausgegangen, der eine im Dringlichkeitsverfahren angenommene Stellungnahme oder einen 
im Dringlichkeitsverfahren angenommenen verbindlichen Beschluss des Ausschusses gemäß Artikel 
66 Absatz 2 erforderlich macht. 

KAPITEL VIII  
Rechtsbehelfe, Haftung und Sanktionen  

Artikel 77 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

(1)   Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder 
gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in 
dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 
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Verstoßes, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung verstößt. 

(2)   Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den 
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit 
eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Artikel 78. 

Artikel 78 

Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen eine Aufsichtsbehörde 

(1)   Jede natürliche oder juristische Person hat unbeschadet eines anderweitigen 
verwaltungsrechtlichen oder außergerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf einen wirksamen 
gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen sie betreffenden rechtsverbindlichen Beschluss einer 
Aufsichtsbehörde. 

(2)   Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder 
außergerichtlichen Rechtbehelfs das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn die 
nach den Artikeln 55 und 56 zuständige Aufsichtsbehörde sich nicht mit einer Beschwerde befasst 
oder die betroffene Person nicht innerhalb von drei Monaten über den Stand oder das Ergebnis der 
gemäß Artikel 77 erhobenen Beschwerde in Kenntnis gesetzt hat. 

(3)   Für Verfahren gegen eine Aufsichtsbehörde sind die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in 
dem die Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat. 

(4)   Kommt es zu einem Verfahren gegen den Beschluss einer Aufsichtsbehörde, dem eine 
Stellungnahme oder ein Beschluss des Ausschusses im Rahmen des Kohärenzverfahrens 
vorangegangen ist, so leitet die Aufsichtsbehörde diese Stellungnahme oder diesen Beschluss dem 
Gericht zu. 

Artikel 79 

Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen Verantwortliche oder 
Auftragsverarbeiter 

(1)   Jede betroffene Person hat unbeschadet eines verfügbaren verwaltungsrechtlichen oder 
außergerichtlichen Rechtsbehelfs einschließlich des Rechts auf Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 77 das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn 
sie der Ansicht ist, dass die ihr aufgrund dieser Verordnung zustehenden Rechte infolge einer nicht im 
Einklang mit dieser Verordnung stehenden Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verletzt 
wurden. 

(2)   Für Klagen gegen einen Verantwortlichen oder gegen einen Auftragsverarbeiter sind die Gerichte 
des Mitgliedstaats zuständig, in dem der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter eine 
Niederlassung hat. Wahlweise können solche Klagen auch bei den Gerichten des Mitgliedstaats 
erhoben werden, in dem die betroffene Person ihren Aufenthaltsort hat, es sei denn, es handelt sich bei 
dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter um eine Behörde eines Mitgliedstaats, die in 
Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden ist. 

Artikel 83 

Allgemeine Bedingungen für die Verhängung von Geldbußen 

(1)   Jede Aufsichtsbehörde stellt sicher, dass die Verhängung von Geldbußen gemäß diesem Artikel 
für Verstöße gegen diese Verordnung gemäß den Absätzen 5 und 6 in jedem Einzelfall wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend ist. 

(2)   Geldbußen werden je nach den Umständen des Einzelfalls zusätzlich zu oder anstelle von 
Maßnahmen nach Artikel 58 Absatz 2 Buchstaben a bis h und i verhängt. Bei der Entscheidung über 
die Verhängung einer Geldbuße und über deren Betrag wird in jedem Einzelfall Folgendes gebührend 
berücksichtigt: 
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a) Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs oder des 
Zwecks der betreffenden Verarbeitung sowie der Zahl der von der Verarbeitung betroffenen Personen 
und des Ausmaßes des von ihnen erlittenen Schadens; 

b) Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Verstoßes; 

c) jegliche von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter getroffenen Maßnahmen zur 
Minderung des den betroffenen Personen entstandenen Schadens; 

d) Grad der Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters unter 
Berücksichtigung der von ihnen gemäß den Artikeln 25 und 32 getroffenen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen; 

e) etwaige einschlägige frühere Verstöße des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters; 

f) Umfang der Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, um dem Verstoß abzuhelfen und seine 
möglichen nachteiligen Auswirkungen zu mindern; 

g) Kategorien personenbezogener Daten, die von dem Verstoß betroffen sind; 

h) Art und Weise, wie der Verstoß der Aufsichtsbehörde bekannt wurde, insbesondere ob und 
gegebenenfalls in welchem Umfang der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter den Verstoß 
mitgeteilt hat; 

i) Einhaltung der nach Artikel 58 Absatz 2 früher gegen den für den betreffenden Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiter in Bezug auf denselben Gegenstand angeordneten Maßnahmen, wenn solche 
Maßnahmen angeordnet wurden; 

j) Einhaltung von genehmigten Verhaltensregeln nach Artikel 40 oder genehmigten 
Zertifizierungsverfahren nach Artikel 42 und 

k) jegliche anderen erschwerenden oder mildernden Umstände im jeweiligen Fall, wie unmittelbar 
oder mittelbar durch den Verstoß erlangte finanzielle Vorteile oder vermiedene Verluste. 

(3)   Verstößt ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter bei gleichen oder miteinander 
verbundenen Verarbeitungsvorgängen vorsätzlich oder fahrlässig gegen mehrere Bestimmungen dieser 
Verordnung, so übersteigt der Gesamtbetrag der Geldbuße nicht den Betrag für den 
schwerwiegendsten Verstoß. 

(4)   Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im Einklang mit Absatz 2 Geldbußen 
von bis zu 10 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 2 % seines gesamten 
weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher 
der Beträge höher ist: 

a) die Pflichten der Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter gemäß den Artikeln 8, 11, 25 bis 39, 
42 und 43; 

b) die Pflichten der Zertifizierungsstelle gemäß den Artikeln 42 und 43; 

c) die Pflichten der Überwachungsstelle gemäß Artikel 41 Absatz 4. 

(5)   Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im Einklang mit Absatz 2 Geldbußen 
von bis zu 20 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4 % seines gesamten 
weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher 
der Beträge höher ist: 

a) die Grundsätze für die Verarbeitung, einschließlich der Bedingungen für die Einwilligung, gemäß 
den Artikeln 5, 6, 7 und 9; 

b) die Rechte der betroffenen Person gemäß den Artikeln 12 bis 22; 

c) die Übermittlung personenbezogener Daten an einen Empfänger in einem Drittland oder an eine 
internationale Organisation gemäß den Artikeln 44 bis 49; 

d) alle Pflichten gemäß den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die im Rahmen des Kapitels IX 
erlassen wurden; 
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e) Nichtbefolgung einer Anweisung oder einer vorübergehenden oder endgültigen Beschränkung oder 
Aussetzung der Datenübermittlung durch die Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 58 Absatz 2 oder 
Nichtgewährung des Zugangs unter Verstoß gegen Artikel 58 Absatz 1. 

(6)   Bei Nichtbefolgung einer Anweisung der Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 58 Absatz 2 werden 
im Einklang mit Absatz 2 des vorliegenden Artikels Geldbußen von bis zu 20 000 000 EUR oder im 
Fall eines Unternehmens von bis zu 4 % seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des 
vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher der Beträge höher ist. 

(7)   Unbeschadet der Abhilfebefugnisse der Aufsichtsbehörden gemäß Artikel 58 Absatz 2 kann jeder 
Mitgliedstaat Vorschriften dafür festlegen, ob und in welchem Umfang gegen Behörden und 
öffentliche Stellen, die in dem betreffenden Mitgliedstaat niedergelassen sind, Geldbußen verhängt 
werden können. 

(8)   Die Ausübung der eigenen Befugnisse durch eine Aufsichtsbehörde gemäß diesem Artikel muss 
angemessenen Verfahrensgarantien gemäß dem Unionsrecht und dem Recht der Mitgliedstaaten, 
einschließlich wirksamer gerichtlicher Rechtsbehelfe und ordnungsgemäßer Verfahren, unterliegen. 

(9)   Sieht die Rechtsordnung eines Mitgliedstaats keine Geldbußen vor, kann dieser Artikel so 
angewandt werden, dass die Geldbuße von der zuständigen Aufsichtsbehörde in die Wege geleitet und 
von den zuständigen nationalen Gerichten verhängt wird, wobei sicherzustellen ist, dass diese 
Rechtsbehelfe wirksam sind und die gleiche Wirkung wie die von Aufsichtsbehörden verhängten 
Geldbußen haben. In jeden Fall müssen die verhängten Geldbußen wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sein. Die betreffenden Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum 25. Mai 2018 die 
Rechtsvorschriften mit, die sie aufgrund dieses Absatzes erlassen, sowie unverzüglich alle späteren 
Änderungsgesetze oder Änderungen dieser Vorschriften. 
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Datenschutzgesetz 

2. Abschnitt 
Datenschutzbehörde 

Einrichtung 
§ 18. (1) Die Datenschutzbehörde wird als nationale Aufsichtsbehörde gemäß Art. 51 DSGVO 
eingerichtet. 

(2) Der Datenschutzbehörde steht ein Leiter vor. In seiner Abwesenheit leitet sein Stellvertreter 
die Datenschutzbehörde. Auf ihn finden die Regelungen hinsichtlich des Leiters der 
Datenschutzbehörde Anwendung. 
Unabhängigkeit 
§ 19. (1) Die Datenschutzbehörde ist eine Dienstbehörde und Personalstelle. 

(2) Der Leiter darf für die Dauer seines Amtes keine Tätigkeit ausüben, die 
1. Zweifel an der unabhängigen Ausübung seines Amtes oder seiner Unbefangenheit hervorrufen 

könnte, 
2. ihn bei der Erfüllung seiner dienstlichen Aufgaben behindert oder 
3. wesentliche dienstliche Interessen gefährdet. 
Er ist verpflichtet, Tätigkeiten, die er neben seiner Tätigkeit als Leiter der Datenschutzbehörde ausübt, 
unverzüglich dem Bundeskanzler zur Kenntnis zu bringen. 

(3) Der Bundeskanzler kann sich beim Leiter der Datenschutzbehörde über die Gegenstände der 
Geschäftsführung unterrichten. Dem ist vom Leiter der Datenschutzbehörde nur insoweit zu 
entsprechen, als dies nicht der völligen Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde im Sinne von Art. 52 
DSGVO widerspricht. 
Leiter der Datenschutzbehörde 
§ 20. (1) Der Leiter der Datenschutzbehörde wird vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der 
Bundesregierung für eine Dauer von fünf Jahren bestellt; die Wiederbestellung ist zulässig. Dem 
Vorschlag hat eine Ausschreibung zur allgemeinen Bewerbung voranzugehen. 

(2) Der Leiter der Datenschutzbehörde hat 
1. das Studium der Rechtswissenschaften abgeschlossen zu haben, 
2. die persönliche und fachliche Eignung durch eine entsprechende Vorbildung und einschlägige 

Berufserfahrung in den von der Datenschutzbehörde zu besorgenden Angelegenheiten 
aufzuweisen, 

3. über ausgezeichnete Kenntnisse des österreichischen Datenschutzrechtes, des Unionsrechtes und der 
Grundrechte zu verfügen und 

4. über eine mindestens fünfjährige juristische Berufserfahrung zu verfügen. 
(3) Zum Leiter der Datenschutzbehörde dürfen nicht bestellt werden: 

1. Mitglieder der Bundesregierung, Staatssekretäre, Mitglieder einer Landesregierung, Mitglieder des 
Nationalrates, des Bundesrates oder sonst eines allgemeinen Vertretungskörpers oder des 
Europäischen Parlaments, ferner Volksanwälte und der Präsident des Rechnungshofes, 

2. Personen, die eine in Z 1 genannte Funktion innerhalb der letzten zwei Jahre ausgeübt haben, und 
3. Personen, die von der Wählbarkeit in den Nationalrat ausgeschlossen sind. 

(4) Die Enthebung des Leiters ist auf Vorschlag der Bundesregierung durch den 
Bundespräsidenten vorzunehmen. 

(5) Der Stellvertreter des Leiters der Datenschutzbehörde wird vom Bundespräsidenten auf 
Vorschlag der Bundesregierung nach Maßgabe der Abs. 1 bis 3 bestellt. Auf die Enthebung des 
Stellvertreters findet Abs. 4 Anwendung. 
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Aufgaben 
§ 21. (1) Die Datenschutzbehörde berät die Ausschüsse des Nationalrates und des Bundesrates, die 
Bundesregierung und die Landesregierungen auf deren Ersuchen über legislative und administrative 
Maßnahmen. Die Datenschutzbehörde ist vor Erlassung von Bundesgesetzen sowie von Verordnungen 
im Vollzugsbereich des Bundes, die Fragen des Datenschutzes unmittelbar betreffen, anzuhören. 

(2) Die Datenschutzbehörde hat die Listen nach Art. 35 Abs. 4 und 5 DSGVO im Wege einer 
Verordnung im Bundesgesetzblatt kundzumachen. 

(3) Die Datenschutzbehörde hat die nach Art. 57 Abs. 1 lit. p DSGVO festzulegenden Kriterien 
im Wege einer Verordnung kundzumachen. Sie fungiert zugleich als einzige nationale 
Akkreditierungsstelle gemäß Art. 43 Abs. 1 lit. a DSGVO. 
Befugnisse 
§ 22. (1) Die Datenschutzbehörde kann vom Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter der 
überprüften Datenverarbeitung insbesondere alle notwendigen Aufklärungen verlangen und Einschau 
in Datenverarbeitungen und diesbezügliche Unterlagen begehren. Der Verantwortliche oder 
Auftragsverarbeiter hat die notwendige Unterstützung zu leisten. Die Kontrolltätigkeit ist unter 
möglichster Schonung der Rechte des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters und Dritter 
auszuüben. 

(2) Zum Zweck der Einschau ist die Datenschutzbehörde nach Verständigung des Inhabers der 
Räumlichkeiten und des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters berechtigt, Räume, in 
welchen Datenverarbeitungen vorgenommen werden, zu betreten, Datenverarbeitungsanlagen in 
Betrieb zu setzen, die zu überprüfenden Verarbeitungen durchzuführen sowie Kopien von 
Datenträgern in dem für die Ausübung der Kontrollbefugnisse unbedingt erforderlichen Ausmaß 
herzustellen. 

(3) Informationen, die der Datenschutzbehörde oder den von ihr Beauftragten bei der 
Kontrolltätigkeit zukommen, dürfen ausschließlich für die Kontrolle im Rahmen der Vollziehung 
datenschutzrechtlicher Vorschriften verwendet werden. Im Übrigen besteht die Pflicht zur 
Verschwiegenheit auch gegenüber Gerichten und Verwaltungsbehörden, insbesondere 
Abgabenbehörden; dies allerdings mit der Maßgabe, dass dann, wenn die Einschau den Verdacht einer 
strafbaren Handlung nach § 63 dieses Bundesgesetzes oder nach §§ 118a, 119, 119a, 126a bis 126c, 
148a oder § 278a des Strafgesetzbuches – StGB, BGBl. Nr. 60/1974, oder eines Verbrechens mit einer 
Freiheitsstrafe, deren Höchstmaß fünf Jahre übersteigt, ergibt, Anzeige zu erstatten ist und hinsichtlich 
solcher Verbrechen und Vergehen auch Ersuchen nach § 76 der Strafprozeßordnung – StPO, BGBl. 
Nr. 631/1975, zu entsprechen ist. 

(4) Liegt durch den Betrieb einer Datenverarbeitung eine wesentliche unmittelbare Gefährdung 
schutzwürdiger Geheimhaltungsinteressen der betroffenen Personen (Gefahr im Verzug) vor, so kann 
die Datenschutzbehörde die Weiterführung der Datenverarbeitung mit Bescheid gemäß § 57 Abs. 1 
des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51/1991, untersagen. Wenn 
dies technisch möglich, im Hinblick auf den Zweck der Datenverarbeitung sinnvoll und zur 
Beseitigung der Gefährdung ausreichend scheint, kann die Weiterführung auch nur teilweise untersagt 
werden. Ebenso kann die Datenschutzbehörde auf Antrag einer betroffenen Person eine 
Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO mit Bescheid gemäß § 57 Abs. 1 AVG 
anordnen, wenn der Verantwortliche einer diesbezüglichen Verpflichtung nicht fristgerecht 
nachkommt. Wird einer Untersagung nicht unverzüglich Folge geleistet, hat die Datenschutzbehörde 
nach Art. 83 Abs. 5 DSGVO vorzugehen. 

(5) Der Datenschutzbehörde obliegt im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Verhängung von 
Geldbußen gegenüber natürlichen und juristischen Personen. 

(6) Bestehen im Zuge einer auf § 29 gestützten Klage einer betroffenen Person, die sich von einer 
Einrichtung, Organisation oder Vereinigung im Sinne des Art. 80 Abs. 1 DSGVO vertreten lässt, 
Zweifel am Vorliegen der diesbezüglichen Kriterien, trifft die Datenschutzbehörde auf Antrag des 
Einbringungsgerichtes entsprechende Feststellungen mit Bescheid. Diese Einrichtung, Organisation 
oder Vereinigung hat im Verfahren Parteistellung. Gegen einen negativen Feststellungsbescheid steht 
ihr die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht offen. 
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Tätigkeitsbericht und Veröffentlichung von Entscheidungen 
§ 23. (1) Die Datenschutzbehörde hat bis zum 31. März eines jeden Jahres einen dem Art. 59 DSGVO 
entsprechenden Tätigkeitsbericht zu erstellen und dem Bundeskanzler vorzulegen. Der Bericht ist vom 
Bundeskanzler der Bundesregierung, dem Nationalrat und dem Bundesrat vorzulegen. Die 
Datenschutzbehörde hat den Bericht der Öffentlichkeit, der Europäischen Kommission, dem 
Europäischen Datenschutzausschuss (Art. 68 DSGVO) und dem Datenschutzrat zugänglich zu 
machen. 

(2) Entscheidungen der Datenschutzbehörde von grundsätzlicher Bedeutung für die Allgemeinheit 
sind von der Datenschutzbehörde unter Beachtung der Erfordernisse der Amtsverschwiegenheit in 
geeigneter Weise zu veröffentlichen. 
3. Abschnitt 
Rechtsbehelfe, Haftung und Sanktionen 
Beschwerde an die Datenschutzbehörde 
§ 24. (1) Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde, wenn sie 
der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die 
DSGVO oder gegen § 1 oder Artikel 2 1. Hauptstück verstößt. 

(2) Die Beschwerde hat zu enthalten: 
1. die Bezeichnung des als verletzt erachteten Rechts, 
2. soweit dies zumutbar ist, die Bezeichnung des Rechtsträgers oder Organs, dem die behauptete 

Rechtsverletzung zugerechnet wird (Beschwerdegegner), 
3. den Sachverhalt, aus dem die Rechtsverletzung abgeleitet wird, 
4. die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, 
5. das Begehren, die behauptete Rechtsverletzung festzustellen und 
6. die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist. 

(3) Einer Beschwerde sind gegebenenfalls der zu Grunde liegende Antrag und eine allfällige 
Antwort des Beschwerdegegners anzuschließen. Die Datenschutzbehörde hat im Falle einer 
Beschwerde auf Ersuchen der betroffenen Person weitere Unterstützung zu leisten. 

(4) Der Anspruch auf Behandlung einer Beschwerde erlischt, wenn der Einschreiter sie nicht 
binnen eines Jahres, nachdem er Kenntnis von dem beschwerenden Ereignis erlangt hat, längstens aber 
binnen drei Jahren, nachdem das Ereignis behaupteter Maßen stattgefunden hat, einbringt. Verspätete 
Beschwerden sind zurückzuweisen. 

(5) Soweit sich eine Beschwerde als berechtigt erweist, ist ihr Folge zu geben. Ist eine Verletzung 
einem Verantwortlichen des privaten Bereichs zuzurechnen, so ist diesem aufzutragen, den Anträgen 
des Beschwerdeführers auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung oder Datenübertragung 
in jenem Umfang zu entsprechen, der erforderlich ist, um die festgestellte Rechtsverletzung zu 
beseitigen. Soweit sich die Beschwerde als nicht berechtigt erweist, ist sie abzuweisen. 

(6) Ein Beschwerdegegner kann bis zum Abschluss des Verfahrens vor der Datenschutzbehörde 
die behauptete Rechtsverletzung nachträglich beseitigen, indem er den Anträgen des 
Beschwerdeführers entspricht. Erscheint der Datenschutzbehörde die Beschwerde insofern als 
gegenstandslos, so hat sie den Beschwerdeführer dazu zu hören. Gleichzeitig ist er darauf aufmerksam 
zu machen, dass die Datenschutzbehörde das Verfahren formlos einstellen wird, wenn er nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist begründet, warum er die ursprünglich behauptete Rechtsverletzung 
zumindest teilweise nach wie vor als nicht beseitigt erachtet. Wird durch eine derartige Äußerung des 
Beschwerdeführers die Sache ihrem Wesen nach geändert (§ 13 Abs. 8 AVG), so ist von der 
Zurückziehung der ursprünglichen Beschwerde und der gleichzeitigen Einbringung einer neuen 
Beschwerde auszugehen. Auch diesfalls ist das ursprüngliche Beschwerdeverfahren formlos 
einzustellen und der Beschwerdeführer davon zu verständigen. Verspätete Äußerungen sind nicht zu 
berücksichtigen. 

(7) Der Beschwerdeführer wird von der Datenschutzbehörde innerhalb von drei Monaten ab 
Einbringung der Beschwerde über den Stand und das Ergebnis der Ermittlung unterrichtet. 
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(8) Jede betroffene Person kann das Bundesverwaltungsgericht befassen, wenn die 
Datenschutzbehörde sich nicht mit der Beschwerde befasst oder die betroffene Person nicht innerhalb 
von drei Monaten über den Stand oder das Ergebnis der erhobenen Beschwerde in Kenntnis gesetzt 
hat. 

(9) Die Datenschutzbehörde kann – soweit erforderlich – Amtssachverständige im Verfahren 
beiziehen. 

(10) In die Entscheidungsfrist gemäß § 73 AVG werden nicht eingerechnet: 
1. die Zeit, während deren das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung einer Vorfrage 

ausgesetzt ist; 
2. die Zeit während eines Verfahrens nach Art. 56, 60 und 63 DSGVO. 
Begleitende Maßnahmen im Beschwerdeverfahren 
§ 25. (1) Macht der Beschwerdeführer im Rahmen einer Beschwerde eine wesentliche 
Beeinträchtigung seiner schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen durch die Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten glaubhaft, kann die Datenschutzbehörde nach § 22 Abs. 4 vorgehen. 

(2) Ist in einem Verfahren die Richtigkeit von personenbezogenen Daten strittig, so ist vom 
Beschwerdegegner bis zum Abschluss des Verfahrens ein Bestreitungsvermerk anzubringen. 
Erforderlichenfalls hat dies die Datenschutzbehörde auf Antrag des Beschwerdeführers mit Bescheid 
gemäß § 57 Abs. 1 AVG anzuordnen. 

(3) Beruft sich ein Verantwortlicher gegenüber der Datenschutzbehörde auf eine Beschränkung 
im Sinne des Art. 23 DSGVO, so hat diese die Rechtmäßigkeit der Anwendung der Beschränkungen 
zu überprüfen. Kommt sie zur Auffassung, dass die Geheimhaltung von verarbeiteten 
personenbezogenen Daten gegenüber der betroffenen Person nicht gerechtfertigt war, ist die 
Offenlegung der personenbezogenen Daten mit Bescheid aufzutragen. Wird dem Bescheid der 
Datenschutzbehörde binnen acht Wochen nicht entsprochen, so hat die Datenschutzbehörde die 
Offenlegung der personenbezogenen Daten gegenüber der betroffenen Person selbst vorzunehmen und 
ihr die verlangte Auskunft zu erteilen oder ihr mitzuteilen, welche personenbezogenen Daten bereits 
berichtigt oder gelöscht wurden. 

(4) Bescheide, mit denen Übermittlungen von personenbezogenen Daten ins Ausland genehmigt 
wurden, sind zu widerrufen, wenn die rechtlichen oder tatsächlichen Voraussetzungen für die 
Erteilung der Genehmigung nicht mehr bestehen. 
Verantwortliche des öffentlichen und des privaten Bereichs 
§ 26. (1) Verantwortliche des öffentlichen Bereichs sind alle Verantwortliche, 
1. die in Formen des öffentlichen Rechts eingerichtet sind, insbesondere auch als Organ einer 

Gebietskörperschaft, oder 
2. soweit sie trotz ihrer Einrichtung in Formen des Privatrechts in Vollziehung der Gesetze tätig sind. 

(2) Verantwortliche des öffentlichen Bereichs sind Partei in Verfahren vor der 
Datenschutzbehörde. 

(3) Verantwortliche des öffentlichen Bereichs können Beschwerde an das 
Bundesverwaltungsgericht und Revision beim Verwaltungsgerichtshof erheben. 

(4) Die dem Abs. 1 nicht unterliegenden Verantwortlichen gelten als Verantwortliche des privaten 
Bereichs im Sinne dieses Bundesgesetzes. 
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht 
§ 27. (1) Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet durch Senat über Beschwerden gegen Bescheide, 
wegen der Verletzung der Unterrichtungspflicht gemäß § 24 Abs. 7 und der Entscheidungspflicht der 
Datenschutzbehörde. 

(2) Der Senat besteht aus einem Vorsitzenden und je einem fachkundigen Laienrichter aus dem 
Kreis der Arbeitgeber und aus dem Kreis der Arbeitnehmer. Die fachkundigen Laienrichter werden 
auf Vorschlag der Wirtschaftskammer Österreich und der Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte 
bestellt. Es sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen, dass zeitgerecht eine hinreichende Anzahl 
von fachkundigen Laienrichtern zur Verfügung steht. 
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(3) Die fachkundigen Laienrichter müssen eine mindestens fünfjährige einschlägige 
Berufserfahrung und besondere Kenntnisse des Datenschutzrechtes besitzen. 

(4) Der Vorsitzende hat den fachkundigen Laienrichtern alle entscheidungsrelevanten Dokumente 
unverzüglich zu übermitteln oder, wenn dies untunlich oder zur Wahrung der Vertraulichkeit von 
Dokumenten unbedingt erforderlich ist, zur Verfügung zu stellen. 

(5) Kommt es zu einem Verfahren gegen den Bescheid der Datenschutzbehörde, der eine 
Stellungnahme oder ein Beschluss des Europäischen Ausschusses im Rahmen des Kohärenzverfahrens 
vorangegangen ist, so leitet die Datenschutzbehörde diese Stellungnahme oder diesen Beschluss dem 
Bundesverwaltungsgericht zu. 
Vertretung von betroffenen Personen 
§ 28. Die betroffene Person hat das Recht, eine Einrichtung, Organisationen oder Vereinigung ohne 
Gewinnerzielungsabsicht, die ordnungsgemäß gegründet ist, deren satzungsmäßige Ziele im 
öffentlichem Interesse liegen und die im Bereich des Schutzes der Rechte und Freiheiten von 
betroffenen Personen in Bezug auf den Schutz ihrer personenbezogenen Daten tätig ist, zu 
beauftragen, in ihrem Namen eine Beschwerde einzureichen, in ihrem Namen die in den §§ 24 bis 27 
genannten Rechte wahrzunehmen und das Recht auf Schadenersatz gemäß § 29 in Anspruch zu 
nehmen. 
Haftung und Recht auf Schadenersatz 
§ 29. (1) Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen die DSGVO oder gegen § 1 oder Artikel 2 
1. Hauptstück ein materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist, hat Anspruch auf 
Schadenersatz gegen den Verantwortlichen oder gegen den Auftragsverarbeiter nach Art. 82 DSGVO. 
Im Einzelnen gelten für diesen Schadenersatzanspruch die allgemeinen Bestimmungen des 
bürgerlichen Rechts. 

(2) Für Klagen auf Schadenersatz ist in erster Instanz das mit der Ausübung der Gerichtsbarkeit in 
bürgerlichen Rechtssachen betraute Landesgericht zuständig, in dessen Sprengel der Kläger 
(Antragsteller) seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz hat. Klagen (Anträge) können aber auch bei 
dem Landesgericht erhoben werden, in dessen Sprengel der Beklagte seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
oder Sitz oder eine Niederlassung hat. 
Allgemeine Bedingungen für die Verhängung von Geldbußen 
§ 30. (1) Die Datenschutzbehörde kann Geldbußen gegen eine juristische Person verhängen, wenn 
Verstöße gegen Bestimmungen der DSGVO und des § 1 oder Artikel 2 1. Hauptstück durch Personen 
begangen wurden, die entweder allein oder als Teil eines Organs der juristischen Person gehandelt 
haben und eine Führungsposition innerhalb der juristischen Person aufgrund 
1. der Befugnis zur Vertretung der juristischen Person, 
2. der Befugnis, Entscheidungen im Namen der juristischen Person zu treffen, oder 
3. einer Kontrollbefugnis innerhalb der juristischen Person 
innehaben. 

(2) Juristische Personen können wegen Verstößen gegen Bestimmungen der DSGVO und des § 1 
oder Artikel 2 1. Hauptstück auch verantwortlich gemacht werden, wenn mangelnde Überwachung 
oder Kontrolle durch eine in Abs. 1 genannte Person die Begehung dieser Verstöße durch eine für die 
juristische Person tätige Person ermöglicht hat, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 

(3) Die Datenschutzbehörde hat von der Bestrafung eines Verantwortlichen gemäß § 9 des 
Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52/1991, abzusehen, wenn für denselben Verstoß 
bereits eine Verwaltungsstrafe gegen die juristische Person verhängt wird und keine besonderen 
Umstände vorliegen, die einem Absehen von der Bestrafung entgegenstehen. 

(4) Die gemäß § 22 Abs. 5 verhängten Geldbußen fließen dem Bund zu und sind nach den 
Bestimmungen über die Eintreibung von gerichtlichen Geldstrafen einzubringen. Rechtskräftige 
Bescheide der Datenschutzbehörde sind Exekutionstitel. Die Bewilligung und der Vollzug der 
Exekution ist auf Grund des Exekutionstitels der Datenschutzbehörde bei dem Bezirksgericht, in 
dessen Sprengel der Verpflichtete seinen allgemeinen Gerichtsstand in Streitsachen hat (§§ 66, 75 der 
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Jurisdiktionsnorm – JN, RGBl. Nr. 111/1895), oder bei dem in den §§ 18 und 19 EO bezeichneten 
Exekutionsgericht zu beantragen. 

(5) Gegen Behörden und öffentliche Stellen können keine Geldbußen verhängt werden. 

4. Abschnitt 
Aufsichtsbehörde nach der Richtlinie (EU) 2016/680 

Datenschutzbehörde 
§ 31. (1) Die Datenschutzbehörde wird als nationale Aufsichtsbehörde für den in § 36 Abs. 1 
genannten Anwendungsbereich eingerichtet. Die Datenschutzbehörde ist nicht zuständig für die 
Aufsicht über die von Gerichten im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit vorgenommenen 
Verarbeitungen. 

(2) Hinsichtlich der Unabhängigkeit, der allgemeinen Bedingungen und der Errichtung der 
Aufsichtsbehörde finden die Art. 52, 53 und 54 DSGVO sowie der § 18 Abs. 2, §§ 19 und 20 
sinngemäß Anwendung. 
Aufgaben der Datenschutzbehörde 
§ 32. (1) Die Datenschutzbehörde hat im Anwendungsbereich des § 36 Abs. 1 
1. die Anwendung des § 1 und der im 3. Hauptstück erlassenen Vorschriften sowie 

Durchführungsvorschriften zur Richtlinie (EU) 2016/680 vom zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung 
sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates, 
ABl. Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 89, zu überwachen und durchzusetzen; 

2. die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung zu sensibilisieren und sie darüber aufzuklären; 

3. die in Art. 57 Abs. 1 lit. c bis e, g, h und t DSGVO festgelegten Aufgaben im Hinblick auf das 
3. Hauptstück zu erfüllen; 

4. sich mit Beschwerden einer betroffenen Person oder einer Stelle, einer Organisation oder einer 
Vereinigung gemäß § 28 zu befassen, den Gegenstand der Beschwerde in angemessenem Umfang 
zu untersuchen und den Beschwerdeführer innerhalb einer Frist von drei Monaten über den 
Fortgang und das Ergebnis der Untersuchung zu unterrichten, insbesondere, wenn eine weitere 
Untersuchung oder Koordinierung mit einer anderen Aufsichtsbehörde notwendig ist; 

5. die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung gemäß § 42 Abs. 8 zu überprüfen und die betroffene Person 
innerhalb einer angemessenen Frist über das Ergebnis der Überprüfung gemäß § 42 Abs. 9 zu 
unterrichten oder ihr die Gründe mitzuteilen, aus denen die Überprüfung nicht vorgenommen 
wurde; 

6. maßgebliche Entwicklungen zu verfolgen, soweit sie sich auf den Schutz personenbezogener Daten 
auswirken, insbesondere die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie, 

7. Beratung in Bezug auf die in § 53 genannten Verarbeitungsvorgänge zu leisten, und 
8. die Rechte der betroffenen Person in den Fällen der §§ 43 Abs. 4, 44 Abs. 3 und 45 Abs. 4 

auszuüben. 
(2) Die Datenschutzbehörde erleichtert das Einreichen von in Abs. 1 Z 4 genannten Beschwerden 

durch Maßnahmen wie etwa die Bereitstellung eines Beschwerdeformulars, das auch elektronisch 
ausgefüllt werden kann, ohne dass andere Kommunikationsmittel ausgeschlossen werden. 

(3) Art. 57 Abs. 3 und 4 DSGVO finden sinngemäß Anwendung. 
Befugnisse der Datenschutzbehörde 
§ 33. (1) Die Datenschutzbehörde verfügt im Anwendungsbereich des § 36 Abs. 1 über die zur 
Vollziehung ihres Aufgabenbereichs erforderlichen wirksamen Untersuchungsbefugnisse. Diese 
umfassen insbesondere die in § 22 Abs. 2 genannten Befugnisse. 
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(2) Die Datenschutzbehörde verfügt im Anwendungsbereich des § 36 Abs. 1 über die zur 
Vollziehung ihres Aufgabenbereichs erforderlichen wirksamen Abhilfebefugnisse. Dazu zählen 
jedenfalls die Befugnisse, die es ihr gestatten 
1. einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu warnen, dass beabsichtigte 

Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich gegen die im Anwendungsbereich der Richtlinie 
(EU) 2016/680 erlassenen Vorschriften verstoßen; 

2. den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, Verarbeitungsvorgänge, auf 
bestimmte Weise und innerhalb eines bestimmten Zeitraums, mit den im Anwendungsbereich der 
Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen Vorschriften in Einklang zu bringen, insbesondere durch die 
Anordnung der Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder Einschränkung der 
Verarbeitung gemäß § 45; 

3. eine vorübergehende oder endgültige Beschränkung der Verarbeitung, einschließlich eines Verbots, 
zu verhängen. 

(3) Die Datenschutzbehörde verfügt im Anwendungsbereich des § 36 Abs. 1 über die zur 
Vollziehung erforderlichen wirksamen Beratungsbefugnisse, die es ihr gestatten, gemäß dem 
Verfahren der vorherigen Konsultation nach § 53 den Verantwortlichen zu beraten und zu allen 
Fragen, die im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten stehen, von sich aus oder 
auf Antrag Stellungnahmen an den Nationalrat oder den Bundesrat, die Bundes- oder Landesregierung 
oder an sonstige Einrichtungen und Stellen sowie an die Öffentlichkeit zu richten. 

(4) Die Ausübung der der Aufsichtsbehörde übertragenen Befugnisse richtet sich im 
Anwendungsbereich § 36 Abs. 1 sinngemäß nach Art. 58 Abs. 4 DSGVO. 

(5) § 22 Abs. 3 2. Satz gilt sinngemäß für Verstöße im Anwendungsbereich des § 36 Abs. 1. 
Allgemeine Bestimmungen 
§ 34. (1) Verantwortliche haben im Anwendungsbereich des § 36 Abs. 1 wirksame Vorkehrungen zu 
treffen, um vertrauliche Meldungen über Verstöße zu fördern. In diesem Sinne haben Verantwortliche 
insbesondere angemessene Verfahren einzurichten, die es ermöglichen, Verstöße gegen die 
Bestimmungen des 3. Hauptstücks an eine geeignete Stelle zu melden. 

(2) Die in Abs. 1 angeführten Vorkehrungen umfassen zumindest 
1. spezielle Verfahren für den Empfang der Meldungen über Verstöße und deren Weiterverfolgung; 
2. den Schutz personenbezogener Daten sowohl für die Person, die die Verstöße anzeigt, als auch für 

die natürliche Person, die mutmaßlich für einen Verstoß verantwortlich ist; 
3. klare Regeln, welche die Geheimhaltung der Identität der Person, die die Verstöße anzeigt, 

gewährleisten, soweit nicht die Offenlegung der Identität im Rahmen eines 
staatsanwaltschaftlichen, gerichtlichen oder verwaltungsrechtlichen Verfahrens zwingend zu 
erfolgen hat. 

(3) Die Datenschutzbehörde hat im Rahmen des Tätigkeitsberichtes nach § 23 über die 
Tätigkeiten nach dem 4. und 5. Abschnitt zu berichten. Die Vorgaben des Art. 59 DSGVO und § 23 
für den Tätigkeitsbericht und die Veröffentlichung von Entscheidungen finden sinngemäß 
Anwendung. 

(4) Auf die gegenseitige Amtshilfe im Anwendungsbereich des § 36 Abs. 1 findet Art. 61 Abs. 1 
bis 7 DSGVO sinngemäß Anwendung. 

(5) Im Anwendungsbereich des § 36 Abs. 1 finden die Regelungen des 3. Abschnitts des 
2. Hauptstücks – mit Ausnahme des § 30 – sinngemäß Anwendung. 
5. Abschnitt 
Besondere Befugnisse der Datenschutzbehörde 
§ 35. (1) Die Datenschutzbehörde ist nach den näheren Bestimmungen der DSGVO und dieses 
Bundesgesetzes zur Wahrung des Datenschutzes berufen. 

(2) (Verfassungsbestimmung) Die Datenschutzbehörde übt ihre Befugnisse auch gegenüber den 
in Art. 19 B-VG bezeichneten obersten Organen der Vollziehung aus. 
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Gericht 
Verfassungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 
13.12.2017 

Geschäftszahl 
G408/2016 ua 

Leitsatz 
Abweisung von Anträgen des Bundesverwaltungsgerichtes auf Aufhebung der Bestimmungen über die 
- in die Zuständigkeit der Finanzmarktaufsichtsbehörde fallende - Verhängung von Geldstrafen über 
juristische Personen wegen Übertretungen des BankwesenG; Änderung der Rechtsprechung des VfGH 
zur Abgrenzung des gerichtlichen Strafrechts und des Verwaltungsstrafrechts; Höhe der Strafdrohung 
kein taugliches Abgrenzungskriterium; keine Verpflichtung des Gesetzgebers zur Übertragung der 
Verfahren über die Verhängung der im BankwesenG angedrohten Geldstrafen angesichts ihrer 
spezifischen Funktion in die Zuständigkeit der ordentlichen Strafgerichte 

Spruch 

Die Anträge werden abgewiesen. 

Begründung 

Entscheidungsgründe 

I. Anträge 

1. Mit dem vorliegenden, auf Art140 Abs1 Z1 lita B-VG gestützten, beim Verfassungsgerichtshof 
zu G408/2016 protokollierten Antrag begehrt das Bundesverwaltungsgericht, 

"1. §99d Bankwesengesetz, BGBl Nr 532/1993 in der Fassung BGBl I Nr 184/2013 zur Gänze, 

in eventu 

2. §99d Abs1, 2 und 3 Bankwesengesetz, BGBl Nr 532/1993 in der Fassung BGBl I Nr 184/2013, 

3. §99d Abs3 Bankwesengesetz, BGBl Nr 532/1993 in der Fassung BGBl I Nr 184/2013, 

in eventu 

4. Folgende Teile des §99d Bankwesengesetz, BGBl Nr 532/1993 in der Fassung BGBl I 
Nr 184/2013: Die Wortfolge ', Abs5a' in den Abs1 und 2 sowie der Abs3 [zur] Gänze, 

in eventu 

5. Folgende Teile des §99d Bankwesengesetz, BGBl Nr 532/1993 in der Fassung BGBl I 
Nr 184/2013: Die Wortfolge ', Abs5a' in den Abs1 und 2 sowie im Abs3 die Wortfolge 'bis zu 10 vH 
des jährlichen Gesamtnettoumsatzes gemäß Abs4 oder' 

in eventu 
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6. Folgende Teile des §99d Bankwesengesetz, BGBl Nr 532/1993 in der Fassung BGBl I 
Nr 184/2013: Die Wortfolge ', Abs5a' in den Abs1 und 2 sowie im Abs3 die Wortfolge 'bis zu 10 vH 
des jährlichen Gesamtnettoumsatzes gemäß Abs4 oder', 

in eventu 

7. §99d Bankwesengesetz, BGBl Nr 532/1993 in der Fassung BGBl I Nr 184/2013 im Umfang der 
Anfechtung zu Pkt. 2 zuzüglich des Absatzes 4 

in eventu 

8. §99d Bankwesengesetz, BGBl Nr 532/1993 in der Fassung BGBl I Nr 184/2013 im Umfang der 
Anfechtung zu Pkt. 3 zuzüglich des Absatzes 4 

in eventu 

9. §99d Bankwesengesetz, BGBl Nr 532/1993 in der Fassung BGBl I Nr 184/2013 im Umfang der 
Anfechtung zu Pkt. 4 zuzüglich des Absatzes 4 

in eventu 

10. §99d Bankwesengesetz, BGBl Nr 532/1993 in der Fassung BGBl I Nr 184/2013 im Umfang der 
Anfechtung zu Pkt. 5 zuzüglich des Absatzes 4 

11. §99d Bankwesengesetz, BGBl Nr 532/1993 in der Fassung BGBl I Nr 184/2013 im Umfang der 
Anfechtung zu Pkt. 6 zuzüglich des Absatzes 4 

in eventu 

12. §99d Bankwesengesetz, BGBl Nr 532/1993 in der Fassung BGBl I Nr 184/2013 im Umfang der 
Anfechtung zu Pkt. 2 zuzüglich der Absätze 4 und 5 

in eventu  

13. §99d Bankwesengesetz, BGBl Nr 532/1993 in der Fassung BGBl I Nr 184/2013 im Umfang der 
Anfechtung zu Pkt. 3 zuzüglich der Absätze 4 und 5  

in eventu  

14. §99d Bankwesengesetz, BGBl Nr 532/1993 in der Fassung BGBl I Nr 184/2013 im Umfang der 
Anfechtung zu Pkt. 4 zuzüglich der Absätze 4 und 5  

in eventu  

15. §99d Bankwesengesetz, BGBl Nr 532/1993 in der Fassung BGBl I Nr 184/2013 im Umfang der 
Anfechtung zu Pkt. 5 zuzüglich der Absätze 4 und 5  

16. §99d Bankwesengesetz, BGBl Nr 532/1993 in der Fassung BGBl I Nr 184/2013 im Umfang der 
Anfechtung zu Pkt. 6 zuzüglich der Absätze 4 und 5" 

als verfassungswidrig aufzuheben. 

2. Darüber hinaus stellte das Bundesverwaltungsgericht weitere Anträge mit im Wesentlichen 
gleichlautendem Aufhebungsbegehren, welche beim Verfassungsgerichtshof zu G412/2016, 
G2/2017, G21/2017 und G54/2017 protokolliert wurden. Alle diese Anträge teilen denselben 
Hauptantrag, hinsichtlich der Eventualanträge bestehen geringfügige Abweichungen in der 
Textierung. 

II. Rechtslage 

§98, §99 und §99d des Bundesgesetzes über das Bankwesen (Bankwesengesetz – BWG), 
BGBl 532/1993, idF BGBl I 118/2016, lauten (die mit den jeweiligen [Haupt-]Anträgen angefochtene 
Bestimmung des §99d ist in der bekämpften Fassung BGBl I 184/2013 wiedergegeben und 
hervorgehoben): 
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"§98. (1) Wer Bankgeschäfte gemäß Art4 Abs1 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr 575/2013 ohne 
die erforderliche Berechtigung betreibt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist 
von der FMA mit Geldstrafe bis zu 5 Millionen Euro oder bis zu dem Zweifachen des aus dem 
Verstoß gezogenen Nutzens, soweit sich dieser beziffern lässt, zu bestrafen. 

(1a) Wer andere als die in Abs1 angeführten Bankgeschäfte ohne die erforderliche Berechtigung 
betreibt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 
100 000 Euro zu bestrafen. 

(2) Wer als Verantwortlicher (§9 VStG) eines Kreditinstituts oder, bei einem Kreditinstitute-Verbund 
im Falle der Z1, 2, 4b, 7, 7a, 8 und 11 als Verantwortlicher (§9 VStG) der Zentralorganisation 
1. die schriftliche Anzeige nach §10 Abs5 über Änderungen der Bedingungen der Angaben nach §10 
Abs2 Z2 bis 4 und Abs4 Z2 bis 6 an die FMA unterlässt; 

2. die Anzeige der Tätigkeiten nach den Nummern 1 bis 15 des Anhangs I zur Richtlinie 2013/36/EU 
gemäß §10 Abs6 an die FMA unterlässt; 

(Anm.: Z3 und 4 aufgehoben durch BGBl I Nr 184/2013) 

4a. die schriftliche Anzeige des Ergebnisses der Wahl zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates gemäß 
§28a Abs4 unterlässt; 

(Anm.: Z4b aufgehoben durch BGBl I Nr 184/2013) 

5. dem übergeordneten Kreditinstitut nicht alle für die Konsolidierung erforderlichen Auskünfte 
gemäß §30 Abs7 erteilt; 

5a. der Zentralorganisation nicht alle für die Konsolidierung erforderlichen Auskünfte gemäß §30a 
Abs8 erteilt; 

(Anm.: Z6 aufgehoben durch BGBl I Nr 37/2010) 

7. die unverzügliche schriftliche Anzeige von in §73 Abs1 oder in der Verordnung (EU) Nr 575/2013 
genannten Sachverhalten an die FMA unterlässt; 

7a. die schriftliche Anzeige über Änderungen in der Zusammensetzung der Mitglieder des 
Kreditinstitute-Verbundes oder hinsichtlich des Wegfalls der Voraussetzungen gemäß Abs1 oder, 
wenn der Kreditinstitute-Verbund nicht mehr in der Lage ist, den Aufsichtsanforderungen gemäß 
Abs7 zu genügen, gemäß §30a Abs5 BWG unterlässt; 

8. die in §§74, 74a und 75 vorgesehenen Meldungen der FMA oder der Oesterreichischen 
Nationalbank wiederholt nicht innerhalb der vorgesehenen Fristen oder wiederholt nicht den 
gesetzlichen oder durch Verordnung festgelegten Formvorschriften entsprechend oder wiederholt 
unrichtig oder wiederholt unvollständig vorlegt; 

(Anm.: Z9 aufgehoben durch BGBl I Nr 184/2013) 

(Anm.: Z10 aufgehoben durch BGBl I Nr 117/2015) 

11. die in §73 Abs4 und 4a oder die gemäß einer Verordnung der FMA gemäß §21a vorgesehenen 
Anzeigepflichten oder die in §44 Abs1 bis 6 vorgesehenen Vorlage- und Übermittlungspflichten 
verletzt; begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 
60 000 Euro zu bestrafen. 

(3) Wer als Verantwortlicher (§9 VStG) eines Kreditinstitutes 

1. den für eine Spareinlage geltenden Jahreszinssatz nicht gemäß §32 Abs6 in der Sparurkunde an 
auffälliger Stelle ersichtlich macht; 



4 

2. Änderungen des Jahreszinssatzes nicht unter Angabe des Tages, von dem an sie gelten, gemäß §32 
Abs6 bei der nächsten Vorlage der Sparurkunde in dieser vermerkt; 

3. die unverzügliche schriftliche Anzeige gemäß §73 Abs3 unterlässt; 

(Anm.: Z4 bis 7 aufgehoben durch BGBl I Nr 28/2010) 

8. Verbrauchergirokontoverträge abschließt, die nicht die gemäß §34 Abs2 erforderlichen Angaben 
enthalten; 

9. die vierteljährliche Bekanntgabe des Kontostandes gemäß §34 Abs3 unterläßt; 

10. die in §35 Abs1 und §103 Z32 geforderten Angaben im Kassensaal nicht aushängt oder die 
Information der Einleger unterläßt; 

(Anm.: Z11 aufgehoben durch BGBl I Nr 28/2010) 

11a. der Preisauszeichnungspflicht gemäß §35 Abs3 nicht oder nicht vollständig entspricht; 

12. die Sorgfaltspflichten des §36 verletzt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist 
von der FMA mit Geldstrafe bis zu 10 000 Euro zu bestrafen.  

(4) Wer als Verantwortlicher (§9 VStG) eines Kreditinstitutes, wenn auch nur fahrlässig, dem Verbot 
der Verfügung über Konten gemäß §78 Abs7 zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen oder mit einer 
Geldstrafe bis zu 100 000 Euro zu bestrafen. 

(5) Wer als Verantwortlicher (§9 VStG) eines Kreditinstitutes 

1. zulässt, dass das Kreditinstitut wiederholt oder kontinuierlich nicht über liquide Aktiva gemäß 
Art412 der Verordnung (EU) Nr 575/2013 verfügt; 

2. Forderungen eingeht, die über die in Art395 der Verordnung (EU) Nr 575/2013 festgelegten 
Obergrenzen hinausgehen; 

3. entgegen den Vorschriften des §24 Zahlungen an Inhaber von Instrumenten leistet, die Teil der 
Eigenmittel des Kreditinstitutes sind, oder wenn solche Zahlungen gemäß den Art28, 52 oder 63 der 
Verordnung (EU) Nr 575/2013 an Inhaber von Eigenmittelinstrumenten nicht zulässig sind; 

4. die Pflichten des §39 oder einer aufgrund §39 Abs4 erlassenen Verordnung der FMA verletzt; 

5. die Konzessionserteilung nach §4 Abs1 durch unrichtige Angaben oder durch täuschende 
Handlungen herbeigeführt oder anderweitig erschlichen hat, begeht, sofern die Tat nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 5 Millionen Euro oder bis zu dem 
Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen Nutzens, soweit sich dieser beziffern lässt, zu bestrafen. 

(5a) Wer als Verantwortlicher (§9 VStG) eines Kreditinstitutes 

1. die schriftliche Anzeige eines jeden Erwerbes und jeder Abtretung gemäß §20 Abs1 und 2 gemäß 
§20 Abs3 an die FMA unterlässt; 

2. die schriftliche Anzeige der Identität der Aktionäre oder sonstiger Gesellschafter, die qualifizierte 
Beteiligungen halten, sowie den Betrag, wie er sich insbesondere aus den anlässlich der jährlichen 
Hauptversammlung der Aktionäre oder sonstigen Gesellschafter oder auf Grund der §§91 bis 94 
Börsegesetz 1989 erhaltenen Informationen ergibt, gemäß §20 Abs3 an die FMA unterlässt; 

(Anm.: Z3 aufgehoben durch Art4 Z52, BGBl I Nr 118/2016) 



5 

4. die Meldungen über die Erfüllung der Eigenmittelanforderungen nach Art92 der Verordnung (EU) 
Nr 575/2013 an die FMA gemäß Art99 Abs1 der Verordnung (EU) Nr 575/2013 unterlässt, 
unvollständig oder unrichtig durchführt; 

5. die gemäß Art101 der Verordnung (EU) Nr 575/2013 festgelegten Daten zu Verlusten aus 
Immobiliensicherheiten nicht oder unvollständig oder unrichtig an die FMA übermittelt; 

6. die Meldungen von Großkrediten gemäß Art394 Abs1 der Verordnung (EU) Nr 575/2013 
unterlässt, unvollständig oder unrichtig durchführt; 

7. die Meldungen über die Liquiditätslage an die FMA gemäß Art415 Abs1 und 2 der Verordnung 
(EU) Nr 575/2013 unterlässt, unvollständig oder unrichtig durchführt; 

8. die gemäß Art430 Abs1 der Verordnung (EU) Nr 575/2013 festgelegten Informationen über die 
Verschuldungsquote nicht oder unvollständig oder unrichtig an die FMA übermittelt; 

9. im Falle, dass das Kreditinstitut dem Kreditrisiko einer Verbriefungsposition ausgesetzt ist, die in 
Art405 der Verordnung (EU) Nr 575/2013 festgelegten Bedingungen nicht erfüllt; 

10. die gemäß Art431 Abs1 bis 3 oder Art451 Abs1 der Verordnung (EU) Nr 575/2013 
vorgeschriebenen Informationen nicht offenlegt oder unvollständige oder falsche Angaben macht; 

11. die Pflichten zur Informationsweitergabe an Sicherungseinrichtungen gemäß §93 verletzt; begeht, 
sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 
150 000 Euro, im Falle einer Verwaltungsübertretung gemäß Z3 mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Wochen oder mit einer Geldstrafe bis zu 150 000 Euro zu bestrafen.  

(5b) Wer als Verantwortlicher (§9 VStG) einer Zweigstelle eines Kreditinstituts gemäß §9 Abs1 

1. die in §§74, 74a und 75 vorgesehenen Meldungen der FMA oder der Oesterreichischen 
Nationalbank wiederholt nicht innerhalb der vorgesehenen Fristen oder wiederholt nicht den 
gesetzlichen oder durch Verordnung festgelegten Formvorschriften entsprechend oder wiederholt 
unrichtig oder wiederholt unvollständig vorlegt; 

2. die in §44 Abs3 bis 6 vorgesehenen Vorlage- und Übermittlungspflichten verletzt; 

3. den für eine Spareinlage geltenden Jahreszinssatz nicht gemäß §32 Abs6 in der Sparurkunde an 
auffälliger Stelle ersichtlich macht; 

4. Änderungen des Jahreszinssatzes nicht unter Angabe des Tages, von dem an sie gelten, gemäß §32 
Abs6 bei der nächsten Vorlage der Sparurkunde in dieser vermerkt; 

5. Verbrauchergirokontoverträge abschließt, die nicht die gemäß §34 Abs2 erforderlichen Angaben 
enthalten; 

6. die vierteljährliche Bekanntgabe des Kontostandes gemäß §34 Abs3 unterlässt; 

7. die in §35 Abs1 und §103 Z32 geforderten Angaben im Kassensaal nicht aushängt oder die 
Information der Einleger unterlässt; 

8. der Preisauszeichnungspflicht gemäß §35 Abs3 nicht oder nicht vollständig entspricht; 

9. die Sorgfaltspflichten des §36 verletzt; 

10. die Pflichten des §39 verletzt; 

11. die Bestimmungen über den Deckungsstock gemäß §216 ABGB (§§66 bis 68) verletzt; begeht, 
sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA hinsichtlich der Z1, 2 und 11 mit 
Geldstrafe bis zu 60 000 Euro, hinsichtlich der Z3 bis 9 mit Geldstrafe bis zu 10 000 Euro und 
hinsichtlich der Z10 mit Geldstrafe bis zu 5 Millionen Euro oder bis zu dem Zweifachen des aus dem 
Verstoß gezogenen Nutzens, soweit sich dieser beziffern lässt, zu bestrafen. 
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(5c) Wer als Verantwortlicher (§9 VStG) einer Zweigstelle eines Finanzinstituts gemäß §11 oder §13 

1. die in §§74, 74a und 75 vorgesehenen Meldungen der FMA oder der Oesterreichischen 
Nationalbank wiederholt nicht innerhalb der vorgesehenen Fristen oder wiederholt nicht den 
gesetzlichen oder durch Verordnung festgelegten Formvorschriften entsprechend oder wiederholt 
unrichtig oder wiederholt unvollständig vorlegt; 

2. die in §44 Abs3 bis 6 vorgesehenen Vorlage- und Übermittlungspflichten verletzt; 

3. Verbrauchergirokontoverträge abschließt, die nicht die gemäß §34 Abs2 erforderlichen Angaben 
enthalten; 

4. die vierteljährliche Bekanntgabe des Kontostandes gemäß §34 Abs3 unterlässt; 

5. die in §35 Abs1 und §103 Z32 geforderten Angaben im Kassensaal nicht aushängt oder die 
Information der Einleger unterlässt; 

6. der Preisauszeichnungspflicht gemäß §35 Abs3 nicht oder nicht vollständig entspricht; 

7. die Sorgfaltspflichten des §36 verletzt; 

8. die Pflichten des §39 verletzt; begeht, soweit die genannten Bestimmungen gemäß §11 Abs5 oder 
§13 Abs4 vom Finanzinstitut für die von ihm erbrachten Tätigkeiten einzuhalten sind und sofern die 
Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, 
eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA hinsichtlich der Z1 und 2 mit Geldstrafe bis zu 
60 000 Euro, hinsichtlich der Z3 bis 7 mit Geldstrafe bis zu 10 000 Euro und hinsichtlich der Z8 mit 
Geldstrafe bis zu 5 Millionen Euro oder bis zu dem Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen 
Nutzens, soweit sich dieser beziffern lässt, zu bestrafen.  

(6) Bei Verletzung einer Verpflichtung gemäß §10 Abs5 über die Anzeige von Änderungen der 
Bedingungen der Angaben nach §10 Abs2 Z2 bis 4 und Abs4 Z2, §10 Abs6, §20 Abs3, §73 Abs1 Z1 
hinsichtlich Satzungsänderungen, §73 Abs1 Z4 und 7, §73 Abs1 Z11 und 14 sowie §73 Abs2 hat die 
FMA von der Einleitung und Durchführung eines Verwaltungsstrafverfahrens abzusehen, wenn die 
nicht ordnungsgemäß erstattete Anzeige nachgeholt wurde, bevor die FMA oder die Oesterreichische 
Nationalbank Kenntnis von dieser Übertretung erlangt hat. Dies gilt auch für Verfahren nach §99d 
Abs1 und 2. 

§99. (1) Wer 

1. als Verantwortlicher (§9 VStG) einer Finanzholdinggesellschaft oder einer gemischten 
Finanzholdinggesellschaft die schriftliche Anzeige gemäß §73 Abs1a unterlässt; 

(Anm.: Z2 aufgehoben durch BGBl I Nr 59/2014) 

3. die schriftliche Anzeige eines jeden Erwerbes und jeder Abtretung gemäß §20 Abs1 oder 2 an die 
FMA unterlässt; 

4. einen Erwerb oder eine Abtretung nach §20 Abs1 oder 2 während des Beurteilungszeitraums nach 
§20a Abs1 oder entgegen einer Untersagung gemäß §20a Abs2 durchführt; 

(Anm.: Z5 aufgehoben durch BGBl I Nr 184/2013) 

6. als Verantwortlicher (§9 VStG) eines nachgeordneten Instituts oder einer übergeordneten Finanz-
Holdinggesellschaft dem übergeordneten Kreditinstitut nicht alle für die Konsolidierung 
erforderlichen Auskünfte gemäß §30 Abs7 erteilt; 

6a. als Verantwortlicher (§9 VStG) einer übergeordneten Finanzholdinggesellschaft, gemischten 
Finanzholdinggesellschaft oder gemischten Holdinggesellschaft oder eines Tochterunternehmens 
solcher Gesellschaften dem Kreditinstitut nicht alle Auskünfte gemäß §70a Abs1 erteilt; 
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6b. als Verantwortlicher (§9 VStG) eines Institutes, das einer Zentralorganisation oder einem der 
Zentralorganisation zugeordneten Kreditinstitut nachgeordnet ist, der Zentralorganisation nicht alle für 
die Konsolidierung erforderlichen Auskünfte gemäß §30a Abs8 erteilt; 

7. ohne hiezu berechtigt zu sein die Bezeichnung 'Sparbuch', 'Sparbrief' oder 'Sparkassenbuch' 
entgegen §31 Abs2 führt; 

(Anm.: Z8 aufgehoben durch BGBl I Nr 37/2010) 

(Anm.: Z9 aufgehoben durch Art4 Z54, BGBl I Nr 118/2016) 

10. als Bankprüfer entgegen §63 Abs3 von ihm festgestellte Tatsachen oder begründete Zweifel 
gemäß §63 Abs3 nicht unverzüglich, bei kurzfristigen behebbaren, geringfügigen Mängeln erst dann, 
wenn die Bank die Mängel nicht binnen einer von ihm bestimmten Frist von längstens drei Monaten 
behoben hat, mit Erläuterungen der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank schriftlich anzeigt 
oder es nicht anzeigt, wenn die Geschäftsleiter eine von ihm geforderte Auskunft nicht innerhalb der 
von ihm gesetzten Frist erteilen; dies gilt in Fällen, in denen eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als 
Bankprüfer bestellt wird, auch für die nach §88 Abs7 WTBG namhaft gemachten natürlichen 
Personen; 

11. als Verantwortlicher (§9 VStG) einer Repräsentanz seinen Meldepflichten gemäß §73 Abs2 nicht 
binnen eines Monats nachkommt; 

12. als Verantwortlicher (§9 VStG) eines Finanzinstitutes oder eines Unternehmens der 
Vertragsversicherung der Meldepflicht gemäß §75 nicht entspricht; 

(Anm.: Z13 aufgehoben durch BGBl I Nr 159/2015) 

(Anm.: Z14 aufgehoben durch BGBl I Nr 117/2015) 

15. ohne hiezu berechtigt zu sein die Bezeichnung 'Geldinstitut', 'Kreditinstitut', 'Finanzinstitut', 
'Finanz-Holdinggesellschaft, Wertpapierfirma', 'Kreditunternehmung', 'Kreditunternehmen', 'Bank', 
'Bankier', 'Sparkasse', 'Bausparkasse', 'Volksbank', 'Landes-Hypothekenbank', 'Raiffeisen' oder eine 
Bezeichnung in der eines dieser Wörter enthalten ist, entgegen §94 führt; 

16. als Verantwortlicher (§9 VStG) eines Kreditinstitutes oder als Prüfungsorgan nach §216 ABGB 
die Bestimmungen über den Deckungsstock gemäß §216 ABGB (§§66 bis 68) verletzt; 

17. entgegen unmittelbar anzuwendenden EU-Rechtsvorschriften Verfügungen über Konten 
durchführt oder sonst Finanzdienstleistungen erbringt, ohne dass die Handlung eine 
Verwaltungsübertretung nach dem Devisengesetz darstellt; 

18. entgegen §31 Abs5 Sparurkunden, für die noch keine Identitätsfeststellung gemäß gemäß den 
Bestimmungen des FM-GwG erfolgt ist, rechtsgeschäftlich überträgt oder erwirbt, 

(Anm.: Z19 aufgehoben durch Art4 Z54, BGBl I Nr 118/2016) 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 
60 000 Euro, im Falle der Z10 jedoch mit bis zu 100 000 Euro, zu bestrafen. 

(Anm.: Abs2 aufgehoben durch Art4 Z54, BGBl I Nr 118/2016) 

[…] 

§99d. (1) Die FMA kann Geldstrafen gegen juristische Personen verhängen, wenn Personen, die 
entweder allein oder als Teil eines Organs der juristischen Person gehandelt haben und eine 
Führungsposition innerhalb der juristischen Person aufgrund 

1. der Befugnis zur Vertretung der juristischen Person, 

2. der Befugnis, Entscheidungen im Namen der juristischen Person zu treffen, oder 

3. einer Kontrollbefugnis innerhalb der juristischen Person 
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innehaben, gegen die in §98 Abs1, Abs2 Z7 und 11, Abs5, Abs5a oder §99 Abs1 Z3 oder 4 
angeführten Verpflichtungen verstoßen haben, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 

(2) Juristische Personen können wegen Verstößen gegen die in §98 Abs1, Abs2 Z7 und 11, Abs5, 
Abs5a oder §99 Abs1 Z3 oder 4 angeführten Pflichten auch verantwortlich gemacht werden, wenn 
mangelnde Überwachung oder Kontrolle durch eine in Abs1 genannte Person die Begehung dieser 
Verstöße durch eine für die juristische Person tätige Person ermöglicht hat, sofern die Tat nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 

(3) Die Geldstrafe gemäß Abs1 oder 2 beträgt bis zu 10 vH des jährlichen Gesamtnettoumsatzes 
gemäß Abs4 oder bis zu dem Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen Nutzens, soweit sich dieser 
beziffern lässt. 

(4) Der jährliche Gesamtnettoumsatz gemäß Abs3 ist bei Kreditinstituten der Gesamtbetrag aller in Z1 
bis 7 der Anlage 2 zu §43 angeführten Erträge abzüglich der dort angeführten Aufwendungen; handelt 
es sich bei dem Unternehmen um eine Tochtergesellschaft, ist auf den jährlichen Gesamtnettoumsatz 
abzustellen, der im vorangegangenen Geschäftsjahr im konsolidierten Abschluss der 
Muttergesellschaft an der Spitze der Gruppe ausgewiesen ist. Bei sonstigen juristischen Personen ist 
der jährliche Gesamtumsatz maßgeblich. Soweit die FMA die Grundlagen für den Gesamtumsatz nicht 
ermitteln oder berechnen kann, hat sie diese zu schätzen. Dabei sind alle Umstände zu 
berücksichtigen, die für die Schätzung von Bedeutung sind. 

(5) Die FMA kann von der Bestrafung eines Verantwortlichen gemäß §9 VStG absehen, wenn für 
denselben Verstoß bereits eine Verwaltungsstrafe gegen die juristische Person verhängt wird und 
keine besonderen Umstände vorliegen, die einem Absehen von der Bestrafung entgegenstehen." 
[...] 

IV. Erwägungen 

[...] 
Die Anträge sind nicht begründet. 

2.1. Das Bundesverwaltungsgericht führt in seinen Anträgen zusammengefasst aus, §99d BWG 
verstoße gegen Art91 B-VG, weil der von §99d BWG festgelegte Strafrahmen in den Kernbereich der 
Strafgerichtsbarkeit reiche. Die Einführung einer Verwaltungsgerichtsbarkeit erster Instanz und die 
damit bewirkte Verbesserung des Rechtschutzes könnten nicht dazu führen, dass die Garantien, 
welche das Verfassungsrecht für das Strafrecht im materiellen Sinn vorsehe, erloschen wären. Ebenso 
wenig ändere der unionsrechtliche Hintergrund der angefochtenen Bestimmung etwas an deren 
Verfassungswidrigkeit, zumal die maßgeblichen Richtlinienbestimmungen nicht unmittelbar 
anwendbar seien, diese dem nationalen Gesetzgeber einen Spielraum dahingehend beließen, die 
Zuständigkeit der Strafgerichte vorzusehen, und Art94 B-VG die Einrichtung eines Instanzenzuges 
von Verwaltungsbehörden an die ordentlichen Gerichte erlaube. Schließlich seien die in §99d BWG 
vorgesehenen Sanktionen auch nicht mit den Geldbußen im Bereich des Wettbewerbsrechts zu 
vergleichen, die vom Obersten Gerichtshof als "zivilrechtliche Strafen" angesehen würden. 

2.2. Die Bundesregierung und die Finanzmarktaufsichtsbehörde halten diesen Bedenken in ihren 
Stellungnahmen entgegen, dass eine Betrauung der ordentlichen Gerichte mit der Sanktionsbefugnis 
den unionsrechtlichen Vorgaben, deren Umsetzung §99d BWG diene, widerspräche und (nur) durch 
die Nichtanwendung des Art91 B-VG ein unionsrechtskonformes Ergebnis erzielt werden könne. Das 
Unionsrecht ziele nämlich darauf ab, einen unionsweit harmonisierten Rechtsrahmen für 
Verwaltungssanktionen zu schaffen, der auch Mindestvorgaben für die Höhe der Verwaltungsstrafen 



9 

beinhalte. Einer Einbindung der ordentlichen (Straf-)Gerichte in diesen Rechtsrahmen stünden sowohl 
das maßgebliche Sekundärrecht als auch der Grundsatz der Effektivität des Unionsrechts entgegen. 
Überdies sei die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes zu Art91 B-VG nicht auf die 
Rechtslage nach der Schaffung einer Verwaltungsgerichtsbarkeit erster Instanz übertragbar. Durch die 
Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 sei eine gerichtliche Instanz im Bereich der Verwaltung 
geschaffen worden, die den (ordentlichen) Strafgerichten verfassungsrechtlich gleichgestellt sei. Dabei 
dürften auch die Sonderverfahrensbestimmungen im Bereich des Finanzmarktaufsichtsrechts, wie 
etwa die Senatszuständigkeit bei einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes, nicht außer 
Acht gelassen werden. 

2.3. §99d BWG regelt die strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen für Verstöße gegen 
näher bezeichnete Bestimmungen des Bankwesengesetzes. Diese Verantwortlichkeit kann entweder 
darin begründet sein, dass Personen, die alleine oder als Teil eines Organs der juristischen Person 
gehandelt haben und eine Führungsrolle innerhalb der juristischen Person innehaben, gegen die 
genannten Verpflichtungen verstoßen (§99d Abs1 BWG), oder darin, dass eine mangelnde 
Überwachung oder Kontrolle durch diese Personen die Begehung derartiger Verstöße durch eine für 
die juristische Person tätige Person ermöglicht hat (§99d Abs2 BWG); jeweils ist dafür vorausgesetzt, 
dass die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet. Als Sanktion sieht §99d Abs3 BWG die Verhängung von Geldstrafen gegen die 
juristische Person vor und zwar in der Höhe von bis zu 10 vH des jährlichen Gesamtnettoumsatzes 
oder bis zu dem Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen Nutzens, soweit sich dieser beziffern 
lässt. §99d Abs4 BWG enthält damit zusammenhängend nähere Bestimmungen zur Berechnung des 
jährlichen Gesamtnettoumsatzes. Sofern gegen die juristische Person in Anwendung des §99d BWG 
eine Geldstrafe verhängt wurde, ermöglicht §99d Abs5 BWG der Finanzmarktaufsichtsbehörde, von 
der Bestrafung eines Verantwortlichen gemäß §9 VStG (für denselben Verstoß) abzusehen, wenn 
keine besonderen Umstände vorliegen, die einem Absehen von der Bestrafung entgegenstehen. 

Als Übertretungen, welche die Verfügung einer Geldbuße gemäß §99d BWG zur Folge haben können, 
nennen §99d Abs1 und 2 BWG unter anderem die in den Anlassfällen präjudiziellen Bestimmungen 
des §98 Abs2 Z11 (Verletzung von Anzeige-, Vorlage- und Übermittlungspflichten gemäß §37 Abs4 
und 4a sowie §44 Abs1 bis 6 BWG bzw. einer Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde gemäß 
§21a BWG) und §98 Abs5a BWG (Verletzung von Anzeige-, Offenlegungs- oder Meldepflichten, 
zum Teil in Zusammenhang mit der Verordnung [EU] Nr 575/2013). 

2.4. Der Verfassungsgerichtshof setzte sich erstmals in seinem Erkenntnis VfSlg 12.151/1989 mit der 
Abgrenzung des gerichtlichen Strafrechts und des Verwaltungsstrafrechts auseinander. Dabei erwog 
der Verfassungsgerichtshof, dass den Vorgaben des Art91 B-VG die Vorstellung eines (auch) nach 
den Strafdrohungen klassifizierbaren strafrechtlichen Systems zugrunde liege und auch der unterhalb 
der (Geschworenen- und) Schöffengerichtsbarkeit liegende Teil der Strafgerichtsbarkeit einen für 
diesen typischen Kernbereich strafbarer Handlungen enthalte. In diesem Sinn sei der Gesetzgeber von 
Verfassungs wegen verpflichtet, mit der Ahndung von als besonders sozialschädlich bewerteten und 
demgemäß mit schwerwiegender Strafe bedrohten Handlungen die Organe der Strafgerichtsbarkeit zu 
betrauen. Eine strafbare Handlung sei diesem Kernbereich der Strafgerichtsbarkeit jedenfalls dann 
zuzuordnen, wenn die angedrohte Strafe – vor dem Hintergrund des in der Strafrechtsordnung 
enthaltenen, unterhalb der Grenze zur Schöffengerichtsbarkeit liegenden Systems von Strafen 
unterschiedlicher Höhe – als für den Bestraften besonders empfindlich einzustufen ist. Gemessen an 
diesen Kriterien könnten auch Verfahren über die Verhängung von Geldstrafen in die (Kern-
)Zuständigkeit der Strafgerichtsbarkeit fallen. 

Diese Rechtsprechung hat der Verfassungsgerichtshof in weiterer Folge mehrfach bestätigt 
(VfSlg 12.282/1990, 12.389/1990, 12.471/1990, 12.546/1990, 12.547/1990, 12.920/1991, 
13.790/1994, 14.361/1995, 14.973/1997, 15.772/2000, 19.960/2015). 
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2.5. Der Verfassungsgerichtshof geht weiterhin davon aus, dass die Ahndung bestimmter Straftaten 
gemäß Art91 Abs2 und 3 B-VG der Zuständigkeit der Schöffen- und Geschworenengerichte 
vorbehalten ist (gemäß Art91 Abs2 B-VG entscheiden Geschworene "[b]ei den mit schweren Strafen 
bedrohten Verbrechen, die das Gesetz zu bezeichnen hat, sowie bei allen politischen Verbrechen und 
Vergehen"; gemäß Art91 Abs3 B-VG entscheiden Schöffengerichte in Strafverfahren "wegen anderer 
strafbarer Handlungen […], wenn die zu verhängende Strafe ein vom Gesetz zu bestimmendes Maß 
überschreitet."). Im Übrigen hält aber der Verfassungsgerichtshof seine auf Art91 B-VG gestützte 
Rechtsprechung zur Abgrenzung des gerichtlichen Strafrechts und des Verwaltungsstrafrechts 
(unterhalb der Schöffen- und Geschworenengerichtsbarkeit) mit dem bisherigen Inhalt nicht aufrecht: 

Die bisherige Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes gründet sich – wie insbesondere aus dem 
Erkenntnis VfSlg 12.151/1989 hervorgeht – auf eine verfassungsrechtlich vorgegebene 
Organisationsstruktur der Strafgerichtsbarkeit (vgl. Art92 Abs1, Art140 Abs1 Z1 litd, Art90a B-VG, 
§8 Abs5 litd ÜG 1920) und die in Art91 Abs2 und 3 B-VG zum Ausdruck kommende Abgrenzung 
nach der Strenge der strafrechtlichen Sanktion. Aus diesen Vorgaben leitete der 
Verfassungsgerichtshof ab, "daß die Zuweisung eines durchaus erheblichen Teilbereichs der 
Strafsachen an die Strafgerichtsbarkeit von Verfassungs wegen vorausgesetzt wird". Die Grenze 
zwischen dem Bereich des gerichtlichen Strafrechts und des Verwaltungsstrafrechts zog der 
Verfassungsgerichtshof im Hinblick darauf, dass der Gesetzgeber in der angedrohten Strafe die 
Sozialschädlichkeit des verbotenen Verhaltens zum Ausdruck bringt, an deren Ausmaß (vgl. zur 
Maßgeblichkeit der Strafdrohung für die Bewertung der Sozialschädlichkeit des verbotenen 
Verhaltens insbesondere VfSlg 19.960/2015). Vor dem Hintergrund der Organisationsstruktur des 
gerichtlichen Strafrechts und der Entscheidung im gerichtlichen Strafrecht durch einen Richter anstelle 
des Vollzugs des Verwaltungsstrafrechts durch Verwaltungsbehörden unter eingeschränkter 
nachprüfender Kontrolle durch den Verwaltungsgerichtshof lag dieser Rechtsprechung gleichzeitig 
auch ein Rechtsschutzgedanke zugrunde. 

Wie die Anlassfälle vor dem antragstellenden Bundesverwaltungsgericht zeigen, wird die durch diese 
Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes zu Art91 B-VG vorgenommene Grenzziehung 
zwischen dem gerichtlichen Strafrecht und dem Verwaltungsstrafrecht der Vielfalt an möglichen 
Sachverhalten nicht (mehr) gerecht: Zum Ersten überzeugt nicht, dass die Zuständigkeitsabgrenzung 
ausschließlich nach dem Kriterium der Strafdrohung zu erfolgen hat; dies gilt sowohl innerhalb der 
Strafgerichtsbarkeit als auch für die Abgrenzung des gerichtlichen Strafrechts und des 
Verwaltungsstrafrechts (vgl. Burgstaller, Art91 Abs2 und 3 B-VG, in Korinek/Holoubek ua. [Hrsg.], 
Österreichisches Bundesverfassungsrecht, Rz 43). Zum Zweiten lässt das alleinige Abstellen auf die 
durch den Gesetzgeber für die jeweilige Straftat normierte Obergrenze der angedrohten Geldstrafe für 
die Zuordnung zu einem der beiden Vollzugsbereiche die unterschiedliche Funktion der Geldstrafe im 
gerichtlichen und im Verwaltungsstrafrecht sowie die mit ihrer Verhängung jeweils einhergehenden 
Folgen außer Acht. Zum Dritten kann die schematische Orientierung an der für die Straftat 
vorgesehenen Obergrenze der angedrohten Geldstrafe für die Abgrenzung des gerichtlichen 
Strafrechts und des Verwaltungsstrafrechts nicht die Unterschiede zwischen juristischen und 
natürlichen sowie zwischen vermögenden und weniger vermögenden Personen erfassen und damit 
letztlich nur ein unzureichendes Urteil über die "Schwere" einer Strafe bieten. Zum Vierten werden in 
der bisherigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes die vom Gesetzgeber mit der Zuordnung 
verbundenen rechtspolitischen Zielsetzungen – allen voran jene der Stigmatisierung und der 
Entkriminalisierung – nicht zureichend berücksichtigt. Dadurch erweist sich die Höhe der angedrohten 
Sanktion im Ergebnis als kein taugliches Mittel für die Abgrenzung des gerichtlichen Strafrechts und 
des Verwaltungsstrafrechts (vgl. auch Miklau, Ist die Höhe der Strafdrohung ein taugliches 
Abgrenzungskriterium zwischen dem Justiz- und dem Verwaltungsstrafrecht?, ÖJZ 1991, 361). 
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2.6. Im Übrigen hat das Rechtsschutzgefüge der Bundesverfassung durch die Schaffung einer 
Verwaltungsgerichtsbarkeit erster Instanz mit der Novelle BGBl I 51/2012 insgesamt eine 
tiefgreifende Veränderung erfahren (vgl. zur Kritik an der Rechtsprechung des 
Verfassungsgerichtshofes vor dem Hintergrund der Verwaltungsgerichtsbarkeit erster Instanz auch 
Burgstaller, Art91 Abs2 und 3 B-VG, in Korinek/Holoubek ua. [Hrsg.], Österreichisches 
Bundesverfassungsrecht, Rz 42 ff.): 

Mit dieser Novelle schuf der (Verfassungs-)Gesetzgeber Verwaltungsgerichte erster Instanz, deren 
Mitglieder gemäß Art134 Abs7 B-VG Richter sind. Diese Richter der Verwaltungsgerichte erste 
Instanz genießen – ebenso wie die Richter in der ordentlichen Gerichtsbarkeit – die richterlichen 
Garantien des Art87 Abs1 und 2 bzw. Art88 Abs1 und 2 B-VG (Art134 Abs7 B-VG; vgl. auch die 
Entschließungen zum AB 1771 BlgNR, XXIV. GP, in denen unter anderem ein einheitliches 
Richterbild gefordert wird; weiters VfSlg 19.825/2013). 

Durch die Einräumung der richterlichen Garantien unterscheiden sich die neu geschaffenen 
Verwaltungsgerichte erster Instanz grundsätzlich von den zuvor bestehenden 
Rechtsschutzeinrichtungen in Gestalt der Unabhängigen Verwaltungssenate: Letztere waren zum 
einen nur mit bestimmten, nicht aber mit den vollen richterlichen Unabhängigkeitsgarantien 
ausgestattete Berufungsbehörden (vgl. insbesondere die bloß mit einer Mindestvorgabe festgelegte 
Bestellungsdauer gemäß Art129b Abs1 B-VG; darüber hinausgehende Gewährleistungen waren nur 
durch einfaches Gesetz vorgesehen), zum anderen waren sie nicht der Staatsfunktion Gerichtsbarkeit, 
sondern jener der Verwaltung zuzuordnen (AB 817 BlgNR, XVII. GP, 4 f.). 

2.7. Der Verfassungsgerichtshof gelangt damit zur Auffassung, dass seine bisherige Judikatur zur 
Abgrenzung des gerichtlichen Strafrechts und des Verwaltungsstrafrechts vor dem Hintergrund des 
Art91 B-VG mit dem bisherigen Inhalt nicht mehr aufrechterhalten werden kann. 

Dies bedeutet nicht, dass der Gesetzgeber künftig gänzlich frei darin wäre, welchem Organ er die 
Zuständigkeit zur Verhängung von Strafen überträgt. Verfassungsrechtliche Grenzen, welche in 
diesem Zusammenhang beachtet werden müssen, ergeben sich auch weiterhin insbesondere aus den 
spezifischen Zuständigkeiten der Schöffen- und Geschworenengerichte gemäß Art91 Abs2 und 3 
B-VG, aus dem Bundesverfassungsgesetz vom 29. November 1988 über den Schutz der persönlichen 
Freiheit, BGBl 684/1988, sowie aus dem aus dem Gleichheitsgrundsatz erfließenden 
Sachlichkeitsgebot, welches exzessiven Strafdrohungen entgegensteht (ua. VfSlg 19.960/2015). 

2.8. Bezogen auf den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass der Gesetzgeber durch Art91 B-VG nicht 
verpflichtet ist, Verfahren über die Verhängung der in §99d BWG angedrohten Geldstrafen angesichts 
deren spezifischer Funktion im gerichtlichen Strafrecht und im Verwaltungsstrafrecht in die 
Zuständigkeit der ordentlichen (Straf-)Gerichte zu übertragen. Damit ist den verfassungsrechtlichen 
Bedenken des Bundesverwaltungsgerichtes der Boden entzogen.  

V. Ergebnis 

Die ob der Verfassungsmäßigkeit des §99d BWG erhobenen Bedenken treffen nicht zu. Die Anträge 
sind daher abzuweisen. 
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URTEIL DES GERICHTSHOFS (Große Kammer) 

16. Oktober 2012(*) 

„Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats – Richtlinie 95/46/EG – Verarbeitung 
personenbezogener Daten und freier Datenverkehr – Schutz natürlicher Personen – Art. 28 

Abs. 1 – Nationale Kontrollstelle – Unabhängigkeit – Kontrollstelle und Bundeskanzleramt – 
Persönliche und organisatorische Bindungen“ 

In der Rechtssache C-614/10 

betreffend eine Vertragsverletzungsklage nach Art. 258 AEUV, eingereicht am 22. Dezember 
2010, 

Europäische Kommission, vertreten durch B. Martenczuk und B.-R. Killmann als 
Bevollmächtigte, Zustellungsanschrift in Luxemburg, 

Klägerin, 

unterstützt durch 

Europäischer Datenschutzbeauftragter (EDSB), vertreten durch H. Kranenborg, I. Chatelier 
und H. Hijmans als Bevollmächtigte, 

Streithelfer, 

gegen 

Republik Österreich, vertreten durch G. Hesse als Bevollmächtigten, Zustellungsanschrift in 
Luxemburg, 

Beklagte, 

unterstützt durch 

Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch T. Henze und J. Möller als Bevollmächtigte, 

Streithelferin, 

erlässt 

DER GERICHTSHOF (Große Kammer) 

unter Mitwirkung des Präsidenten V. Skouris, des Vizepräsidenten K. Lenaerts 
(Berichterstatter), der Kammerpräsidenten A. Tizzano, M. Ilešič, G. Arestis, der 
Kammerpräsidentin M. Berger und des Kammerpräsidenten E. Jarašiūnas sowie der Richter 
E. Juhász, A. Borg Barthet, J.-C. Bonichot, M. Safjan, D. Šváby und der Richterin A. Prechal,  

Generalanwalt: J. Mazák, 

Kanzler: K. Malacek, Verwaltungsrat, 

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 25. April 2012, 

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 3. Juli 2012 

folgendes 

Urteil 

1        Mit ihrer Klage beantragt die Europäische Kommission, festzustellen, dass die Republik 
Österreich dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 
95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr (ABl. L 281, S. 31) verstoßen hat, dass sie nicht alle Vorschriften erlassen hat, die 
erforderlich sind, damit die in Österreich bestehende Rechtslage in Bezug auf die als 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=DE&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=128563&occ=first&dir=&cid=372370#Footnote*
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Kontrollstelle für den Schutz personenbezogener Daten eingerichtete Datenschutzkommission 
(im Folgenden: DSK) dem Kriterium der Unabhängigkeit genügt. 

 Rechtlicher Rahmen 

 Unionsrecht 

2        Art. 28 („Kontrollstelle“) der Richtlinie 95/46 bestimmt in Abs. 1: 

„Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass eine oder mehrere öffentliche Stellen beauftragt werden, 
die Anwendung der von den Mitgliedstaaten zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen 
einzelstaatlichen Vorschriften in ihrem Hoheitsgebiet zu überwachen. 

Diese Stellen nehmen die ihnen zugewiesenen Aufgaben in völliger Unabhängigkeit wahr.“ 

3        In Kapitel V der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum 
freien Datenverkehr (ABl. 2001, L 8, S. 1) wurde eine unabhängige Kontrollbehörde, nämlich 
der Europäische Datenschutzbeauftragte (EDSB), geschaffen. 

4        Art. 43 der Verordnung Nr. 45/2001 enthält Regelungen und allgemeine Bedingungen für die 
Ausübung der Aufgaben des EDSB und bestimmt in Abs. 3: 

„Der Haushalt des [EDSB] ist Gegenstand einer spezifischen Linie des Einzelplans VIII des 
Gesamthaushaltplans der Europäischen Union.“ 

 Österreichisches Recht 

 Bundes-Verfassungsgesetz 

5        Art. 20 Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG) lautet in der geänderten Fassung vom 
1. Jänner 2008: 

„Durch Gesetz können Organe  

…  

2.      zur Kontrolle der Wahrung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung sowie zur Kontrolle in 
Angelegenheiten des öffentlichen Auftragswesens, 

3.      zur Entscheidung in oberster Instanz, wenn sie kollegial eingerichtet sind, ihnen 
wenigstens ein Richter angehört und ihre Bescheide nicht der Aufhebung oder 
Abänderung im Verwaltungsweg unterliegen, 

… 

8.      soweit dies nach Maßgabe des Rechts der Europäischen Union geboten ist, 

von der Bindung an Weisungen der ihnen vorgesetzten Organe freigestellt werden. Durch 
Landesverfassungsgesetz können weitere Kategorien weisungsfreier Organe geschaffen werden. 
Durch Gesetz ist ein der Aufgabe des weisungsfreien Organs angemessenes Aufsichtsrecht der 
obersten Organe vorzusehen, zumindest das Recht, sich über alle Gegenstände der 
Geschäftsführung der weisungsfreien Organe zu unterrichten, und – soweit es sich nicht um 
Organe gemäß den Z 2, 3 und 8 handelt – das Recht, weisungsfreie Organe aus wichtigem 
Grund abzuberufen.“ 

 Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 

6        § 45 Abs. 1 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 (im Folgenden: BDG 1979) bestimmt: 

„Der Vorgesetzte hat darauf zu achten, dass seine Mitarbeiter ihre dienstlichen Aufgaben 
gesetzmäßig und in zweckmäßiger, wirtschaftlicher und sparsamer Weise erfüllen. Er hat seine 
Mitarbeiter dabei anzuleiten, ihnen erforderlichenfalls Weisungen zu erteilen, aufgetretene 
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Fehler und Missstände abzustellen und für die Einhaltung der Dienstzeit zu sorgen. Er hat das 
dienstliche Fortkommen seiner Mitarbeiter nach Maßgabe ihrer Leistungen zu fördern und ihre 
Verwendung so zu lenken, dass sie ihren Fähigkeiten weitgehend entspricht.“ 

 Datenschutzgesetz 2000 

7        Das Datenschutzgesetz 2000 (im Folgenden: DSG 2000) dient zur Umsetzung der Richtlinie 
95/46 in österreichisches Recht. 

8        Gemäß § 36 Abs. 1 DSG 2000 besteht die DSK aus sechs Mitgliedern, die auf Vorschlag der 
Bundesregierung vom Bundespräsidenten für die Dauer von fünf Jahren bestellt werden. 

9        Gemäß § 36 Abs. 2 DSG 2000 werden fünf der Mitglieder der DSK von den gesetzlichen 
beruflichen Interessenvertretungen, den österreichischen Ländern und dem Präsidenten des 
Obersten Gerichtshofs vorgeschlagen. Gemäß § 36 Abs. 3 DSG 2000 ist das sechste Mitglied 
„aus dem Kreise der rechtskundigen Bundesbediensteten vorzuschlagen“.  

10      Da die Tätigkeit als Mitglied der DSK als Nebentätigkeit konzipiert ist, wird sie gemäß § 36 
Abs. 3a DSG 2000 neben anderen beruflichen Tätigkeiten ausgeübt. 

11      Gemäß § 37 Abs. 1 DSG 2000 sind die Mitglieder der DSK „in Ausübung ihres Amtes 
unabhängig und an keine Weisungen gebunden“. Nach § 37 Abs. 2 DSG 2000 unterstehen die 
in der Geschäftsstelle der DSK tätigen Bediensteten „fachlich nur den Weisungen des 
Vorsitzenden oder des geschäftsführenden Mitglieds der [DSK]“. 

12      § 38 Abs. 1 DSG 2000 bestimmt, dass sich die DSK eine Geschäftsordnung zu geben hat, in der 
eines ihrer Mitglieder mit der Führung der laufenden Geschäfte zu betrauen ist 
(„geschäftsführendes Mitglied“). 

13      § 38 Abs. 2 DSG 2000 lautet: 

„Für die Unterstützung in der Geschäftsführung der [DSK] hat der Bundeskanzler eine 
Geschäftsstelle einzurichten und die notwendige Sach- und Personalausstattung bereitzustellen. 
Er hat das Recht, sich jederzeit über alle Gegenstände der Geschäftsführung der [DSK] beim 
Vorsitzenden und dem geschäftsführenden Mitglied zu unterrichten.“ 

 Geschäftsordnung der DSK 

14      § 4 Abs. 1 der Geschäftsordnung der DSK bestimmt, dass der gemäß § 36 Abs. 3 DSG 2000 
bestellte Bundesbedienstete das Amt des geschäftsführenden Mitglieds versieht. 

15      Nach § 7 Abs. 1 der Geschäftsordnung der DSK sind die Mitarbeiter der Geschäftsstelle, 
unbeschadet der dem Bundeskanzleramt vorbehaltenen Dienstaufsicht, nur an die Weisungen 
des Vorsitzenden beziehungsweise des geschäftsführenden Mitglieds der DSK gebunden. 

 […] 

 Würdigung durch den Gerichtshof 

36      Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46 schreibt den Mitgliedstaaten vor, eine oder 
mehrere Kontrollstellen für den Schutz personenbezogener Daten einzurichten, die die ihnen 
zugewiesenen Aufgaben in völliger Unabhängigkeit wahrnehmen. Das Erfordernis, die 
Einhaltung der Unionsvorschriften über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch eine unabhängige Stelle zu überwachen, ergibt sich auch aus 
dem Primärrecht der Union, insbesondere aus Art. 8 Abs. 3 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und aus Art. 16 Abs. 2 AEUV. 
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37      Die Einrichtung unabhängiger Kontrollstellen in den Mitgliedstaaten ist somit ein wesentliches 
Element der Wahrung des Schutzes der Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten (Urteil vom 9. März 2010, Kommission/Deutschland, C-518/07, Slg. 2010, I-1885, 
Randnr. 23). 

38      Zur Beurteilung der Begründetheit der vorliegenden Klage ist zu prüfen, ob, wie die 
Kommission geltend macht, nach der in Österreich bestehenden Regelung die DSK nicht in der 
Lage ist, ihre Aufgaben „in völliger Unabhängigkeit“ im Sinne von Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 
der Richtlinie 95/46 wahrzunehmen. 

39      In diesem Zusammenhang ist zunächst das Vorbringen der Republik Österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland zurückzuweisen, dass die DSK in dem nach Art. 28 Abs. 1 
Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46 erforderlichen Maß unabhängig sei, weil sie das 
Unabhängigkeitskriterium erfülle, das Art. 267 AEUV im Zusammenhang mit der Einstufung 
als Gericht eines Mitgliedstaats innewohne. 

40      Aus dem Urteil Kommission/Deutschland geht nämlich hervor, dass der Ausdruck „in völliger 
Unabhängigkeit“ in Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46 autonom, und damit 
unabhängig von Art. 267 AEUV, ausgehend vom Wortlaut dieser Bestimmung der Richtlinie 
95/46 sowie von deren Zielen und Systematik auszulegen ist (vgl. Urteil 
Kommission/Deutschland, Randnrn. 17 und 29). 

41      Der Gerichtshof hat in seinem Urteil Kommission/Deutschland (Randnr. 30) bereits 
entschieden, dass der Ausdruck „in völliger Unabhängigkeit“ in Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 der 
Richtlinie 95/46 dahin auszulegen ist, dass die für den Schutz personenbezogener Daten 
zuständigen Kontrollstellen mit einer Unabhängigkeit ausgestattet sein müssen, die es ihnen 
ermöglicht, ihre Aufgaben ohne äußere Einflussnahme wahrzunehmen. Im gleichen Urteil hat 
der Gerichtshof klargestellt, dass diese Kontrollstellen jeder äußeren Einflussnahme, sei sie 
unmittelbar oder mittelbar, entzogen sein müssen, die ihre Entscheidungen steuern könnte (vgl. 
in diesem Sinne Urteil Kommission/Deutschland, Randnrn. 19, 25, 30 und 50). 

42      Dass die DSK insofern funktionell unabhängig ist, als ihre Mitglieder gemäß § 37 Abs. 1 DSG 
2000 „in Ausübung ihres Amtes unabhängig und an keine Weisungen gebunden“ sind, ist zwar 
eine notwendige Voraussetzung dafür, dass diese Stelle das Kriterium der Unabhängigkeit im 
Sinne von Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46 erfüllen kann. Doch reicht eine solche 
funktionelle Unabhängigkeit entgegen dem Vorbringen der Republik Österreich für sich allein 
nicht aus, um diese Kontrollstelle vor jeder äußeren Einflussnahme zu bewahren. 

43      Die gemäß Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46 erforderliche Unabhängigkeit soll 
nämlich nicht nur die unmittelbare Einflussnahme in Form von Weisungen ausschließen, 
sondern auch, wie in Randnr. 41 des vorliegenden Urteils ausgeführt, jede Form der mittelbaren 
Einflussnahme, die zur Steuerung der Entscheidungen der Kontrollstelle geeignet wäre. 

44      Die verschiedenen Elemente der österreichischen Regelung, auf die sich die drei Rügen in der 
Klageschrift der Kommission beziehen, stehen aber der Annahme entgegen, dass die DSK bei 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben jedem mittelbaren Einfluss entzogen ist. 

45      Zunächst ist zur ersten, die Stellung des geschäftsführenden Mitglieds innerhalb der DSK 
betreffenden Rüge festzustellen, dass dieses Mitglied gemäß § 36 Abs. 3 DSG 2000 in 
Verbindung mit § 38 Abs. 1 DSG 2000 und § 4 Abs. 1 der Geschäftsordnung der DSK ein 
Bundesbediensteter ist. 

46      Dieser Bundesbedienstete führt gemäß § 38 Abs. 1 DSG 2000 die laufenden Geschäfte der 
DSK. 



5 

47      Zwar muss, wie die Republik Österreich ausführt, nach der bestehenden Regelung das 
geschäftsführende Mitglied der DSK nicht notwendigerweise ein Beamter des 
Bundeskanzleramts sein, auch wenn diese Stelle unstreitig stets mit einem solchen Beamten 
besetzt war. 

48      Unabhängig davon, welcher Bundesbehörde das geschäftsführende Mitglied der DSK angehört, 
steht jedoch fest, dass zwischen ihm und dieser Bundesbehörde ein Dienstverhältnis besteht, das 
es dem Vorgesetzten des geschäftsführenden Mitglieds ermöglicht, dessen Tätigkeiten zu 
überwachen. 

49      Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass § 45 Abs. 1 BDG 1979 dem Vorgesetzten eine 
weitreichende Befugnis zur Überwachung der Beamten seines Ressorts gewährt. Nach dieser 
Bestimmung ist der Vorgesetzte nämlich nicht nur befugt, darauf zu achten, dass seine 
Mitarbeiter ihre dienstlichen Aufgaben gesetzmäßig und in zweckmäßiger, wirtschaftlicher und 
sparsamer Weise erfüllen, sondern er hat auch seine Mitarbeiter dabei anzuleiten, aufgetretene 
Fehler und Missstände abzustellen, für die Einhaltung der Dienstzeit zu sorgen, das dienstliche 
Fortkommen seiner Mitarbeiter nach Maßgabe ihrer Leistungen zu fördern und ihre 
Verwendung so zu lenken, dass sie ihren Fähigkeiten weitgehend entspricht. 

50      Angesichts der Stellung des geschäftsführenden Mitglieds innerhalb der DSK steht Art. 28 
Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46 der Dienstaufsicht, der dieses Mitglied kraft § 45 Abs. 1 
BDG 1979 unterliegt, entgegen. Zwar zielt § 37 Abs. 1 DSG 2000 darauf ab, den Vorgesetzten 
des geschäftsführenden Mitglieds daran zu hindern, diesem Weisungen zu erteilen, doch weist 
§ 45 Abs. 1 BDG 1979 dem Vorgesetzten eine Überwachungsbefugnis zu, die geeignet ist, die 
Unabhängigkeit der DSK bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beeinträchtigen. 

51      Insoweit genügt der Hinweis, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Beurteilung des 
geschäftsführenden Mitglieds der DSK durch den Vorgesetzten, mit der das dienstliche 
Fortkommen dieses Beamten gefördert werden soll, bei diesem zu einer Form von 
„vorauseilendem Gehorsam“ führen kann (vgl. in diesem Sinne Urteil 
Kommission/Deutschland, Randnr. 36). 

52      Im Übrigen ist die DSK aufgrund der Bindungen ihres geschäftsführenden Mitglieds an das 
ihrer Kontrolle unterliegende politische Organ nicht über jeden Verdacht der Parteilichkeit 
erhaben. In Anbetracht der Rolle der Kontrollstellen als Hüter des Rechts auf Privatsphäre 
verlangt Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46 aber, dass ihre Entscheidungen, und 
damit sie selbst, über jeden Verdacht der Parteilichkeit erhaben sind (vgl. Urteil 
Kommission/Deutschland, Randnr. 36). 

53      Die Republik Österreich wendet jedoch ein, dass der gemäß § 36 Abs. 3 DSG 2000 bestellte 
Bundesbedienstete das Amt des geschäftsführenden Mitglieds kraft § 4 Abs. 1 der 
Geschäftsordnung der DSK versehe. Da der Umstand, dass ihr geschäftsführendes Mitglied ein 
Beamter des Bundeskanzleramts sei, auf einer autonomen Entscheidung dieser Behörde beruhe, 
werde dadurch ihre Unabhängigkeit als Kontrollstelle nicht berührt. 

54      Dem ist nicht zu folgen. 

55      Wie aus den Randnrn. 48 bis 52 des vorliegenden Urteils hervorgeht, berührt das zwischen dem 
geschäftsführenden Mitglied der DSK und der Bundesbehörde, der es angehört, bestehende 
Dienstverhältnis die Unabhängigkeit der DSK, und diese Feststellung wird im vorliegenden Fall 
durch die Art und Weise der Bestellung dieses Mitglieds nicht in Frage gestellt. Es ist jedoch 
Sache der Republik Österreich, die rechtlichen Regelungen zu erlassen, die erforderlich sind, 
um zu gewährleisten, dass diese Kontrollstelle ihre Aufgaben „in völliger Unabhängigkeit“ im 
Sinne von Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46 wahrnehmen kann. 
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56      Sodann ist hinsichtlich der zweiten Rüge der Kommission darauf hinzuweisen, dass gemäß § 38 
Abs. 2 DSG 2000 das Bundeskanzleramt die notwendige Sach- und Personalausstattung für die 
Geschäftsstelle der DSK bereitstellt. Es ist unstreitig, dass das Personal der Geschäftsstelle der 
DSK aus Beamten des Bundeskanzleramts besteht. 

57      Wie die Kommission ausführt, lässt auch die Eingliederung der Geschäftsstelle der DSK in das 
Bundeskanzleramt nicht den Schluss zu, dass die DSK ihre Aufgaben frei von jedem Einfluss 
des Bundeskanzleramts wahrnehmen kann. 

58      Zwar muss die DSK, wie die Republik Österreich hervorhebt, nicht über eine eigene 
Haushaltslinie, wie sie Art. 43 Abs. 3 der Verordnung Nr. 45/2001 für den EDSB vorsieht, 
verfügen, um das Unabhängigkeitskriterium des Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46 
erfüllen zu können. Die Mitgliedstaaten sind nämlich nicht verpflichtet, in ihr innerstaatliches 
Recht ähnliche Vorschriften wie die des Kapitels V der Verordnung Nr. 45/2001 aufzunehmen, 
um für ihre Kontrollstelle(n) völlige Unabhängigkeit zu gewährleisten, und können somit die 
Kontrollstelle haushaltsrechtlich einem bestimmten Ressort zuordnen. Allerdings darf die 
Zuweisung der von einer solchen Stelle benötigten personellen und sachlichen Mittel diese 
Stelle nicht daran hindern, ihre Aufgaben „in völliger Unabhängigkeit“ im Sinne von Art. 28 
Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46 wahrzunehmen. 

59      Der letztgenannten Voraussetzung genügt die in Österreich bestehende Regelung jedoch nicht. 
Das der Geschäftsstelle der DSK zur Verfügung gestellte Personal besteht nämlich aus Beamten 
des Bundeskanzleramts, das über diese Beamten die Dienstaufsicht nach § 45 Abs. 1 BDG 1979 
ausübt. Wie aus den Randnrn. 49 bis 52 des vorliegenden Urteils hervorgeht, ist eine solche 
Dienstaufsicht des Staates aber nicht mit dem Unabhängigkeitserfordernis in Art. 28 Abs. 1 
Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46 vereinbar, dem die für den Schutz personenbezogener Daten 
zuständigen Kontrollstellen genügen müssen. 

60      Dem Argument der Republik Österreich, die Organisation der Geschäftsstelle könne die 
Unabhängigkeit der DSK nicht berühren, weil die Geschäftsstelle nur die Entscheidungen der 
DSK vollziehe, ist nicht zu folgen. 

61      Angesichts der Arbeitsbelastung einer für den Schutz personenbezogener Daten zuständigen 
Kontrollstelle sowie der Tatsache, dass die Mitglieder der DSK ihre Tätigkeit gemäß § 36 
Abs. 3a DSG 2000 neben anderen beruflichen Tätigkeiten ausüben, ist davon auszugehen, dass 
die Mitglieder einer solchen Stelle bei der Ausübung ihres Amtes weitgehend auf die 
Unterstützung durch das ihnen zur Verfügung gestellte Personal angewiesen sind. Dass die 
Geschäftsstelle aus Beamten des Bundeskanzleramts besteht, das selbst der Kontrolle der DSK 
unterliegt, birgt die Gefahr einer Beeinflussung der Entscheidungen der DSK. Eine solche 
organisatorische Verzahnung der DSK mit dem Bundeskanzleramt verhindert jedenfalls, dass 
die DSK über jeden Verdacht der Parteilichkeit erhaben ist, und ist damit nicht mit dem 
Erfordernis der „Unabhängigkeit“ im Sinne von Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46 
vereinbar. 

62      Zur dritten Rüge der Kommission ist festzustellen, dass der Bundeskanzler gemäß Art. 20 
Abs. 2 B-VG und § 38 Abs. 2 DSG 2000 das Recht hat, sich beim Vorsitzenden und beim 
geschäftsführenden Mitglied der DSK jederzeit über alle Gegenstände ihrer Geschäftsführung 
zu unterrichten. 

63      Ein solches Unterrichtungsrecht ist ebenfalls dazu angetan, die DSK einem mittelbaren Einfluss 
seitens des Bundeskanzlers auszusetzen, der nicht mit dem Unabhängigkeitskriterium des 
Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46 vereinbar ist. Insoweit genügt der Hinweis, dass 
das Unterrichtungsrecht zum einen sehr weit gefasst ist, da es sich auf „alle Gegenstände der 
Geschäftsführung der [DSK]“ erstreckt, und dass es zum anderen unbedingt ist. 
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64      Unter diesen Umständen steht das in Art. 20 Abs. 2 B-VG und in § 38 Abs. 2 DSG 2000 
vorgesehene Unterrichtungsrecht einer Einstufung der DSK als Stelle entgegen, deren 
Handlungen unter allen Umständen über jeden Verdacht der Parteilichkeit erhaben sind. 

65      Schließlich genügt zu dem in Randnr. 35 des vorliegenden Urteils wiedergegebenen Argument 
der Bundesrepublik Deutschland der Hinweis, dass das geschäftsführende Mitglied der DSK ein 
Bundesbediensteter ist, der einer Dienstaufsicht unterliegt, deren Ausgestaltung die Ausübung 
eines mittelbaren Einflusses auf die Entscheidungen der DSK durch den Vorgesetzten dieses 
Mitglieds nicht ausschließt (siehe Randnrn. 48 bis 52 des vorliegenden Urteils). 

66      Nach alledem ist festzustellen, dass die Republik Österreich dadurch gegen ihre 
Verpflichtungen aus Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46 verstoßen hat, dass sie nicht 
alle Vorschriften erlassen hat, die erforderlich sind, damit die in Österreich bestehende 
Rechtslage in Bezug auf die DSK dem Kriterium der Unabhängigkeit genügt, und zwar im 
Einzelnen dadurch, dass sie eine Regelung eingeführt hat, wonach 

–        das geschäftsführende Mitglied der DSK ein der Dienstaufsicht unterliegender 
Bundesbediensteter ist, 

–        die Geschäftsstelle der DSK in das Bundeskanzleramt eingegliedert ist und 

–        der Bundeskanzler über ein unbedingtes Recht verfügt, sich über alle Gegenstände der 
Geschäftsführung der DSK zu unterrichten. 

 […] 

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Große Kammer) für Recht erkannt und entschieden: 

1.      Die Republik Österreich hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus Art. 28 Abs. 1 
Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr verstoßen, dass sie nicht 
alle Vorschriften erlassen hat, die erforderlich sind, damit die in Österreich 
bestehende Rechtslage in Bezug auf die Datenschutzkommission dem Kriterium der 
Unabhängigkeit genügt, und zwar im Einzelnen dadurch, dass sie eine Regelung 
eingeführt hat, wonach 

–        das geschäftsführende Mitglied der Datenschutzkommission ein der Dienstaufsicht 
unterliegender Bundesbediensteter ist, 

–        die Geschäftsstelle der Datenschutzkommission in das Bundeskanzleramt eingegliedert ist 
und 

–        der Bundeskanzler über ein unbedingtes Recht verfügt, sich über alle Gegenstände der 
Geschäftsführung der Datenschutzkommission zu unterrichten. 

2.      Die Republik Österreich trägt die Kosten der Europäischen Kommission. 

3.      Die Bundesrepublik Deutschland und der Europäische Datenschutzbeauftragte 
tragen ihre eigenen Kosten. 

Unterschriften 

 

* Verfahrenssprache: Deutsch. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=DE&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=128563&occ=first&dir=&cid=372370#Footref*
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URTEIL DES GERICHTSHOFS (Große Kammer) 

9. März 2010(*) 

„Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats – Richtlinie 95/46/EG – Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und freier Datenverkehr – Art. 28 Abs. 1 – 

Nationale Kontrollstellen – Unabhängigkeit – Behördliche Aufsicht über diese Stellen“ 

In der Rechtssache C-518/07 

betreffend eine Vertragsverletzungsklage nach Art. 226 EG, eingereicht am 22. November 
2007, 

Europäische Kommission, vertreten durch C. Docksey, C. Ladenburger und H. Krämer als 
Bevollmächtigte, Zustellungsanschrift in Luxemburg, 

Klägerin, 

unterstützt durch 

Europäischer Datenschutzbeauftragter, vertreten durch H. Hijmans und A. Scirocco als 
Bevollmächtigte, Zustellungsanschrift in Luxemburg, 

Streithelfer, 

gegen 

Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch M. Lumma und J. Möller als Bevollmächtigte, 
Zustellungsanschrift in Luxemburg, 

Beklagte, 

erlässt 

DER GERICHTSHOF (Große Kammer) 

unter Mitwirkung des Präsidenten V. Skouris, der Kammerpräsidenten A. Tizzano, J. N. Cunha 
Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot und E. Levits sowie der Richter A. Rosas, K. Schiemann 
(Berichterstatter), J.-J. Kasel, M. Safjan und D. Šváby, 

Generalanwalt: J. Mazák, 

Kanzler: R. Grass, 

aufgrund des schriftlichen Verfahrens, 

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 12. November 2009 

folgendes 

Urteil 

1        Mit ihrer Klage beantragt die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, festzustellen, 
dass die Bundesrepublik Deutschland gegen ihre Verpflichtungen aus Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 
der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr (ABl. L 281, S. 31) verstoßen hat, indem sie die für die Überwachung der 
Verarbeitung personenbezogener Daten im nichtöffentlichen Bereich zuständigen 
Kontrollstellen in den Bundesländern staatlicher Aufsicht unterworfen und damit das 
Erfordernis der „völligen Unabhängigkeit“ der mit dem Schutz dieser Daten beauftragten 
Stellen falsch umgesetzt hat.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=DE&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=79752&occ=first&dir=&cid=371955#Footnote*
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 Rechtlicher Rahmen 

 Gemeinschaftsrecht 

2        Die Richtlinie 95/46 wurde auf der Grundlage von Art. 100a EG-Vertrag (nach Änderung 
Art. 95 EG) erlassen und hat die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Ziel. 

3        Die Erwägungsgründe 3, 7, 8, 10 und 62 der Richtlinie 95/46 lauten: 

„(3)      Für die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarktes, der gemäß Artikel 7a des 
[EG-Vertrags (nach Änderung Art. 14 EG)] den freien Verkehr von Waren, Personen, 
Dienstleistungen und Kapital gewährleisten soll, ist es nicht nur erforderlich, dass 
personenbezogene Daten von einem Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat 
übermittelt werden können, sondern auch, dass die Grundrechte der Personen gewahrt 
werden. 

… 

(7)      Das unterschiedliche Niveau des Schutzes der Rechte und Freiheiten von Personen, 
insbesondere der Privatsphäre, bei der Verarbeitung personenbezogener Daten in den 
Mitgliedstaaten kann die Übermittlung dieser Daten aus dem Gebiet eines Mitgliedstaats 
in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaats verhindern. Dieses unterschiedliche 
Schutzniveau kann somit ein Hemmnis für die Ausübung einer Reihe von 
Wirtschaftstätigkeiten auf Gemeinschaftsebene darstellen, den Wettbewerb verfälschen 
und die Erfüllung des Auftrags der im Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts 
tätigen Behörden verhindern. Dieses unterschiedliche Schutzniveau ergibt sich aus der 
Verschiedenartigkeit der einzelstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften. 

(8)      Zur Beseitigung der Hemmnisse für den Verkehr personenbezogener Daten ist ein 
gleichwertiges Schutzniveau hinsichtlich der Rechte und Freiheiten von Personen bei der 
Verarbeitung dieser Daten in allen Mitgliedstaaten unerlässlich. Insbesondere unter 
Berücksichtigung der großen Unterschiede, die gegenwärtig zwischen den einschlägigen 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften bestehen, und der Notwendigkeit, die 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zu koordinieren, damit der grenzüberschreitende 
Fluss personenbezogener Daten kohärent und in Übereinstimmung mit dem Ziel des 
Binnenmarktes im Sinne des Artikels 7a des Vertrags geregelt wird, lässt sich dieses für 
den Binnenmarkt grundlegende Ziel nicht allein durch das Vorgehen der Mitgliedstaaten 
verwirklichen. Deshalb ist eine Maßnahme der Gemeinschaft zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften erforderlich. 

… 

(10)      Gegenstand der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten ist die Gewährleistung der Achtung der Grundrechte und -
freiheiten, insbesondere des auch in Artikel 8 der [am 4. November 1950 in Rom 
unterzeichneten] Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten und in den allgemeinen Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts 
anerkannten Rechts auf die Privatsphäre. Die Angleichung dieser Rechtsvorschriften darf 
deshalb nicht zu einer Verringerung des durch diese Rechtsvorschriften garantierten 
Schutzes führen, sondern muss im Gegenteil darauf abzielen, in der Gemeinschaft ein 
hohes Schutzniveau sicherzustellen. 

… 

(62)      Die Einrichtung unabhängiger Kontrollstellen in den Mitgliedstaaten ist ein 
wesentliches Element des Schutzes der Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten.“ 
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4        Der mit „Gegenstand der Richtlinie“ überschriebene Art. 1 der Richtlinie 95/46 lautet: 

„(1)      Die Mitgliedstaaten gewährleisten nach den Bestimmungen dieser Richtlinie den Schutz 
der Grundrechte und Grundfreiheiten und insbesondere den Schutz der Privatsphäre natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. 

(2)      Die Mitgliedstaaten beschränken oder untersagen nicht den freien Verkehr 
personenbezogener Daten zwischen Mitgliedstaaten aus Gründen des gemäß Absatz 1 
gewährleisteten Schutzes.“ 

5        Art. 28 („Kontrollstelle“) der Richtlinie 95/46 bestimmt: 

„(1)      Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass eine oder mehrere öffentliche Stellen beauftragt 
werden, die Anwendung der von den Mitgliedstaaten zur Umsetzung dieser Richtlinie 
erlassenen einzelstaatlichen Vorschriften in ihrem Hoheitsgebiet zu überwachen. 

Diese Stellen nehmen die ihnen zugewiesenen Aufgaben in völliger Unabhängigkeit wahr. 

(2)      Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Kontrollstellen bei der Ausarbeitung von 
Rechtsverordnungen oder Verwaltungsvorschriften bezüglich des Schutzes der Rechte und 
Freiheiten von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten angehört werden. 

(3)      Jede Kontrollstelle verfügt insbesondere über: 

–        Untersuchungsbefugnisse, wie das Recht auf Zugang zu Daten, die Gegenstand von 
Verarbeitungen sind, und das Recht auf Einholung aller für die Erfüllung ihres 
Kontrollauftrags erforderlichen Informationen; 

–        wirksame Einwirkungsbefugnisse, wie beispielsweise die Möglichkeit, im Einklang mit 
Artikel 20 vor der Durchführung der Verarbeitungen Stellungnahmen abzugeben und für 
eine geeignete Veröffentlichung der Stellungnahmen zu sorgen, oder die Befugnis, die 
Sperrung, Löschung oder Vernichtung von Daten oder das vorläufige oder endgültige 
Verbot einer Verarbeitung anzuordnen, oder die Befugnis, eine Verwarnung oder eine 
Ermahnung an den für die Verarbeitung Verantwortlichen zu richten oder die Parlamente 
oder andere politische Institutionen zu befassen; 

–        das Klagerecht oder eine Anzeigebefugnis bei Verstößen gegen die einzelstaatlichen 
Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie. 

Gegen beschwerende Entscheidungen der Kontrollstelle steht der Rechtsweg offen. 

(4)      Jede Person oder ein sie vertretender Verband kann sich zum Schutz der die Person 
betreffenden Rechte und Freiheiten bei der Verarbeitung personenbezogener Daten an jede 
Kontrollstelle mit einer Eingabe wenden. Die betroffene Person ist darüber zu informieren, wie 
mit der Eingabe verfahren wurde. 

Jede Kontrollstelle kann insbesondere von jeder Person mit dem Antrag befasst werden, die 
Rechtmäßigkeit einer Verarbeitung zu überprüfen, wenn einzelstaatliche Vorschriften gemäß 
Artikel 13 Anwendung finden. Die Person ist unter allen Umständen darüber zu unterrichten, 
dass eine Überprüfung stattgefunden hat. 

(5)      Jede Kontrollstelle legt regelmäßig einen Bericht über ihre Tätigkeit vor. Dieser Bericht 
wird veröffentlicht. 

(6)      Jede Kontrollstelle ist im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats für die Ausübung der ihr 
gemäß Absatz 3 übertragenen Befugnisse zuständig, unabhängig vom einzelstaatlichen Recht, 
das auf die jeweilige Verarbeitung anwendbar ist. Jede Kontrollstelle kann von einer 
Kontrollstelle eines anderen Mitgliedstaats um die Ausübung ihrer Befugnisse ersucht werden. 

Die Kontrollstellen sorgen für die zur Erfüllung ihrer Kontrollaufgaben notwendige 
gegenseitige Zusammenarbeit, insbesondere durch den Austausch sachdienlicher Informationen. 
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(7)      Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Mitglieder und Bediensteten der Kontrollstellen 
hinsichtlich der vertraulichen Informationen, zu denen sie Zugang haben, dem Berufsgeheimnis, 
auch nach Ausscheiden aus dem Dienst, unterliegen.“ 

6        Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. 
Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr 
(ABl. 2001, L 8, S. 1) wurde auf der Grundlage von Art. 286 EG erlassen. Sie bestimmt in 
Art. 44 Abs. 1 und 2: 

„(1)      Der Europäische Datenschutzbeauftragte [im Folgenden: EDSB] übt sein Amt in 
völliger Unabhängigkeit aus. 

(2)      Der EDSB ersucht in Ausübung seines Amtes niemanden um Weisung und nimmt keine 
Weisungen entgegen.“ 

 Nationales Recht 

7        Im deutschen Recht ist der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten unterschiedlich geregelt, je nachdem, ob die Daten von einer 
öffentlichen Stelle verarbeitet werden oder nicht.  

8        Die Einhaltung der Datenschutzvorschriften zum einen durch öffentliche Stellen und zum 
anderen durch nichtöffentliche Stellen und öffentlich-rechtliche Wettbewerbsunternehmen 
(zusammen im Folgenden: nichtöffentlicher Bereich) wird nämlich nicht von denselben Stellen 
kontrolliert.  

9        Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen des Bundes wird vom 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit überwacht, die 
Verarbeitung solcher Daten durch öffentliche Stellen der Länder vom jeweiligen 
Landesdatenschutzbeauftragten. Alle diese Datenschutzbeauftragten sind nur gegenüber ihrem 
jeweiligen Parlament rechenschaftspflichtig und unterliegen in aller Regel keinerlei Aufsicht, 
Weisungen oder sonstigem Einfluss durch die von ihnen zu kontrollierenden öffentlichen 
Stellen.  

10      Dagegen ist die Stellung der mit der Kontrolle der Datenverarbeitung des nichtöffentlichen 
Bereichs beauftragten Stellen von Land zu Land unterschiedlich ausgestaltet. Den Gesetzen der 
Länder ist jedoch gemeinsam, dass diese Kontrollstellen ausdrücklich einer staatlichen Aufsicht 
unterworfen sind.  

 […] 

 Würdigung durch den Gerichtshof 

 Zur Tragweite des Erfordernisses der Unabhängigkeit der Kontrollstellen 

17      Die Beurteilung der Begründetheit der vorliegenden Klage hängt davon ab, welche Tragweite 
das Unabhängigkeitserfordernis des Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46 hat, und 
somit von der Auslegung dieser Bestimmung. In diesem Zusammenhang sind deren Wortlaut 
sowie die Ziele und die Systematik der Richtlinie 95/46 heranzuziehen. 

18      Was erstens den Wortlaut von Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46 angeht, ist 
angesichts des Fehlens einer Definition in der Richtlinie auf den gewöhnlichen Sinn der 
Wendung „in völliger Unabhängigkeit“ abzustellen. In Bezug auf öffentliche Stellen bezeichnet 
der Begriff „Unabhängigkeit“ in der Regel eine Stellung, in der gewährleistet ist, dass die 
betreffende Stelle völlig frei von Weisungen und Druck handeln kann. 
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19      Entgegen dem Standpunkt der Bundesrepublik Deutschland deutet nichts darauf hin, dass das 
Unabhängigkeitserfordernis allein das Verhältnis zwischen den Kontrollstellen und den ihrer 
Kontrolle unterstellten Einrichtungen beträfe. Im Gegenteil wird der Begriff „Unabhängigkeit“ 
durch das Adjektiv „völlig“ verstärkt, was eine Entscheidungsgewalt impliziert, die jeglicher 
Einflussnahme von außerhalb der Kontrollstelle, sei sie unmittelbar oder mittelbar, entzogen ist.  

20      Zweitens geht in Bezug auf die Ziele der Richtlinie 95/46 insbesondere aus deren 
Erwägungsgründen 3, 7 und 8 hervor, dass sie durch die Harmonisierung der nationalen 
Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten in 
erster Linie den freien Verkehr dieser Daten zwischen Mitgliedstaaten gewährleisten soll (vgl. 
in diesem Sinne Urteil vom 20. Mai 2003, Österreichischer Rundfunk u. a., C-465/00, C-138/01 
und C-139/01, Slg. 2003, I-4989, Randnrn. 39 und 70), der für die Errichtung und das 
Funktionieren des Binnenmarkts nach Art. 14 Abs. 2 EG erforderlich ist.  

21      Der freie Verkehr personenbezogener Daten kann jedoch das Recht auf Privatsphäre 
beeinträchtigen, wie es u. a. in Art. 8 der Europäischen Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten (vgl. in diesem Sinne Urteile des EGMR vom 16. Februar 
2000, Amann/Schweiz, Recueil des arrêts et décisions 2000-II, §§ 69 und 80, und vom 4. Mai 
2000, Rotaru/Rumänien, Recueil des arrêts et décisions 2000-V, §§ 43 und 46) und durch die 
allgemeinen Grundsätze des Gemeinschaftsrechts anerkannt ist. 

22      Deshalb und wie insbesondere aus ihrem zehnten Erwägungsgrund und Art. 1 hervorgeht, hat 
die Richtlinie 95/46 außerdem zum Ziel, den durch die bestehenden nationalen 
Rechtsvorschriften garantierten Schutz nicht zu verringern, sondern vielmehr in der 
Gemeinschaft bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ein hohes Niveau des Schutzes 
der Grundrechte und Grundfreiheiten zu gewährleisten (vgl. in diesem Sinne Urteile 
Österreichischer Rundfunk u. a., Randnr. 70, sowie vom 16. Dezember 2008, Satakunnan 
Markkinapörssi und Satamedia, C-73/07, Slg. 2008, I-9831, Randnr. 52). 

23      Die in Art. 28 der Richtlinie 95/46 vorgesehenen Kontrollstellen sind somit die Hüter dieser 
Grundrechte und Grundfreiheiten, und ihre Einrichtung in den Mitgliedstaaten gilt, wie es im 
62. Erwägungsgrund der Richtlinie heißt, als ein wesentliches Element des Schutzes der 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. 

24      Um diesen Schutz zu gewährleisten, müssen die Kontrollstellen zum einen die Achtung des 
Grundrechts auf Privatsphäre und zum anderen die Interessen, die den freien Verkehr 
personenbezogener Daten verlangen, miteinander ins Gleichgewicht bringen. Im Übrigen sind 
die verschiedenen nationalen Kontrollstellen nach Art. 28 Abs. 6 der Richtlinie 95/46 zu 
gegenseitiger Zusammenarbeit aufgerufen und können gegebenenfalls von einer Kontrollstelle 
eines anderen Mitgliedstaats um die Ausübung ihrer Befugnisse ersucht werden. 

25      Die Gewährleistung der Unabhängigkeit der nationalen Kontrollstellen soll die wirksame und 
zuverlässige Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten sicherstellen und ist im Licht dieses Zwecks 
auszulegen. Sie wurde eingeführt, um die von ihren Entscheidungen betroffenen Personen und 
Einrichtungen stärker zu schützen, und nicht, um diesen Kontrollstellen selbst oder ihren 
Bevollmächtigten eine besondere Stellung zu verleihen. Folglich müssen die Kontrollstellen bei 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben objektiv und unparteiisch vorgehen. Hierzu müssen sie vor 
jeglicher Einflussnahme von außen einschließlich der unmittelbaren oder mittelbaren 
Einflussnahme des Bundes oder der Länder sicher sein und nicht nur vor der Einflussnahme 
seitens der kontrollierten Einrichtungen. 

26      Drittens ist die Richtlinie 95/46 hinsichtlich ihrer Systematik als Gegenstück zu Art. 286 EG 
und der Verordnung Nr. 45/2001 zu sehen. Diese betreffen die Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft sowie den freien Verkehr dieser 
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Daten. Die Richtlinie verfolgt diese Ziele ebenfalls, aber in Bezug auf die Verarbeitung solcher 
Daten in den Mitgliedstaaten. 

27      So wie Kontrollstellen auf nationaler Ebene bestehen, ist auch auf der Ebene der Union eine 
Kontrollstelle damit beauftragt, die Anwendung der Vorschriften über den Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu überwachen, nämlich der EDSB. 
Nach Art. 44 Abs. 1 der Verordnung Nr. 45/2001 übt dieser sein Amt in völliger 
Unabhängigkeit aus. In Abs. 2 desselben Artikels wird zur Erläuterung dieses Begriffs der 
Unabhängigkeit hinzugefügt, dass der EDSB in Ausübung seines Amtes niemanden um 
Weisung ersucht und keine Weisungen entgegennimmt.  

28      Angesichts dessen, dass Art. 44 der Verordnung Nr. 45/2001 und Art. 28 der Richtlinie 95/46 
dasselbe allgemeine Konzept zugrunde liegt, sind beide Bestimmungen homogen auszulegen, so 
dass nicht nur die Unabhängigkeit des EDSB, sondern auch die der nationalen Stellen 
impliziert, dass sie bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben keinerlei Weisungen unterliegen. 

29      Ausgehend vom Wortlaut von Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46 sowie von den 
Zielen und der Systematik dieser Richtlinie ist eine klare Auslegung der genannten Bestimmung 
möglich. Folglich ist es nicht erforderlich, die Entstehungsgeschichte dieser Richtlinie 
heranzuziehen oder auf die einander widersprechenden Ausführungen der Kommission und der 
Bundesrepublik Deutschland dazu einzugehen. 

30      Nach alledem ist Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46 dahin auszulegen, dass die für 
die Überwachung der Verarbeitung personenbezogener Daten im nichtöffentlichen Bereich 
zuständigen Kontrollstellen mit einer Unabhängigkeit ausgestattet sein müssen, die es ihnen 
ermöglicht, ihre Aufgaben ohne äußere Einflussnahme wahrzunehmen. Diese Unabhängigkeit 
schließt nicht nur jegliche Einflussnahme seitens der kontrollierten Stellen aus, sondern auch 
jede Anordnung und jede sonstige äußere Einflussnahme, sei sie unmittelbar oder mittelbar, 
durch die in Frage gestellt werden könnte, dass die genannten Kontrollstellen ihre Aufgabe, den 
Schutz des Rechts auf Privatsphäre und den freien Verkehr personenbezogener Daten ins 
Gleichgewicht zu bringen, erfüllen.  

 Zur staatlichen Aufsicht  

31      Sodann ist zu prüfen, ob die staatliche Aufsicht, der in Deutschland die Kontrollstellen 
unterworfen sind, die die Verarbeitung personenbezogener Daten im nichtöffentlichen Bereich 
überwachen, mit dem so beschriebenen Unabhängigkeitserfordernis vereinbar ist.  

32      Hierzu ist festzustellen, dass die staatliche Aufsicht gleich welcher Art es der Regierung des 
betroffenen Landes oder einer Stelle der ihr untergeordneten Verwaltung grundsätzlich 
ermöglicht, auf Entscheidungen der Kontrollstellen unmittelbar oder mittelbar Einfluss zu 
nehmen bzw. diese Entscheidungen aufzuheben und zu ersetzen.  

33      Es trifft zwar, wie die Bundesrepublik Deutschland geltend macht, a priori zu, dass die 
staatliche Aufsicht nur sicherstellen soll, dass das Handeln der Kontrollstellen den geltenden 
nationalen und gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen entspricht, und demnach nicht darauf 
abzielt, diese Stellen dazu zu zwingen, politische Zielsetzungen zu verfolgen, die dem Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und den Grundrechten 
zuwiderlaufen. 

34      Es lässt sich aber nicht ausschließen, dass die Aufsichtsstellen, die Teil der allgemeinen 
Staatsverwaltung und damit der Regierung des jeweiligen Landes unterstellt sind, nicht zu 
objektivem Vorgehen in der Lage sind, wenn sie die Vorschriften über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten auslegen und anwenden. 
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35      Die Regierung des betroffenen Landes hat nämlich, wie der EDSB in seinen Erklärungen 
hervorhebt, möglicherweise ein Interesse an der Nichteinhaltung der Vorschriften über den 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, wenn es um die 
Verarbeitung solcher Daten im nichtöffentlichen Bereich geht. Sie kann selbst involvierte Partei 
dieser Verarbeitung sein, wenn sie davon betroffen ist oder sein könnte, z. B. im Fall einer 
Kooperation von öffentlichen und privaten Stellen oder im Rahmen öffentlicher Aufträge an den 
privaten Bereich. Außerdem könnte sie ein besonderes Interesse haben, wenn sie für bestimmte 
ihrer Aufgaben, insbesondere zu Zwecken der Finanzverwaltung oder der Strafverfolgung, 
Zugang zu Datenbanken benötigt oder ein solcher Zugang einfach nur sachdienlich ist. Im 
Übrigen könnte diese Regierung auch geneigt sein, wirtschaftlichen Interessen den Vorrang zu 
geben, wenn es um die Anwendung der genannten Vorschriften durch bestimmte Unternehmen 
geht, die für das Land oder die Region wirtschaftlich von Bedeutung sind. 

36      Hinzu kommt, dass bereits die bloße Gefahr einer politischen Einflussnahme der 
Aufsichtsbehörden auf die Entscheidungen der Kontrollstellen ausreicht, um deren unabhängige 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beeinträchtigen. Zum einen könnte es, wie die Kommission 
ausführt, einen „vorauseilenden Gehorsam“ der Kontrollstellen im Hinblick auf die 
Entscheidungspraxis der Aufsichtsstellen geben. Zum anderen erfordert die Rolle der 
Kontrollstellen als Hüter des Rechts auf Privatsphäre, dass ihre Entscheidungen, also sie selbst, 
über jeglichen Verdacht der Parteilichkeit erhaben sind.  

37      Nach alledem ist festzustellen, dass die staatliche Aufsicht, der die für die Überwachung der 
Verarbeitung personenbezogener Daten im nichtöffentlichen Bereich zuständigen 
Kontrollstellen in Deutschland unterworfen sind, nicht mit dem Unabhängigkeitserfordernis, 
wie es in Randnr. 30 des vorliegenden Urteils beschrieben ist, vereinbar ist.  

 Zu den von der Bundesrepublik Deutschland angeführten Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts 

38      Nach Auffassung der Bundesrepublik Deutschland würde es gegen mehrere Grundsätze des 
Gemeinschaftsrechts verstoßen, das Unabhängigkeitserfordernis des Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 
der Richtlinie 95/46 so auszulegen, dass der Mitgliedstaat gezwungen wäre, sein bewährtes und 
effektives System der Aufsicht über die Kontrollstellen hinsichtlich der Verarbeitung 
personenbezogener Daten im nichtöffentlichen Bereich aufzugeben. 

39      Erstens stehe insbesondere das Demokratieprinzip einer weiten Auslegung dieses 
Unabhängigkeitserfordernisses entgegen. 

40      Dieses Prinzip, das nicht nur in der deutschen Verfassung, sondern auch in Art. 6 Abs. 1 EU 
verankert sei, verlange eine Weisungsgebundenheit der Verwaltung gegenüber der Regierung, 
die ihrerseits dem Parlament verantwortlich sei. So müssten Eingriffe in die Rechte der Bürger 
und Unternehmen der Rechtsaufsicht des zuständigen Ministers unterliegen. Da die 
Kontrollstellen für den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten gemäß Art. 28 Abs. 3 der Richtlinie 95/46 über bestimmte Eingriffsbefugnisse gegenüber 
Bürgern und dem nichtöffentlichen Bereich verfügten, sei eine erweiterte 
Rechtmäßigkeitskontrolle ihres Handelns über Rechts- oder Fachaufsichtsinstrumente dringend 
geboten.  

41      Hierzu ist festzustellen, dass der Grundsatz der Demokratie zur Gemeinschaftsrechtsordnung 
gehört und in Art. 6 Abs. 1 EU ausdrücklich als Grundlage der Europäischen Union 
niedergelegt ist. Als den Mitgliedstaaten gemeinsamer Grundsatz ist er daher bei der Auslegung 
eines sekundärrechtlichen Aktes wie Art. 28 der Richtlinie 95/46 zu berücksichtigen. 

42      Dieser Grundsatz bedeutet nicht, dass es außerhalb des klassischen hierarchischen 
Verwaltungsaufbaus keine öffentlichen Stellen geben kann, die von der Regierung mehr oder 
weniger unabhängig sind. Das Bestehen und die Bedingungen für das Funktionieren solcher 
Stellen sind in den Mitgliedstaaten durch Gesetz und in einigen Mitgliedstaaten sogar in der 
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Verfassung geregelt, und diese Stellen sind an das Gesetz gebunden und unterliegen der 
Kontrolle durch die zuständigen Gerichte. Solche unabhängigen öffentlichen Stellen, wie es sie 
im Übrigen auch im deutschen Rechtssystem gibt, haben häufig Regulierungsfunktion oder 
nehmen Aufgaben wahr, die der politischen Einflussnahme entzogen sein müssen, bleiben dabei 
aber an das Gesetz gebunden und der Kontrolle durch die zuständigen Gerichte unterworfen. 
Eben dies ist bei den Aufgaben der Kontrollstellen für den Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten der Fall.  

43      Gewiss kommt ein Fehlen jeglichen parlamentarischen Einflusses auf diese Stellen nicht in 
Betracht. Die Richtlinie 95/46 schreibt jedoch den Mitgliedstaaten keineswegs vor, dem 
Parlament jede Einflussmöglichkeit vorzuenthalten. 

44      So kann zum einen das Leitungspersonal der Kontrollstellen vom Parlament oder der Regierung 
bestellt werden. Zum anderen kann der Gesetzgeber die Kompetenzen der Kontrollstellen 
festlegen. 

45      Außerdem kann der Gesetzgeber die Kontrollstellen verpflichten, dem Parlament Rechenschaft 
über ihre Tätigkeiten abzulegen. Insoweit lässt sich eine Parallele zu Art. 28 Abs. 5 der 
Richtlinie 95/46 ziehen, wonach jede Kontrollstelle regelmäßig einen Bericht über ihre Tätigkeit 
vorlegt, der veröffentlicht wird. 

46      Nach alledem ist der Umstand, dass den Kontrollstellen für den Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten im nichtöffentlichen Bereich eine von der 
allgemeinen Staatsverwaltung unabhängige Stellung zukommt, für sich allein noch nicht 
geeignet, diesen Stellen die demokratische Legitimation zu nehmen. 

47      Zweitens verpflichtet der von der Bundesrepublik Deutschland ebenfalls angeführte, in Art. 5 
Abs. 1 EG verankerte Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung die Gemeinschaft, nur 
innerhalb der Grenzen der ihr im EG-Vertrag zugewiesenen Befugnisse und gesetzten Ziele 
tätig zu werden. 

48      Die Bundesrepublik Deutschland macht insoweit geltend, die Unabhängigkeit der 
Kontrollstellen von den übergeordneten Verwaltungsstellen könne nicht auf der Grundlage von 
Art. 100a EG-Vertrag, auf den die Richtlinie 95/46 gestützt sei, verlangt werden.  

49      Diese Bestimmung ermächtigt den Gemeinschaftsgesetzgeber zum Erlass von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Bedingungen für die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarkts, 
wobei die entsprechenden Maßnahmen tatsächlich dieses Ziel verfolgen und dazu beitragen 
müssen, Hemmnisse für die mit dem EG-Vertrag garantierten wirtschaftlichen Freiheiten zu 
beseitigen (vgl. in diesem Sinne u. a. Urteile vom 5. Oktober 2000, Deutschland/Parlament und 
Rat, C-376/98, Slg. 2000, I-8419, Randnrn. 83, 84 und 95, vom 10. Dezember 2002, British 
American Tobacco [Investments] und Imperial Tobacco, C-491/01, Slg. 2002, I-11453, 
Randnr. 60, sowie vom 2. Mai 2006, Parlament/Rat, C-436/03, Slg. 2006, I-3733, Randnr. 38). 

50      Wie bereits dargelegt, ist die Unabhängigkeit der Kontrollstellen in dem Sinne, dass sie 
jeglicher äußeren Einflussnahme entzogen sein müssen, die ihre Entscheidungen steuern könnte, 
ein im Hinblick auf die Ziele der Richtlinie 95/46 wesentliches Element. Sie ist erforderlich, um 
in allen Mitgliedstaaten ein gleich hohes Niveau des Schutzes natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu schaffen, und trägt so zum freien Datenverkehr bei, 
der für die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarkts erforderlich ist.  

51      Nach alledem geht eine weite Auslegung des Erfordernisses der Unabhängigkeit der 
Kontrollstellen nicht über die Grenzen der Befugnisse hinaus, die der Gemeinschaft nach 
Art. 100a EG-Vertrag, der die Rechtsgrundlage der Richtlinie 95/46 bildet, zugewiesen werden.  
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52      Drittens beruft sich die Bundesrepublik Deutschland auf die in Art. 5 Abs. 2 und 3 EG 
verankerten Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit sowie auf den Grundsatz 
der loyalen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und den Gemeinschaftsorganen nach 
Art. 10 EG. 

53      Sie verweist insbesondere auf Nr. 7 des durch den Vertrag von Amsterdam dem EU-Vertrag 
und dem EG-Vertrag beigefügten Protokolls über die Anwendung der Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit, wonach bewährte nationale Regelungen sowie 
Struktur und Funktionsweise der Rechtssysteme der Mitgliedstaaten unter Einhaltung der 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften geachtet werden sollten. 

54      Es verstoße gegen dieses Erfordernis, wenn die Bundesrepublik Deutschland gezwungen werde, 
ein ihrer Rechtsordnung fremdes System zu übernehmen und damit ein effektives, seit fast 30 
Jahren bewährtes Kontrollsystem aufzugeben, das weit über den nationalen Bereich hinaus 
richtungsweisend für die Datenschutzgesetzgebung gewesen sei. 

55      Diesem Vorbringen ist nicht zu folgen. Wie in den Randnrn. 21 bis 25 sowie 50 des 
vorliegenden Urteils ausgeführt, geht die Auslegung des Unabhängigkeitserfordernisses des 
Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46 in dem Sinne, dass dieses Erfordernis einer 
staatlichen Aufsicht entgegensteht, nicht über das hinaus, was zur Erreichung der Ziele des EG-
Vertrags erforderlich ist. 

56      In Anbetracht aller vorstehenden Erwägungen ist festzustellen, dass die Bundesrepublik 
Deutschland gegen ihre Verpflichtungen aus Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46 
verstoßen hat, indem sie die für die Überwachung der Verarbeitung personenbezogener Daten 
im nichtöffentlichen Bereich zuständigen Kontrollstellen in den Bundesländern staatlicher 
Aufsicht unterstellt und damit das Erfordernis, dass diese Stellen ihre Aufgaben „in völliger 
Unabhängigkeit“ wahrnehmen, falsch umgesetzt hat. 

[…] 

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Große Kammer) für Recht erkannt und entschieden: 

1.      Die Bundesrepublik Deutschland hat gegen ihre Verpflichtungen aus Art. 28 Abs. 1 
Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr verstoßen, indem sie die für 
die Überwachung der Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
nichtöffentliche Stellen und öffentlich-rechtliche Wettbewerbsunternehmen 
zuständigen Kontrollstellen in den Bundesländern staatlicher Aufsicht unterstellt 
und damit das Erfordernis, dass diese Stellen ihre Aufgaben „in völliger 
Unabhängigkeit“ wahrnehmen, falsch umgesetzt hat. 

2.      Die Bundesrepublik Deutschland trägt die Kosten der Europäischen Kommission.  

3.      Der Europäische Datenschutzbeauftragte trägt seine eigenen Kosten. 

Unterschriften 

 

* Verfahrenssprache: Deutsch. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=DE&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=79752&occ=first&dir=&cid=371955#Footref*
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URTEIL DES GERICHTSHOFS (Große Kammer) 

8. April 2014(*) 

„Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats – Richtlinie 95/46/EG – Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und freier Datenverkehr – Art. 28 Abs. 1 – 
Nationale Kontrollstellen – Unabhängigkeit – Nationale Rechtsvorschriften, mit denen das 

Mandat der Kontrollstelle vor Ablauf beendet wird – Schaffung einer neuen Kontrollstelle und 
Ernennung einer anderen Person zum Präsidenten“ 

In der Rechtssache C-288/12 

betreffend eine Vertragsverletzungsklage nach Art. 258 AEUV, eingereicht am 8. Juni 2012, 

Europäische Kommission, vertreten durch K. Talabér-Ritz und B. Martenczuk als 
Bevollmächtigte, Zustellungsanschrift in Luxemburg, 

Klägerin, 

unterstützt durch: 

Europäischer Datenschutzbeauftragter (EDSB), vertreten durch I. Chatelier, A. Buchta, 
Z. Belényessy und H. Kranenborg als Bevollmächtigte, 

Streithelfer, 

gegen 

Ungarn, vertreten durch M. Z. Fehér als Bevollmächtigten, 

Beklagter, 

erlässt 

DER GERICHTSHOF (Große Kammer) 

unter Mitwirkung des Präsidenten V. Skouris, des Vizepräsidenten K. Lenaerts, der 
Kammerpräsidenten M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, E. Juhász, A. Borg Barthet, 
C. G. Fernlund und J. L. da Cruz Vilaça, der Richter G. Arestis und J. Malenovský, der 
Richterinnen M. Berger und A. Prechal sowie der Richter E. Jarašiūnas (Berichterstatter) und 
C. Vajda, 

Generalanwalt: M. Wathelet, 

Kanzler: C. Strömholm, Verwaltungsrätin, 

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 15. Oktober 
2013, 

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 10. Dezember 2013 

folgendes 

Urteil 

1        Mit ihrer Klage beantragt die Europäische Kommission, festzustellen, dass Ungarn dadurch 
gegen seine Verpflichtungen aus der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281, S. 31) verstoßen hat, dass 
es das Mandat der Kontrollstelle für den Schutz personenbezogener Daten vorzeitig beendet hat.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=DE&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=150641&occ=first&dir=&cid=372539#Footnote*
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 Rechtlicher Rahmen 

 Unionsrecht 

2        Der 62. Erwägungsgrund der Richtlinie 95/46 lautet:  

„Die Einrichtung unabhängiger Kontrollstellen in den Mitgliedstaaten ist ein wesentliches 
Element des Schutzes der Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten.“  

3        Art. 28 („Kontrollstelle“) der Richtlinie 95/46 bestimmt in den Abs. 1 und 2:  

„(1)      Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass eine oder mehrere öffentliche Stellen beauftragt 
werden, die Anwendung der von den Mitgliedstaaten zur Umsetzung dieser Richtlinie 
erlassenen einzelstaatlichen Vorschriften in ihrem Hoheitsgebiet zu überwachen. 

Diese Stellen nehmen die ihnen zugewiesenen Aufgaben in völliger Unabhängigkeit wahr. 

(2)      Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Kontrollstellen bei der Ausarbeitung von 
Rechtsverordnungen oder Verwaltungsvorschriften bezüglich des Schutzes der Rechte und 
Freiheiten von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten angehört werden.“ 

4        Mit Kapitel V der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum 
freien Datenverkehr (ABl. 2001, L 8, S. 1) wird eine unabhängige Kontrollbehörde, der 
Europäische Datenschutzbeauftragte (EDSB), eingerichtet.  

5        Art. 42 („Ernennung“) dieser Verordnung sieht vor:  

„(1)      Das Europäische Parlament und der Rat ernennen den [EDSB] im gegenseitigen 
Einvernehmen für eine Amtszeit von fünf Jahren, wobei sie ihre Entscheidung auf der 
Grundlage einer von der Kommission im Anschluss an eine öffentliche Aufforderung zur 
Einreichung von Bewerbungen erstellten Liste treffen.  

… 

(3)      Eine Wiederernennung des [EDSB] ist zulässig.  

(4)      Außer bei normaler Neubesetzung oder im Todesfall enden die Aufgaben des [EDSB], 
wenn er von seinem Mandat zurücktritt oder nach Absatz 5 seines Amtes enthoben wird.  

(5)      Der [EDSB] kann auf Antrag des Europäischen Parlaments, des Rates oder der 
Kommission vom Gerichtshof seines Amtes enthoben oder seiner Ruhegehaltsansprüche oder 
an ihrer Stelle gewährten Vergünstigungen für verlustig erklärt werden, wenn er die 
Voraussetzungen für die Ausübung seines Amtes nicht mehr erfüllt oder eine schwere 
Verfehlung begangen hat.  

…“ 

 Ungarisches Recht 

6        Bis zum 31. Dezember 2011 war die in Art. 28 der Richtlinie 95/46 geforderte Kontrollstelle für 
den Schutz personenbezogener Daten (im Folgenden: Kontrollstelle) durch das Gesetz Nr. 
LXIII von 1992 über den Schutz personenbezogener Daten und den Zugang zu Daten von 
allgemeinem Interesse in geänderter Fassung (im Folgenden: Gesetz von 1992) geregelt. Art. 23 
dieses Gesetzes lautete:  

„(1)      Das Parlament benennt einen Datenschutzbeauftragten, um das Grundrecht auf Schutz 
personenbezogener Daten und Zugang zu Daten von allgemeinem Interesse zu schützen … 
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(2)      Unbeschadet der in diesem Gesetz vorgesehenen Besonderheiten sind auf den 
Datenschutzbeauftragten die Bestimmungen des Gesetzes über den Parlamentsbeauftragten für 
Bürgerrechte anwendbar.“  

7        Die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten waren in den Art. 24 und 25 des Gesetzes von 1992 
festgelegt. Art. 24 Buchst. a dieses Gesetzes sah insbesondere vor, dass der 
Datenschutzbeauftragte „auf Anzeige oder von Amts wegen die Einhaltung dieses Gesetzes und 
der anderen Rechtsnormen über die Datenverarbeitung [kontrolliert], sofern in der Sache kein 
Gerichtsverfahren anhängig ist“, und Art. 24 Buchst. d, dass er „die unionsweit einheitliche 
Anwendung der Rechtsvorschriften über die Verarbeitung persönlicher Daten und den Zugang 
zu Daten von allgemeinem Interesse [fördert]“.  

8        Da das Gesetz von 1992 keine Bestimmungen über die Dauer oder das Ende der Amtszeit des 
Datenschutzbeauftragten enthielt, galten die Bestimmungen des Gesetzes Nr. LIX von 1993 
über den Parlamentsbeauftragten für Bürgerrechte in der bis zum 31. Dezember 2011 geltenden 
Fassung (im Folgenden: Gesetz von 1993). Art. 4 Abs. 5 dieses Gesetzes sah vor, dass der 
Parlamentsbeauftragte für sechs Jahre gewählt wurde und einmal wiedergewählt werden konnte. 
Art. 15 des Gesetzes von 1992 regelte das Ende der Amtszeit wie folgt:  

„(1)      Die Amtszeit des Parlamentsbeauftragten endet  

a)      durch Ablauf,  

b)      im Todesfall,  

c)      durch Rücktritt, 

d)      durch Erklärung eines Interessenkonflikts,  

e)      durch Versetzung in den Ruhestand von Amts wegen,  

f)      durch Amtsenthebung.  

(2)      Der Präsident des Parlaments stellt das Ende der Amtszeit des Parlamentsbeauftragten 
nach Abs. 1 Buchst. a bis c fest. Über das Ende der Amtszeit in den Fällen des Abs. 1 Buchst. d 
bis f entscheidet das Parlament. Um die Amtszeit für beendet zu erklären, ist die Mehrheit von 
zwei Dritteln der Mitglieder erforderlich.  

(3)      Der Rücktritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Präsidenten des 
Parlaments. Die Amtszeit des Parlamentsbeauftragten endet zu dem in dem Rücktritt 
angegebenen Zeitpunkt. Die Wirksamkeit des Rücktritts bedarf keiner Annahmeerklärung.  

…“ 

9        Art. 15 Abs. 4 bis 6 des Gesetzes von 1993 regelte die Einzelheiten zu den in Art. 15 Abs. 1 
Buchst. d bis f genannten Fällen. Insbesondere konnte nach Art. 15 Abs. 5 des Gesetzes von 
1993 die Versetzung in den Ruhestand von Amts wegen nur erfolgen, wenn der 
Parlamentsbeauftragte aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen für mehr als 90 Tage nicht in 
der Lage war, die mit seinem Amt verbundenen Aufgaben wahrzunehmen. Nach Art. 15 Abs. 6 
des Gesetzes von 1993 konnte die Amtsenthebung verfügt werden, wenn der 
Parlamentsbeauftragte die mit seinem Amt verbundenen Aufgaben aus von ihm zu vertretenden 
Gründen für mehr als 90 Tage nicht wahrnahm, er seiner Pflicht zur Offenlegung seines 
Vermögens vorsätzlich nicht nachkam, er in dieser Erklärung seiner Vermögensverhältnisse 
vorsätzlich wesentliche Daten oder Tatsachen falsch angab oder wenn er eine durch 
rechtskräftiges Urteil festgestellte strafbare Handlung begangen hatte.  

10      Das Grundgesetz Ungarns trat am 1. Januar 2012 in Kraft. Nach seinem Art. VI Abs. 3 wird 
„[d]ie Einhaltung des Rechts auf Schutz der personenbezogenen Daten sowie darauf, Daten von 
öffentlichem Interesse zu erfahren, … von einer unabhängigen, mit einem Schwerpunktgesetz 
geschaffenen Behörde kontrolliert“. Die Nrn. 3 und 5 der Schlussbestimmungen des 
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Grundgesetzes sehen vor, dass das Parlament gesondert Übergangsbestimmungen 
verabschiedet, die Teil des Grundgesetzes sind.  

11      Art. 16 dieser vom Parlament verabschiedeten Übergangsbestimmungen lautet: 

„Mit Inkrafttreten des Grundgesetzes erlischt das Mandat des amtierenden 
Datenschutzbeauftragten.“  

12      Dementsprechend wurden am 1. Januar 2012 die ungarischen Rechtsvorschriften über die 
Kontrollstelle geändert und trat das Gesetz Nr. CXII von 2011 über die informationelle 
Selbstbestimmung und die Informationsfreiheit (im Folgenden: Gesetz von 2011), das nach 
seinem Art. 77 Buchst. a die Richtlinie 95/46 in ungarisches Recht umsetzt, in Kraft. Dieses 
Gesetz hob das Gesetz von 1992 auf und setzte an die Stelle des Datenschutzbeauftragten die 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Nationale Behörde für Datenschutz und 
Informationsfreiheit, im Folgenden: Datenschutzbehörde).  

13      Die Aufgaben der Datenschutzbehörde sind in Art. 38 Abs. 2 und 3 des Gesetzes von 2011 
festgelegt. Nach Art. 38 Abs. 2 dieses Gesetzes „überwacht und fördert [die 
Datenschutzbehörde] die Durchsetzung des Rechts auf Zugang zu Daten von öffentlichem 
Interesse und zu aus Gründen des Allgemeininteresses zugänglichen Daten sowie des Rechts auf 
Schutz personenbezogener Daten“. Art. 38 Abs. 3 des Gesetzes sieht u. a. vor, dass sie im 
Rahmen der ihr übertragenen Aufgaben auf Anzeige oder von Amts wegen tätig werden kann.  

14      Art. 75 Abs. 1 und 2 des Gesetzes von 2011 sichert die Kontinuität zwischen dem 
Datenschutzbeauftragten und der Datenschutzbehörde, indem im Wesentlichen bestimmt wird, 
dass diese die dem Datenschutzbeauftragten vor dem 1. Januar 2012 übermittelten Daten auf der 
Grundlage der vor dem 1. Januar 2012 eingereichten Stellungnahmen weiter bearbeitet und dass 
sie ab dem 1. Januar 2012 die Daten verarbeitet, die vor diesem Zeitpunkt von dem 
Datenschutzbeauftragten verarbeitet worden sind.  

15      Nach Art. 38 Abs. 5 des Gesetzes von 2011 ist „die Datenschutzbehörde … unabhängig und nur 
an das Gesetz gebunden, sie unterliegt keinen Weisungen anderer Einrichtungen und wird frei 
von jeglicher Einmischung tätig“. Der Datenschutzbehörde können gemäß dieser Vorschrift 
Aufgaben nur durch Gesetz übertragen werden.  

16      Der Datenschutzbehörde steht nach Art. 40 Abs. 1 und 3 des Gesetzes von 2011 ein Präsident 
vor, der von dem Präsidenten der Republik auf Vorschlag des Ministerpräsidenten für eine 
Amtszeit von neun Jahren ernannt wird. Art. 45 dieses Gesetzes regelt das Ende der Amtszeit 
des Präsidenten der Datenschutzbehörde. In der seit dem 7. April 2012 geltenden Fassung des 
Gesetzes Nr. XXV von 2012 bestimmt Art. 45 Abs. 1:  

„Die Amtszeit des Präsidenten der Datenschutzbehörde endet  

a)      durch Ablauf,  

b)      durch Rücktritt, 

c)      im Todesfall,  

c)      durch Feststellung, dass die Voraussetzungen seiner Ernennung nicht vorliegen oder dass 
gegen die Vorschriften über die Erklärung der Vermögensverhältnisse verstoßen wurde, 

d)      durch Feststellung eines Interessenkonflikts.“ 

17      Die Einzelheiten zu diesen einzelnen Fällen sind in Art. 45 Abs. 2 bis 8 des Gesetzes von 2011 
in der durch das Gesetz Nr. XXV von 2012 geänderten Fassung geregelt.  

18      Art. 74 des Gesetzes von 2011 regelt die Ernennung des ersten Präsidenten der 
Datenschutzbehörde. Er lautet:  
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„Der Premierminister schlägt dem Präsidenten der Republik bis zum 15. November 2011 den 
ersten Präsidenten der Datenschutzbehörde vor. Der Präsident der Republik ernennt den ersten 
Präsidenten der Datenschutzbehörde mit Wirkung vom 1. Januar 2012.“  

 Sachverhalt 

19      Am 29. September 2008 wurde Herr Jóri nach dem Gesetz von 1992 zum 
Datenschutzbeauftragten ernannt und nahm am selben Tag seine Amtsgeschäfte auf. Da seine 
Amtszeit sechs Jahre betrug, hätte sie im September 2014 enden müssen. Nach Art. 16 der 
Übergangsbestimmungen des Grundgesetzes endete sie jedoch am 31. Dezember 2011. Die 
Datenschutzbehörde nahm ihre Tätigkeit am 1. Januar 2012 auf, und Herr Péterfalvi wurde vom 
Präsidenten der Republik auf Vorschlag des Ministerpräsidenten für eine Amtszeit von neun 
Jahren zum Präsidenten der Datenschutzbehörde ernannt.  

 […] 

Zur Klage 

 Würdigung durch den Gerichtshof 

47      Zunächst ist daran zu erinnern, dass die Mitgliedstaaten nach Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 der 
Richtlinie 95/46 eine oder mehrere Kontrollstellen einrichten müssen, die die ihnen 
zugewiesenen Aufgaben in völliger Unabhängigkeit wahrnehmen. Das Erfordernis, die 
Einhaltung der Unionsvorschriften über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch eine unabhängige Stelle zu überwachen, ergibt sich auch aus 
dem Primärrecht der Union, nämlich aus Art. 8 Abs. 3 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und aus Art. 16 Abs. 2 AEUV.  

48      Die Einrichtung unabhängiger Kontrollstellen in den Mitgliedstaaten stellt daher – wie es auch 
im 62. Erwägungsgrund der Richtlinie 95/46 heißt – ein wesentliches Element des Schutzes der 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten dar (Urteile Kommission/Deutschland, 
C-518/07, EU:C:2010:125, Rn. 23, und Kommission/Österreich, C-614/10, EU:C:2012:631, 
Rn. 37). 

49      Es ist darauf hinzuweisen, dass in Ungarn das Gesetz von 1992 vorsah, dass das Amt der 
Kontrollstelle für den Schutz personenbezogener Daten im Sinne der Richtlinie 95/46 von dem 
mit der Möglichkeit einer einmaligen Wiederernennung für eine Amtszeit von sechs Jahren 
ernannten Datenschutzbeauftragten wahrgenommen wurde, was Ungarn nicht bestreitet.  

50      Zur Beurteilung der Begründetheit der vorliegenden Klage ist zu prüfen, ob, wie die 
Kommission geltend macht, die Vorgabe von Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46, 
nach der zu gewährleisten ist, dass die Kontrollstellen die ihnen zugewiesenen Aufgaben in 
völliger Unabhängigkeit wahrnehmen, die Verpflichtung des betreffenden Mitgliedstaats 
einschließt, die Dauer des Mandats einer solchen Stelle bis zu seinem ursprünglich 
vorgesehenen Ablauf zu beachten.  

51      Der Gerichtshof hat bereits entschieden, dass Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46 
dahin auszulegen ist, dass die für die Überwachung der Verarbeitung personenbezogener Daten 
zuständigen Kontrollstellen mit einer Unabhängigkeit ausgestattet sein müssen, die es ihnen 
ermöglicht, ihre Aufgaben ohne äußere Einflussnahme wahrzunehmen. Diese Unabhängigkeit 
schließt u. a. jede Anordnung und jede sonstige wie auch immer geartete äußere Einflussnahme 
aus, sei sie unmittelbar oder mittelbar, an denen ihre Entscheidungen ausgerichtet werden 
könnten und durch die in Frage gestellt werden könnte, dass die genannten Kontrollstellen ihre 
Aufgabe erfüllen, zwischen dem Schutz des Rechts auf Privatsphäre und dem freien Verkehr 
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personenbezogener Daten ein ausgewogenes Verhältnis herzustellen (vgl. in diesem Sinne 
Urteile Kommission/Deutschland, EU:C:2010:125, Rn. 30, und Kommission/Österreich, 
EU:C:2012:631, Rn. 41 und 43). 

52      Die funktionelle Unabhängigkeit der Kontrollstellen in dem Sinn, dass deren Mitglieder bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben an keine Anordnung gebunden sind, ist daher eine notwendige 
Voraussetzung dafür, dass sie das Kriterium der Unabhängigkeit im Sinne von Art. 28 Abs. 1 
Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46 erfüllen können, doch reicht eine solche funktionelle 
Unabhängigkeit entgegen dem Vorbringen Ungarns für sich allein nicht aus, um die 
Kontrollstellen vor jeder äußeren Einflussnahme zu bewahren (Urteil Kommission/Österreich, 
EU:C:2012:631, Rn. 42). 

53      Insoweit hat der Gerichtshof bereits entschieden, dass schon die bloße Gefahr einer politischen 
Einflussnahme auf die Entscheidungen der Kontrollstellen ausreicht, um deren unabhängige 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beeinträchtigen. Zum einen könnte daraus nämlich ein 
„vorauseilender Gehorsam“ dieser Stellen im Hinblick auf die Entscheidungspraxis der 
Aufsichtsstelle folgen. Zum anderen erfordert Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46 
angesichts der Rolle der Kontrollstellen als Hüter des Rechts auf Privatsphäre, dass ihre 
Entscheidungen, also sie selbst, über jeglichen Verdacht der Parteilichkeit erhaben sind (Urteile 
Kommission/Deutschland, EU:C:2010:125, Rn. 36, und Kommission/Österreich, 
EU:C:2012:631, Rn. 52). 

54      Dürfte aber ein Mitgliedstaat das Mandat einer Kontrollstelle vor seinem ursprünglich 
vorgesehenen Ablauf beenden, ohne die von den anwendbaren Rechtsvorschriften zu diesem 
Zweck im Voraus festgelegten Grundsätze und Garantien zu beachten, könnte die Drohung 
einer solchen vorzeitigen Beendigung, die dann während der gesamten Ausübung des Mandats 
über dieser Stelle schwebte, zu einer Form des Gehorsams dieser Stelle gegenüber den politisch 
Verantwortlichen führen, die mit dem Unabhängigkeitsgebot nicht vereinbar wäre (vgl. in 
diesem Sinne Urteil Kommission/Österreich, EU:C:2012:631, Rn. 51). Dies gilt auch dann, 
wenn das vorzeitige Ende des Mandats auf einer Umstrukturierung oder einer Änderung des 
Modells beruht; diese sind in einer Weise zu gestalten, dass sie die Anforderungen der 
geltenden Rechtsvorschriften an die Unabhängigkeit erfüllen.  

55      Zudem könnte in einer solchen Situation nicht davon ausgegangen werden, dass die 
Kontrollstelle bei ihrer Tätigkeit in jedem Fall über jeden Verdacht der Parteilichkeit erhaben 
ist. Das Unabhängigkeitsgebot in Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46 ist daher 
notwendigerweise dahin auszulegen, dass es die Verpflichtung umfasst, die Dauer des Mandats 
der Kontrollstellen bis zu seinem Ablauf zu beachten und sie nur unter Einhaltung der 
Grundsätze und Garantien der anwendbaren Rechtsvorschriften vorzeitig zu beenden.  

56      Diese Auslegung spiegelt sich in den für die Beendigung der Amtszeit des EDSB geltenden 
Bestimmungen wider. Aus Kapitel V der Verordnung Nr. 45/2001 und vor allem aus deren 
Art. 42 Abs. 4 und 5, der strikte Vorgaben macht, unter welchen Umständen die Amtszeit des 
EDSB vorzeitig beendet werden kann, geht nämlich hervor, dass die Beachtung der Amtszeit 
des EDSB bis zu ihrem Ablauf – es sei denn, es wäre ein schwerwiegender und objektiv 
nachprüfbarer Grund gegeben – eine Hauptvoraussetzung seiner Unabhängigkeit ist.  

57      Im vorliegenden Fall konnte nach Art. 15 Abs. 1 des Gesetzes von 1993, der gemäß Art. 23 
Abs. 2 des Gesetzes von 1992 auf den Datenschutzbeauftragten Anwendung fand, dessen 
Amtszeit nur durch Ablauf, Todesfall, Rücktritt, Erklärung eines Interessenkonflikts, 
Versetzung in den Ruhestand von Amts wegen oder Amtsenthebung beendet werden. In den 
drei letztgenannten Fällen war eine mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder 
angenommene Entscheidung des Parlaments erforderlich. Im Übrigen konnte sowohl die 
Versetzung in den Ruhestand von Amts wegen als auch die Amtsenthebung nur unter 
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eingeschränkten, in Art. 15 Abs. 5 bzw. 6 des Gesetzes von 1993 näher beschriebenen 
Umständen erfolgen.  

58      Es ist jedoch unstreitig, dass die Amtszeit des Datenschutzbeauftragten nicht aufgrund einer 
dieser Vorschriften beendet worden ist und dass er insbesondere nicht offiziell zurückgetreten 
ist. 

59      Ungarn hat daher die Amtszeit des Datenschutzbeauftragten beendet, ohne die zum Schutz 
dieser Amtszeit gesetzlich vorgesehenen Garantien zu beachten, und damit dessen 
Unabhängigkeit im Sinne von Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46 beeinträchtigt. 
Der Umstand, dass diese vorzeitige Beendigung auf einer Änderung des institutionellen Modells 
beruht, kann sie – wie in Rn. 54 des vorliegenden Urteils ausgeführt – nicht mit dem Erfordernis 
der Unabhängigkeit der Kontrollbehörden gemäß dieser Vorschrift in Einklang bringen.  

60      Zwar steht es den Mitgliedstaaten frei, das institutionelle Modell, das ihnen für ihre 
Kontrollstellen am geeignetsten erscheint, festzulegen und zu ändern. Sie müssen in diesem 
Rahmen jedoch dafür Sorge tragen, dass die Unabhängigkeit der Kontrollstelle gemäß Art. 28 
Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46 nicht beeinträchtigt wird, die, wie in Rn. 54 des 
vorliegenden Urteils ausgeführt worden ist, die Verpflichtung zur Beachtung der Dauer ihres 
Mandats einschließt.  

61      Auch wenn sich, wie Ungarn geltend macht, der Datenschutzbeauftragte und die 
Datenschutzbehörde in Organisation und Struktur grundlegend voneinander unterscheiden, 
obliegen beiden Einrichtungen jedoch, wie aus den ihnen jeweils übertragenen Aufgaben und 
der bei der Bearbeitung der Vorgänge durch Art. 75 Abs. 1 und 2 des Gesetzes von 2011 
sichergestellten Kontinuität zwischen ihnen hervorgeht, im Wesentlichen die gleichen 
Aufgaben, nämlich diejenigen, mit denen nach der Richtlinie 95/46 die nationalen 
Kontrollstellen betraut sind. Die bloße Änderung des institutionellen Modells kann daher keine 
objektive Rechtfertigung dafür sein, dass die Beendigung der Amtszeit der Person, der die 
Aufgaben des Datenschutzbeauftragten übertragen waren, möglich ist, ohne dass 
Übergangsmaßnahmen vorgesehen werden, die die Beachtung der Dauer ihrer Amtszeit 
gewährleisten.  

62      Nach alledem ist festzustellen, dass Ungarn dadurch gegen seine Verpflichtungen aus der 
Richtlinie 95/46 verstoßen hat, dass es das Mandat der Kontrollstelle für den Schutz 
personenbezogener Daten vorzeitig beendet hat.  

[…] 

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Große Kammer) für Recht erkannt und entschieden: 

1.      Ungarn hat dadurch gegen seine Verpflichtungen aus der Richtlinie 95/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum 
freien Datenverkehr verstoßen, dass es das Mandat der Kontrollstelle für den 
Schutz personenbezogener Daten vorzeitig beendet hat.  

2.      Ungarn trägt die Kosten. 

3.      Der Europäische Datenschutzbeauftragte (EDSB) trägt seine eigenen Kosten. 

Unterschriften  

 

* Verfahrenssprache: Ungarisch. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=DE&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=150641&occ=first&dir=&cid=372539#Footref*
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55      Die Richtlinie 95/46, die keine Bestimmung enthält, die speziell die Voraussetzungen regelt, 
unter denen dieser Rechtsbehelf ausgeübt werden kann, schließt es indessen nicht aus, dass das 
nationale Recht auch Rechtsbehelfe vor den Verwaltungsbehörden vorsieht. Vielmehr ist 
festzustellen, dass es in dem genannten Art. 22 ausdrücklich heißt, dass die Mitgliedstaaten 
„[u]nbeschadet des verwaltungsrechtlichen Beschwerdeverfahrens, das vor Beschreiten des 
Rechtsweges insbesondere bei der in Artikel 28 [der Richtlinie 95/46] genannten Kontrollstelle 
eingeleitet werden kann“, vorsehen, dass jede Person bei Gericht einen Rechtsbehelf einlegen 
kann. 

56      Zu klären ist jedoch, ob Art. 47 der Charta dem entgegensteht, dass ein Mitgliedstaat als 
Vorbedingung für die Einlegung eines solchen Rechtsbehelfs bei Gericht vorsieht, dass die 
verfügbaren Verwaltungsrechtsbehelfe ausgeschöpft worden sind. 

57      Nach gefestigter Rechtsprechung des Gerichtshofs haben nämlich die Gerichte der 
Mitgliedstaaten gemäß dem in Art. 4 Abs. 3 EUV genannten Grundsatz der loyalen 
Zusammenarbeit den gerichtlichen Schutz der Rechte zu gewährleisten, die den Einzelnen aus 
dem Unionsrecht erwachsen; durch Art. 19 Abs. 1 EUV wird den Mitgliedstaaten im Übrigen 
aufgegeben, die erforderlichen Rechtsbehelfe zu schaffen, damit in den vom Unionsrecht 
erfassten Bereichen ein wirksamer gerichtlicher Rechtsschutz gewährleistet ist (vgl. u. a. Urteile 
vom 8. November 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK, C-243/15, EU:C:2016:838, Rn. 50, 
und vom 26. Juli 2017, Sacko, C-348/16, EU:C:2017:591, Rn. 29). 

58      Diese Pflicht der Mitgliedstaaten entspricht dem in Art. 47 („Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht“) der Charta verankerten Grundsatz, wonach jede 
Person, deren durch das Recht der Union garantierte Rechte oder Freiheiten verletzt worden sind, 
das Recht hat, bei einem Gericht einen wirksamen Rechtsbehelf einzulegen (vgl. in diesem Sinne 
Urteil vom 16. Mai 2017, Berlioz Investment Fund, C-682/15, EU:C:2017:373, Rn. 44, und vom 
26. Juli 2017, Sacko, C-348/16, EU:C:2017:591, Rn. 30). 

59      Bei der Festlegung der Modalitäten gerichtlicher Rechtsbehelfe zum Schutz der durch die 
Richtlinie 95/46 eingeräumten Rechte müssen die Mitgliedstaaten demzufolge die Beachtung des 
in Art. 47 der Charta, der den Grundsatz des effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes bekräftigt, 
verankerten Rechts auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht 
gewährleisten (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 15. September 2016, Star Storage u. a., C-439/14 
und C-488/14, EU:C:2016:688, Rn. 46, und vom 26. Juli 2017, Sacko, C-348/16, 
EU:C:2017:591, Rn. 31). 

60      Die Merkmale des in Art. 22 der Richtlinie 95/46 vorgesehenen Rechtsbehelfs sind daher im 
Einklang mit Art. 47 der Charta zu bestimmen (vgl. entsprechend Urteile vom 17. Dezember 
2015, Tall, C-239/14, EU:C:2015:824, Rn. 51, und vom 26. Juli 2017, Sacko, C-348/16, 
EU:C:2017:591, Rn. 31). 

61      Im Ausgangsrechtsstreit wird mit der fraglichen nationalen Regelung, die die Zulässigkeit einer 
Klage einer Person, die eine Beeinträchtigung ihres durch die Richtlinie 95/46 gewährleisteten 
Rechts auf den Schutz personenbezogener Daten behauptet, an die Bedingung knüpft, dass zuvor 
die verfügbaren Verwaltungsrechtsbehelfe ausgeschöpft worden sind, dem Zugang zum Gericht 
eine zusätzliche Etappe vorgeschaltet. Wie auch die Generalanwältin in Nr. 53 ihrer 
Schlussanträge ausgeführt hat, verzögert eine solche Verfahrensmodalität den Zugang zu einem 
gerichtlichen Rechtsbehelf und kann zusätzliche Kosten verursachen. 

62      Die Pflicht, die verfügbaren Verwaltungsrechtsbehelfe auszuschöpfen, stellt somit als 
Vorbedingung für die Erhebung einer Klage eine Einschränkung des Rechts auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf bei einem Gericht im Sinne von Art. 47 der Charta dar. Eine solche Einschränkung 
ist nach Art. 52 Abs. 1 der Charta nur dann gerechtfertigt, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, den 
Wesensgehalt dieses Rechts achtet und unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
erforderlich ist und den von der Union anerkannten dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen 
oder den Erfordernissen des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer tatsächlich entspricht 
(vgl. in diesem Sinne Urteil vom 15. September 2016, Star Storage u. a., C-439/14 und C-488/14, 
Rn. 49). 

63      In der Ausgangsrechtssache geht aus der Vorlageentscheidung hervor, dass die gesetzliche 
Grundlage für die Pflicht zur Ausschöpfung der verfügbaren Verwaltungsrechtsbehelfe in § 250v 
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Abs. 3 der Zivilprozessordnung niedergelegt ist, so dass sie als durch das nationale Recht 
vorgesehen anzusehen ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 15. September 2016, Star Storage 
u. a., C-439/14 und C-488/14, Rn. 50 und die dort angeführte Rechtsprechung). 

64      Zudem achtet diese Pflicht den Wesensgehalt des Grundrechts auf einen wirksamen 
gerichtlichen Rechtsschutz, wie er in Art. 47 der Charta verankert ist. Denn sie stellt dieses 
Grundrecht nicht als solches in Frage. Für seine Ausübung wird lediglich eine zusätzliche 
Verfahrensetappe vorgegeben. 

65      Allerdings ist noch zu prüfen, ob die Pflicht zur Ausschöpfung der verfügbaren 
Verwaltungsrechtsbehelfe einer dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzung entspricht und, wenn ja, 
ob sie den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Sinne von Art. 52 Abs. 1 der Charta beachtet. 

66      Aus der Vorlageentscheidung und den Erklärungen der slowakischen Regierung geht hervor, 
dass der Grund dafür, dass vor der Erhebung einer Klage eine Verwaltungsbeschwerde eingelegt 
werden muss, zum einen in dem Bestreben liegt, es der Verwaltungsbehörde, sofern sie die 
Argumente des Beschwerdeführers akzeptiert, zu ermöglichen, der rechtswidrigen Situation 
schneller abzuhelfen, falls sie feststellt, dass die Beschwerde begründet ist, und unerwartete 
Klagen gegen die betreffende Behörde zu vermeiden. Zum anderen liegt der Grund dafür darin, 
dass eine solche Pflicht in dem Fall, dass die Behörde die Auffassung des Beschwerdeführers 
nicht teilt und dieser anschließend Klage erhebt, die Effizienz des Gerichtsverfahrens verbessert, 
weil sich das Gericht dann auf die bestehende Verwaltungsakte stützen kann. 

67      Somit soll die Pflicht zur Ausschöpfung der verfügbaren Verwaltungsrechtsbehelfe die Gerichte 
von Rechtsstreitigkeiten entlasten, die unmittelbar vor der Verwaltungsbehörde entschieden 
werden können, und die Effizienz der Gerichtsverfahren in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten 
erhöhen, in denen trotz einer vorherigen Beschwerde Klage erhoben wird. Mit dieser Pflicht 
werden daher legitime dem Gemeinwohl dienende Zielsetzungen verfolgt. 

68      Wie aus Nr. 62 der Schlussanträge der Generalanwältin hervorgeht, ist die Pflicht zur 
Ausschöpfung der verfügbaren Verwaltungsrechtsbehelfe geeignet, diese Ziele zu erreichen, und 
es drängt sich kein milderes Mittel auf, das sie ebenso wirksam erreichen würde. 

69      Zudem ist nicht ersichtlich, dass zwischen diesen Zielen und den möglichen Nachteilen infolge 
der Pflicht zur Ausschöpfung der verfügbaren Verwaltungsrechtsbehelfe ein offensichtliches 
Missverhältnis bestünde (vgl. entsprechend Urteil vom 18. März 2010, Alassini u. a., C-317/08 
bis C-320/08, EU:C:2010:146, Rn. 65). 

70      Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass sich der Gerichtshof dahin gehend geäußert hat, dass der 
Grundsatz des effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes, der in Art. 47 der Charta bekräftigt wird, 
einer nationalen Regelung nicht entgegensteht, die auf dem Gebiet der elektronischen 
Kommunikationsdienste und in Verbrauchersachen die Einlegung eines Rechtsbehelfs bei Gericht 
von der vorherigen Durchführung von außergerichtlichen Streitbeilegungs- oder 
Mediationsverfahren abhängig macht, wenn diese Verfahren nicht zu einer für die Parteien 
verbindlichen Entscheidung führen, keine wesentliche Verzögerung für die Erhebung einer Klage 
bewirken, die Verjährung der betroffenen Ansprüche hemmen und für die Parteien keine oder nur 
geringe Kosten mit sich bringen, vorausgesetzt jedoch, dass die elektronische Kommunikation 
nicht das einzige Mittel des Zugangs zu diesen Verfahren bildet und dass in Ausnahmefällen, in 
denen die Dringlichkeit der Lage dies verlangt, Maßnahmen des vorläufigen Rechtsschutzes 
möglich sind (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 18. März 2010, Alassini u. a., C-317/08 bis 
C-320/08, EU:C:2010:146, Rn. 67, und vom 14. Juni 2017, Menini und Rampanelli, C-75/16, 
EU:C:2017:457, Rn. 61). 

71      Diese verschiedenen Voraussetzungen gelten entsprechend auch für die im Ausgangsverfahren 
streitige Pflicht zur Ausschöpfung der verfügbaren Verwaltungsrechtsbehelfe. 

72      Es ist somit Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob die konkreten Modalitäten für die 
Ausübung der im slowakischen Recht verfügbaren Verwaltungsrechtsbehelfe das Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf bei einem Gericht im Sinne von Art. 47 der Charta nicht 
unverhältnismäßig einschränken. 

73      In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass Herr Puškár u. a. geltend macht, dass unklar 
sei, ob die Frist für die Erhebung einer Klage bei Gericht bereits zu laufen beginne, bevor eine 
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Entscheidung über den bei der betreffenden Verwaltungsbehörde eingelegten Rechtsbehelf 
ergangen sei. Sollte dies der Fall sein, stünde die Pflicht zur Ausschöpfung der verfügbaren 
Verwaltungsrechtsbehelfe, die den Zugang zu gerichtlichem Rechtsschutz verhindern könnte, 
nicht im Einklang mit dem Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei einem Gericht im Sinne 
von Art. 47 der Charta. 

74      Was Verzögerungen angeht, ist darauf hinzuweisen, dass nach Art. 47 Abs. 2 der Charta jede 
Person ein Recht darauf hat, dass ihre Sache innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Zwar 
bezieht sich dieses Recht auf das Gerichtsverfahren selbst; es darf jedoch auch durch eine 
Vorbedingung für die Einlegung eines Rechtsbehelfs bei Gericht nicht beeinträchtigt werden. 

75      Was die durch eine vorherige Verwaltungsbeschwerde möglicherweise verursachten Kosten 
betrifft, steht es den Mitgliedstaaten – wie auch die Generalanwältin in den Nrn. 68 und 69 ihrer 
Schlussanträge bemerkt hat – zwar grundsätzlich frei, für die Einlegung eines Rechtsbehelfs bei 
einer Behörde eine angemessene Gebühr zu verlangen; diese Gebühr darf jedoch nicht in einer 
Höhe festgelegt werden, die ein Hindernis für die Wahrnehmung des durch Art. 47 der Charta 
garantierten Rechts auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf darstellen könnte. Insoweit ist zu 
berücksichtigen, dass diese Gebühr zu den Kosten des Gerichtsverfahrens hinzutritt. 

76      Nach alledem ist auf die erste Frage zu antworten, dass Art. 47 der Charta dahin auszulegen ist, 
dass er einer nationalen Regelung nicht entgegensteht, die die Ausübung eines gerichtlichen 
Rechtsbehelfs durch eine Person, die eine Beeinträchtigung ihres mit der Richtlinie 95/46 
gewährleisteten Rechts auf den Schutz personenbezogener Daten rügt, davon abhängig macht, 
dass zuvor die verfügbaren Verwaltungsrechtsbehelfe ausgeschöpft worden sind. Dies gilt unter 
der Voraussetzung, dass die konkreten Modalitäten für die Ausübung dieser Rechtsbehelfe das in 
dieser Vorschrift niedergelegte Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei einem Gericht nicht 
unverhältnismäßig beeinträchtigen. Die vorherige Ausschöpfung der verfügbaren 
Verwaltungsrechtsbehelfe darf insbesondere keine wesentliche Verzögerung für die Erhebung 
einer Klage bewirken, muss die Verjährung der betroffenen Ansprüche hemmen und darf keine 
übermäßigen Kosten mit sich bringen. 

 […] 

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Zweite Kammer) für Recht erkannt: 

1.      Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union ist dahin auszulegen, dass 
er einer nationalen Regelung nicht entgegensteht, die die Ausübung eines gerichtlichen 
Rechtsbehelfs durch eine Person, die eine Beeinträchtigung ihres mit der Richtlinie 
95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr gewährleisteten Rechts auf den Schutz personenbezogener Daten rügt, 
davon abhängig macht, dass zuvor die zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe bei den 
nationalen Verwaltungsbehörden ausgeschöpft worden sind. Dies gilt unter der 
Voraussetzung, dass die konkreten Modalitäten für die Ausübung dieser Rechtsbehelfe 
das in dieser Vorschrift niedergelegte Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei einem 
Gericht nicht unverhältnismäßig beeinträchtigen. Die vorherige Ausschöpfung der zur 
Verfügung stehenden Rechtsbehelfe bei den nationalen Verwaltungsbehörden darf 
insbesondere keine wesentliche Verzögerung für die Erhebung einer Klage bewirken, 
muss die Verjährung der betroffenen Ansprüche hemmen und darf keine übermäßigen 
Kosten mit sich bringen. 

2.      […] 

Unterschriften 
 

*      Verfahrenssprache: Slowakisch. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=DE&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=195046&occ=first&dir=&cid=372732#Footref*

